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Vorbemerkungen

Vorlage

Der Rechnungshof erstattet dem Nationalrat gemäß Art. 126d Abs. 1 Bundes–Ver-
fassungsgesetz und den Landtagen der Länder Kärnten und Tirol gemäß Art. 127 
Abs. 6 Bundes–Verfassungsgesetz nachstehenden Bericht über Wahrnehmungen, 
die er bei einer Gebarungsüberprüfung getroffen hat.

Berichtsaufbau

In der Regel werden bei der Berichterstattung punkteweise zusammenfassend die 
Sachverhaltsdarstellung (Kennzeichnung mit 1 an der zweiten Stelle der Textzahl), 
deren Beurteilung durch den Rechnungshof (Kennzeichnung mit 2), die Stellung-
nahme der überprüften Stelle (Kennzeichnung mit 3) sowie die allfällige Gegenäu-
ßerung des Rechnungshofes (Kennzeichnung mit 4) aneinandergereiht. 

Das in diesem Bericht enthaltene Zahlenwerk beinhaltet allenfalls kaufmännische 
Auf– und Abrundungen.

Der vorliegende Bericht des Rechnungshofes ist nach der Vorlage über die Website 
des Rechnungshofes „http://www.rechnungshof.gv.at“ verfügbar.
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Abkürzungsverzeichnis

Abs. Absatz
Art. Artikel

BGBl. Bundesgesetzblatt
BMGF Bundesministerium für Gesundheit und Frauen
BMZ Bettenmessziffer
bspw. beispielsweise
B–VG Bundes–Verfassungsgesetz, BGBl. Nr. 1/1930 i.d.g.F.
bzw. beziehungsweise

DIAG Dokumentations– und Informationssystem für Analysen im Gesundheitswesen

etc. et cetera
EU Europäische Union
EUR Euro
exkl. exklusive

(f)f. folgend(e) (Seite, Seiten)

G(es)mbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GZ Geschäftszahl

i.d.(g.)F. in der (geltenden) Fassung
IT Informationstechnologie

KABEG Landeskrankenanstalten–Betriebsgesellschaft – KABEG
KAKuG  Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten, 

BGBl. Nr. 1/1957 i.d.g.F.
KH Krankenhaus
K–KAO Kärntner Krankenanstaltenordnung 1999, LGBl. Nr. 26/1999 i.d.g.F.
Klinikum Klagenfurt Klinikum Klagenfurt am Wörthersee

LGBl. Landesgesetzblatt
LKF Leistungsorientierte Krankenanstaltenfinanzierung
LKH Landeskrankenhaus
LKH Innsbruck Landeskrankenhaus – Universitätskliniken Innsbruck
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m Meter
max. maximal(er)
min. minimal(er)
Mio. Million(en)
Mrd. Milliarde(n)

Nr. Nummer

OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
ÖSG Österreichischer Strukturplan Gesundheit

rd. rund
RH Rechnungshof
RSG Regionaler Strukturplan Gesundheit

S. Seite

Tir KAG Tiroler Krankenanstaltengesetz, LGBl. Nr. 5/1958 i.d.g.F.
TZ Textzahl(en)

u.a. unter anderem

VZÄ Vollzeitäquivalent(e)

WHO World Health Organization

Z Ziffer
z.B. zum Beispiel
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Wirkungsbereich

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Konsumentenschutz

Land Kärnten

Land Tirol

Psychiatrische Versorgung in Krankenanstalten in Kärnten und Tirol

Kurzfassung

Prüfungsablauf und –gegenstand

Der RH überprüfte von Jänner bis März 2017 die psychiatrische Versorgung in Kran-
kenanstalten in Kärnten und Tirol; in Kärnten im Klinikum Klagenfurt am Wörther-
see (Klinikum Klagenfurt) und im Landeskrankenhaus Villach (LKH Villach) sowie in 
Tirol im Landeskrankenhaus – Universitätskliniken Innsbruck (LKH Innsbruck) und 
im Landeskrankenhaus Hall in Tirol (LKH Hall). (TZ 1)

Ziele der Gebarungsüberprüfung waren die Analyse der strategischen Planungen 
und Vorgaben für die psychiatrische Versorgung in Kärnten und Tirol, die Darstel-
lung der Versorgungslandschaft für psychisch kranke Menschen in diesen beiden 
Ländern, die Beurteilung der aufbau– und ablauforganisatorischen sowie der per-
sonellen Rahmenbedingungen in den überprüften psychiatrischen Organisations-
einheiten und deren externe Zusammenarbeit. Die Gebarungsüberprüfung um-
fasste sowohl die Erwachsenenpsychiatrie als auch die Kinder– und 
Jugendpsychiatrie. Nicht Gegenstand dieser Gebarungsüberprüfung war die Ver-
sorgung psychisch kranker Menschen außerhalb der Krankenanstalten. Der über-
prüfte Zeitraum umfasste im Wesentlichen die Jahre 2013 bis 2016. (TZ 1)

Die Angelegenheiten der Gesundheit waren bis 7. Jänner 2018 im Bundesministe-
rium für Gesundheit und Frauen angesiedelt. Mit Inkrafttreten der BMG–No-
velle 2017 ressortieren diese Angelegenheiten zum Bundesministerium für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz. Der RH überprüfte daher das Bundes-
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ministerium für Gesundheit und Frauen, der Adressat der Empfehlungen ist jedoch 
das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz 
(beide kurz: Ministerium). (TZ 1)

Überblick

Rund ein Drittel der Bevölkerung in Europa war laut WHO von psychischen Störun-
gen, hauptsächlich von Depressionen und Angstzuständen, betroffen. Bei österrei-
chischen Kindern und Jugendlichen ging eine Studie aus 2017 von fast einem Vier-
tel aktuell Betroffener aus. Durch psychische Erkrankungen bedingte Krankenstände 
zeigten eine stark steigende Tendenz und hatten auch enorme volkswirtschaftliche 
Auswirkungen. Bis zur Zeit der Gebarungsüberprüfung gab es kaum aktuelle gesi-
cherte Daten über den psychischen Gesundheitszustand der österreichischen Be-
völkerung, wodurch bislang wesentliche Planungsdaten für diesen Bereich fehlten. 
(TZ 2, TZ 3)

Krankenanstalten waren in Österreich mit insgesamt rd. 4.000 Betten für Erwach-
sene und rd. 390 Betten für Kinder und Jugendliche in psychiatrischen Abteilungen 
bzw. Universitätskliniken ein Teilbereich der Versorgungslandschaft für psychisch 
kranke Menschen; außerhalb von Krankenanstalten gehörten dazu noch der nie-
dergelassene Bereich (Allgemeinmedizin, psychiatrische Fachärztinnen und –ärzte 
etc.) und komplementär das psychosoziale Angebot (Tagesstrukturen, betreutes 
Wohnen, Beratung etc.) und Selbsthilfegruppen. (TZ 2, TZ 4)

Strategien und Planungen

Wesentliche Psychiatrieplanungen (für Krankenanstalten) auf Ebene des Bundes 
und der Länder Kärnten und Tirol begannen vor allem in den 90er Jahren des letz-
ten Jahrhunderts. Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung waren insbesondere der Ös-
terreichische Strukturplan Gesundheit (ÖSG) 2012 sowie die Regionalen Struktur-
pläne Gesundheit (RSG) für Kärnten und Tirol bzw. die Landes–Krankenanstaltenpläne 
(Verordnungen) planungsrelevant. (TZ 5, TZ 6, TZ 8, TZ 9)

Der neue ÖSG wurde erst im Juli 2017 veröffentlicht, obwohl im Überprüfungszeit-
raum grundsätzlich alle zwei Jahre eine Revision vorgesehen war. In Tirol fehlte ein 
RSG für den stationären Bereich. Weder in Kärnten noch in Tirol war es möglich, die 
Übereinstimmung der behördlich genehmigten Betten mit den Landes–Krankenan-
staltenplänen und damit den diesbezüglichen Umsetzungsstand zu überprüfen; 
entweder fehlten die Bescheide oder die Zuordnung zu den unterschiedlichen 
Fachbereichen war daraus nicht erkennbar. Trotz der großen sektorenübergreifen-
den Herausforderungen bei der Versorgung psychisch kranker Menschen sahen 
weder der Bundes–Zielsteuerungsvertrag 2013 – 2016 noch der Kärntner Landes–
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Zielsteuerungsvertrag 2013 – 2016 entsprechende Ziele und Maßnahmen vor; in 
Tirol wurden die für 2013 bis 2016 diesbezüglich festgelegten Zielsteuerungs–Vor-
haben bisher nicht in Form von Konzepten umgesetzt. (TZ 5 bis TZ 9, TZ 11, TZ 12)

Die Versorgungsgrundsätze bei psychischen Erkrankungen blieben über die Jahre 
im Wesentlichen unverändert; Ziele waren u.a. Dezentralisierung und Regionalisie-
rung, eine Stärkung der ambulanten Versorgung, ein Vorrang der tagesklinischen 
vor der vollstationären Betreuung oder die Vernetzung der Versorgungsbereiche. 
Zwar wurden in Kärnten und Tirol in Umsetzung der Planungen eine Reihe von 
Maßnahmen gesetzt, jedoch waren noch wesentliche Vorhaben offen; im Bereich 
der Krankenanstalten waren in Kärnten etwa der Neubau der Psychiatrien in Kla-
genfurt und Villach und die damit verbundenen Bettenverschiebungen noch nicht 
erfolgt, in Tirol bspw. die geplante stationäre Versorgung für Erwachsene teilweise 
noch nicht umgesetzt und die Kinder– und Jugendpsychiatrie im LKH Hall noch 
nicht realisiert. (TZ 6, TZ 8, TZ 11, TZ 12, TZ 36, TZ 37, TZ 38)

Vor allem in der kinder– und jugendpsychiatrischen Versorgung zeigte sich ein 
deutlicher Unterschied zwischen Kärnten und Tirol, wo die im ÖSG vorgesehene 
Bettenmessziffer erheblich unterschritten wurde und durch den Neubau der Kin-
der– und Jugendpsychiatrie im LKH Hall zwar eine Erhöhung der Bettenzahl vorge-
sehen, jedoch die Erreichung der Bettenmessziffer weiterhin nicht zu erwarten war. 
Mit dem Neubau im LKH Hall war eine Reduktion des universitären Standorts für 
Kinder– und Jugendpsychiatrie am LKH Innsbruck auf eine reine Tagesklinik verbun-
den. (TZ 10, TZ 13, TZ 38)

Psychiatrische Versorgung in den überprüften Krankenanstalten

Im Klinikum Klagenfurt überprüfte der RH die Abteilungen für Psychiatrie und Psy-
chotherapie sowie für Kinder– und Jugendpsychiatrie, im LKH Villach die Abteilung 
für Psychiatrie, im LKH Innsbruck die in einem Department zusammengefassten 
Universitätskliniken für Psychiatrie I und II, für Medizinische Psychologie und für 
Kinder– und Jugendpsychiatrie sowie im LKH Hall die Abteilungen für Psychiatrie 
und Psychotherapie A und B. (TZ 1)

Die Zahl der in diesen Krankenanstalten jeweils insgesamt verfügbaren psychiatri-
schen Betten bewegte sich zwischen 53 (LKH Villach) und 237 (LKH Hall). Die über-
prüften Organisationseinheiten unterschieden sich sowohl hinsichtlich Größe als 
auch bei Angebot und Schwerpunktsetzungen teilweise deutlich. Neben einer sta-
tionären Struktur (ausgenommen die Universitätsklinik für Medizinische Psycholo-
gie) verfügten alle überprüften Organisationseinheiten über Ambulanzen; teilweise 
bestanden auch Tageskliniken. (TZ 14)
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Die Vergleiche zwischen den überprüften Abteilungen bzw. Universitätskliniken 
und mit dem jeweiligen Österreichdurchschnitt zeigten teilweise deutliche Unter-
schiede. Dies betraf etwa die durchschnittliche Auslastung, die 2016 an der Univer-
sitätsklinik für Psychiatrie I im LKH Innsbruck mit rd. 73 % am geringsten war und 
im LKH Villach sowie im LKH Hall bei bis zu rd. 93 % lag. (TZ 18)

Unterschiede zeigten sich auch bei der – jeweils bezogen auf eine gesamte Abtei-
lung – durchschnittlichen Verweildauer, insgesamt und bezogen auf sechs häufige 
Diagnosegruppen1 in der Erwachsenenpsychiatrie. So lag im Klinikum Klagenfurt 
und in der Universitätsklinik für Psychiatrie II im LKH Innsbruck die Verweildauer in 
der Erwachsenenpsychiatrie im Jahr 2016 bei allen überprüften Diagnosen teil-
weise deutlich über dem Österreichschnitt, im LKH Villach und in der Universitäts-
klinik für Psychiatrie I im LKH Innsbruck hingegen unterschritt diese – mit jeweils 
einer Ausnahme – den Österreichschnitt, zum Teil sogar deutlich. (TZ 18, TZ 20)

Das Modell der Leistungsorientierten Krankenanstaltenfinanzierung (LKF–Modell) 
sah für psychiatrische Organisationseinheiten eine – teilweise verbindliche – Min-
destpersonalausstattung vor; Nachweise für die Überprüfung der Einhaltung dieser 
abrechnungsrelevanten und qualitätssichernden Vorgaben durch die Landesge-
sundheitsfonds konnten dem RH nicht vorgelegt werden. Darüber hinaus führten 
etwa im Bereich der Kinder– und Jugendpsychiatrie die Formulierungen der ver-
bindlichen Vorgaben des LKF–Modells teilweise zu unterschiedlichen Interpretatio-
nen hinsichtlich der erforderlichen Ausgestaltung des multiprofessionellen Teams. 
(TZ 22, TZ 23, TZ 24, TZ 25, TZ 26, TZ 27)

In allen überprüften Krankenanstalten wurden auch Personen nach dem Unterbrin-
gungsgesetz untergebracht, das heißt unter bestimmten, gesetzlich festgelegten 
Voraussetzungen in einem geschlossenen Bereich angehalten oder sonst Beschrän-
kungen ihrer Bewegungsfreiheit unterworfen. Das LKH Villach erfüllte – im Unter-
schied zu den anderen überprüften Krankenanstalten – seinen Versorgungsauftrag 
für die Versorgungsregion Kärnten West im Bereich der Unterbringung aufgrund 
mangelnder personeller und räumlicher Kapazitäten seit Jahren nur unzureichend, 
z.B. zu lediglich 26 % im Jahr 2016. Der seit Jahren immer wieder verschobene 
Neubau der Psychiatrie im LKH Villach sollte erst 2021 in Betrieb gehen. Anders als 
im Klinikum Klagenfurt mussten im LKH Innsbruck – aufgrund fehlender Kapazitä-
ten – Kinder und Jugendliche jahrelang auf der Erwachsenenpsychiatrie unterge-
bracht werden (2016: 150 Fälle), wo eine altersadäquate Betreuung nicht gegeben 
war. Der Neubau im LKH Hall sollte dieses Problem ab Ende 2017 lösen. (TZ 28, 
TZ 29, TZ 30, TZ 31, TZ 37)

1 affektive Psychosen (z.B. Depressionen, Manien, bipolare Störungen), akute exogene Reaktionstypen/psy-
chogene Reaktion, schizophrene Psychosen, Alkoholismus, Neurosen/Persönlichkeitsstörungen/Essstörun-
gen, Demenzen
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Obwohl die neue Kinder– und Jugendpsychiatrie im LKH Hall bereits Ende 2017 in 
Betrieb gehen sollte, waren im August 2017 wesentliche Personalfragen noch nicht 
geklärt. (TZ 38)

Für den gerade im psychiatrischen Bereich für die Sicherstellung der optimalen 
Nachbetreuung der Patientinnen und Patienten wesentlichen Entlassungsprozess 
bestanden in den überprüften Krankenanstalten nur teilweise spezielle Vorgaben 
und konkret nachvollziehbare Informationen über die Betreuungsplätze außerhalb 
der Krankenanstalten. Zwischen den überprüften Krankenanstalten und den außer-
stationären Versorgungsbereichen bestanden zum Teil personelle Verflechtungen. 
So waren sowohl in Kärnten als auch in Tirol bspw. Ärztinnen und Ärzte der über-
prüften Abteilungen (auch) in leitenden Funktionen von psychosozialen Einrichtun-
gen tätig. Teilweise fehlten Nebenbeschäftigungsmeldungen bzw. waren sie unvoll-
ständig oder nicht aktuell. (TZ 32, TZ 33, TZ 34, TZ 35)

Empfehlungen

Auf Basis seiner Feststellungen hob der RH folgende Empfehlungen hervor:

 – Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumenten-
schutz sowie die Länder Kärnten und Tirol sollten die Datenlage über den psy-
chischen Gesundheitszustand der Bevölkerung verbessern und den künftigen 
Bedarf an (auch kinder– und jugend)psychiatrischen Fachärztinnen und –ärzten 
als Grundlage für weitere Maßnahmen ermitteln, um eine bedarfsgerechte Ver-
sorgung für psychisch kranke Menschen sicherstellen zu können.

 – Die Länder Kärnten und Tirol sollten die RSG für den stationären Bereich in Ab-
stimmung mit dem ÖSG 2017 er– bzw. überarbeiten und auf Basis der verbind-
lich gemachten Krankenanstaltenplanung die Systemisierung der Betten durch-
führen.

 – Die Gesundheitsfonds Kärnten und Tirol sollten die Einhaltung der im LKF–Modell 
vorgesehenen Vorgaben und Empfehlungen für psychiatrische Organisationsein-
heiten regelmäßig überprüfen. Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, 
 Gesundheit und Konsumentenschutz sollte zuvor die Vorgaben des LKF–Modells 
klarstellen.

 – Die überprüften Krankenanstalten sowie die Länder Kärnten und Tirol sollten 
Maßnahmen im Hinblick auf die teilweise hohe Auslastung entwickeln, die 
 Ursachen für die über– bzw. unterdurchschnittlichen Verweildauern ermitteln 
und auf Basis der Ergebnisse gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen  setzen 
und das Entlassungsmanagement optimieren. (TZ 40)

III-14 der Beilagen XXVII. GP - Bericht - Hauptdokument 13 von 120

www.parlament.gv.at (Neuverteilung von III-209 der Beilagen XXVI.GP gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



Bericht des Rechnungshofes

 12

Psychiatrische Versorgung in Krankenanstalten in Kärnten und Tirol 

Kenndaten

Psychiatrische Versorgung in Krankenanstalten in Kärnten und Tirol

überprüfte Krankenanstalten

Klinikum Klagenfurt am Wörthersee,

Landeskrankenhaus Villach,

Landeskrankenhaus – Universitätskliniken Innsbruck 

Landeskrankenhaus Hall in Tirol

Rechtsträger der Krankenanstalten
Landeskrankenanstalten–Betriebsgesellschaft – KABEG,  
Tirol Kliniken GmbH

Rechtsgrundlagen

kompetenzrechtliche Grundlage Art. 12 Abs. 1 Z 1 Bundesverfassungsgesetz (B–VG), BGBl. Nr. 1/1930 i.d.g.F.

Bundesrecht
Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten (KAKuG), 
BGBl. Nr. 1/1957 i.d.g.F.

Landesrecht
Kärntner Krankenanstaltenordnung 1999 (K–KAO), LGBl. Nr. 26/1999 i.d.g.F.,

Tiroler Krankenanstaltengesetz (Tir KAG), LGBl. Nr. 5/1958 i.d.g.F.

Leistungsdaten 2016 der psychiatrischen 
 Abteilungen/Universitätskliniken

Klinikum 
Klagenfurt1 LKH Villach2 LKH Innsbruck3 LKH Hall4

Anzahl

tatsächliche Betten5 194 53 140 219

Belagstage 57.415 18.105 38.242 70.082

stationäre Patientinnen und Patienten 4.256 1.808 2.727 4.323

davon

tagesklinische Patientinnen und Patienten 728 – 206 447

ambulante Patientinnen und Patienten 4.329 1.482 17.920 5.107

in %

durchschnittliche Auslastung 80,9 93,3 74,6 87,4

Anzahl

durchschnittliche Belagsdauer in Tagen 16,3 10,0 15,2 18,1

1 Abteilungen für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Neurologie und Psychiatrie des Kindes– und Jugendalters
2 Abteilung für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin
3 Department für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
4 Abteilungen für Psychiatrie und Psychotherapie A und B
5 entspricht den tatsächlich aufgestellten Betten (= Betten, die im Berichtsjahr im Jahresdurchschnitt oder mindestens sechs Monate 

aufgestellt waren). Bettenschließungen und –sperrungen wurden berücksichtigt. Tagesklinische Behandlungsplätze wurden nicht einge-
rechnet.

Quellen: überprüfte Krankenanstalten; RH 
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Bericht des Rechnungshofes

Prüfungsablauf und –gegenstand

1 (1) Der RH überprüfte von Jänner bis März 2017 die psychiatrische Versorgung in 
Krankenanstalten in Kärnten und Tirol; in Kärnten im Klinikum Klagenfurt am Wör-
thersee (Klinikum Klagenfurt) und im Landeskrankenhaus Villach (LKH Villach), de-
ren Rechtsträgerin die Landeskrankenanstalten–Betriebsgesellschaft – KABEG 
( KABEG) war; in Tirol im Landeskrankenhaus – Universitätskliniken Innsbruck 
(LKH Innsbruck) und im Landeskrankenhaus Hall in Tirol (LKH Hall), die zur Tirol 
Kliniken GmbH gehörten.

Im Klinikum Klagenfurt überprüfte der RH die Abteilung für Psychiatrie und Psycho-
therapie und die Abteilung für Neurologie und Psychiatrie des Kindes– und Jugend-
alters (Abteilung für Kinder– und Jugendpsychiatrie), im LKH Villach die Abteilung 
für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin (Abteilung für Psychiatrie), im 
LKH Innsbruck die in einem Department2 zusammengefassten Universitätskliniken 
für Psychiatrie I, für Psychiatrie II, für Medizinische Psychologie und für Psychiatrie, 
Psychotherapie und Psychosomatik im Kindes– und Jugendalter (Universitätsklinik 
für Kinder– und Jugendpsychiatrie) sowie im LKH Hall die Abteilungen für Psychia-
trie und Psychotherapie A und B.

(2) Ziele der Gebarungsüberprüfung waren die Analyse der strategischen Planun-
gen und Vorgaben für die psychiatrische Versorgung in Kärnten und Tirol, die Dar-
stellung der Versorgungslandschaft für psychisch kranke Menschen in diesen bei-
den Ländern, die Beurteilung der aufbau– und ablauforganisatorischen sowie der 
personellen Rahmenbedingungen in den überprüften psychiatrischen Organisati-
onseinheiten der vier Krankenanstalten und deren externe Zusammenarbeit. Die 
Gebarungsüberprüfung umfasste sowohl die Erwachsenenpsychiatrie als auch die 
Kinder– und Jugendpsychiatrie.

Der überprüfte Zeitraum umfasste im Wesentlichen die Jahre 2013 bis 2016.

(3) Nicht Gegenstand dieser Gebarungsüberprüfung war die Versorgung psychisch 
kranker Menschen außerhalb der Krankenanstalten. In diesem Zusammenhang ver-
wies der RH auf zwei zur Zeit der Gebarungsüberprüfung – schwerpunktmäßig in 
Salzburg und der Steiermark – laufende Gebarungsüberprüfungen. Ziel der Geba-
rungsüberprüfung „Versorgung psychisch Erkrankter durch die Sozialversicherung“ 
war die Beurteilung der gesundheitspolitischen Steuerung und der Versorgung 
durch die Gebietskrankenkassen und die Pensionsversicherungsanstalt angesichts 
steigender Folgekosten (insbesondere durch Invalidität). Die Gebarungsüberprü-
fung „Psychosoziale Angebote in den Ländern Salzburg und Steiermark“ befasste 
sich insbesondere mit den ergänzenden (komplementären) Versorgungsangebo-

2 Department für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
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Psychiatrische Versorgung in Krankenanstalten in Kärnten und Tirol 

ten, die auf die sozialen Aspekte im Bereich psychischer Gesundheit und Krankheit 
ausgerichtet waren, wie bspw. niederschwellige Beratung und Betreuung in ge-
meindenahen Anlaufstellen oder betreutes Wohnen.

(4) Die Angelegenheiten der Gesundheit waren bis 7. Jänner 2018 im Bundesminis-
terium für Gesundheit und Frauen angesiedelt. Mit Inkrafttreten der BMG–No-
velle 20173 ressortieren diese Angelegenheiten zum Bundesministerium für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz. Der RH überprüfte daher das Bun-
desministerium für Gesundheit und Frauen, der Adressat der Empfehlungen ist je-
doch das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumenten-
schutz (beide kurz: Ministerium).

(5) Zu dem im Februar 2018 übermittelten Prüfungsergebnis nahmen die KABEG im 
März 2018, der Kärntner Gesundheitsfonds und die Tirol Kliniken GmbH im Ap-
ril 2018 sowie das Ministerium und die Länder Kärnten und Tirol im Mai 2018 Stel-
lung. Der Tiroler Gesundheitsfonds übermittelte keine eigene Stellungnahme; diese 
floss in die Stellungnahme des Landes Tirol ein. Der RH erstattete seine Gegenäu-
ßerungen im Oktober 2018.

(6) Laut Stellungnahme der Tirol Kliniken GmbH sei grundsätzlich nicht klar, wieso 
im vorliegenden Bericht die intramurale Versorgung in den Ländern Kärnten und 
Tirol ohne gleichzeitige Gegenüberstellung auch des extramuralen Versorgungsan-
gebots in diesen beiden Ländern überprüft worden sei. Der RH weise auf die Psych-
iatrie bezogen selbst darauf hin, dass die Krankenanstaltenplanung in engem Zu-
sammenhang mit dem Angebot außerhalb der Krankenanstalten stehe. Trotzdem 
habe der RH die intramurale und die extramurale Versorgung nicht in denselben 
Ländern überprüft, was die Aussagekraft der Berichte angesichts der großen Ab-
hängigkeiten speziell im ambulanten und tagesklinischen Bereich stark relativiere.

Ebenfalls unklar sei, warum der universitäre Standort Innsbruck nicht mit dem uni-
versitären Standort Graz, sondern mit dem nichtuniversitären Standort Klagenfurt 
verglichen worden sei. Viele Unterschiede seien nämlich nicht zuletzt auch darauf 
zurückzuführen, dass die Abteilungen nicht nur in der Krankenversorgung, sondern 
auch in Unterricht und Lehre (Doppelfunktion) tätig seien. Die Struktur der Univer-
sitätskliniken gehe in erster Linie auf die Wünsche der Universität zurück und be-
dürfe der Genehmigung des Ministeriums.

(7) Der RH stellte gegenüber der Tirol Kliniken GmbH klar, dass die Auswahl der 
Länder Steiermark und Salzburg für die Überprüfung der psychosozialen Angebote 
u.a. mit der historisch unterschiedlichen Entwicklung dieser Strukturen in den bei-
den Ländern zusammenhing. Hinsichtlich der Gebarungsüberprüfung „Versorgung 

3 BGBl. I Nr. 164/2017 vom 28. Dezember 2017, in Kraft getreten am 8. Jänner 2018
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Bericht des Rechnungshofes

psychisch Erkrankter durch die Sozialversicherung“ waren für diese Länderauswahl 
große Unterschiede bei den verfügbaren Statistiken zur Versorgung (z.B. hinsicht-
lich der Ausgaben für Psychotherapie oder hinsichtlich der fachärztlichen Versor-
gung und der Heilmittelausgaben pro Kopf) mitentscheidend.

Die Auffassung der Tirol Kliniken GmbH hinsichtlich der Aussagekraft des Berichts 
war für den RH nicht nachvollziehbar. Zum einen bezog der RH in seine Feststellun-
gen bzw. Empfehlungen Zusammenhänge zwischen der Versorgung psychisch Kran-
ker innerhalb und außerhalb der Krankenanstalten mit ein bzw. richtete er seine 
Empfehlungen gerade auch danach aus (so etwa in den Bereichen Zielsteuerung, 
Planung, Entlassungsmanagement etc.).

Zum anderen überprüfte der RH eine Vielzahl von Themenbereichen, welche die 
überprüften Krankenanstalten unmittelbar – also unabhängig von der Ausgestal-
tung der Versorgung psychisch kranker Menschen außerhalb der Krankenanstal-
ten – betrafen, und sprach diesbezügliche Empfehlungen aus. Dabei handelte es 
sich bspw. um die Themenbereiche Krankenanstaltenrecht, Strukturqualitätskrite-
rien des Österreichischen Strukturplans Gesundheit, Aufbauorganisation, Personal, 
Leistungsorientierte Krankenanstaltenfinanzierung, Unterbringung nach dem Un-
terbringungsgesetz, bauliche Situation, Facharztausbildung etc.

Darüber hinaus befasste sich der RH überwiegend mit dem stationären Bereich der 
überprüften Krankenanstalten und nur ergänzend mit deren ambulanten und ta-
gesklinischen Strukturen.

Weiters entgegnete der RH der Tirol Kliniken GmbH, dass sich seine Überprüfung 
auf die psychiatrische Versorgung in vier Krankenanstalten in zwei Ländern bezog. 
Ein ausschließlicher, unmittelbarer Vergleich zwischen dem LKH Innsbruck und dem 
Klinikum Klagenfurt war daher nicht Ziel der Gebarungsüberprüfung.

Überblick

Allgemeines

2 Rund ein Drittel der Bevölkerung in Europa war laut WHO von psychischen Störun-
gen, hauptsächlich von Depressionen und Angstzuständen, betroffen. Bei österrei-
chischen Kindern und Jugendlichen ging eine Studie aus 2017 von fast einem Vier-
tel aktuell Betroffener aus.4 Durch psychische Erkrankungen bedingte Krankenstände 
zeigten in Österreich wie auch international eine stark steigende Tendenz. Bis zum 

4 Wagner, Zeiler, Waldherr, Philipp, Truttmann, Dür, Treasure, Karwautz, Mental health problems in Austrian 
adolescents: a nationwide, two–stage epidemiological study applying DSM–5 criteria, European Child & 
Adolescent Psychiatry, 2017, S. 1 – 17; betrifft Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 18 Jahren
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Psychiatrische Versorgung in Krankenanstalten in Kärnten und Tirol 

Jahr 2030 wurde erwartet, dass sich die durch psychische Erkrankungen entstehen-
den Kosten weltweit mehr als verdoppeln – im Vergleich zu anderen nicht infektiö-
sen Erkrankungen war zu erwarten, dass die höchsten Kosten durch psychische 
Erkrankungen verursacht werden.

Eine adäquate Versorgung psychisch kranker Menschen bzw. diesbezügliche Ver-
sorgungsdefizite hatten auch eine enorme volkswirtschaftliche Bedeutung.5

Krankenanstalten waren ein Teilbereich der Versorgungslandschaft für psychisch 
kranke Menschen (TZ 4). In den österreichischen fondsfinanzierten6 Krankenanstal-
ten gab es 2016 in psychiatrischen Abteilungen bzw. Universitätskliniken 
rd. 4.000 Betten für Erwachsene (nach einer deutlichen Reduktion seit 1985, ab 
2000 relativ stabil), für Kinder und Jugendliche rd. 390 Betten (seit 2000: +86 %).

Die Krankenhaushäufigkeit in Österreich lag bei psychischen Erkrankungen deutlich 
über dem europäischen Durchschnitt. Rund 81 % der psychiatrischen Patientinnen 
und Patienten waren zwischen 20 und 64 Jahre alt, rd. 4 % kamen aus der Alters-
gruppe bis 19 Jahre und rd. 15 % aus der Altersgruppe ab 65 Jahren.

Im Bereich der fondsfinanzierten Krankenanstalten betrugen die Kosten für die psy-
chiatrische Versorgung 2016 rd. 720 Mio. EUR bzw. rd. 5 % der Gesamtkosten von 
13,3 Mrd. EUR (Anteil seit über 20 Jahren stabil). Pro Einwohnerin bzw. Einwohner 
waren dies 2016 im Österreichschnitt rd. 80 EUR.

Die Zahl der psychiatrischen Fachärztinnen und –ärzte lag in Österreich unter dem 
OECD–Schnitt und etwa deutlich unter den Werten von Deutschland, dem Norden 
Europas oder der Schweiz (TZ 39).

Datenlage

3.1 (1) Bis zur Zeit der Gebarungsüberprüfung gab es kaum gesicherte aktuelle und 
genderdisaggregierte Daten zum psychischen Gesundheitszustand der österreichi-
schen Bevölkerung. Die verfügbaren Analysen umfassten im Wesentlichen nur die-
jenigen Personen, bei denen eine psychische Erkrankung diagnostiziert und behan-
delt wurde, darüber hinaus wurden internationale Daten herangezogen.

5 Integrated Consulting Group, Seelische Gesundheit in Österreich, (2012); OECD, Mental Health and Work: 
Austria, 2015.

6 Krankenanstalten, die über die Landesgesundheitsfonds nach dem System der Leistungsorientierten Kran-
kenanstaltenfinanzierung finanziert werden; der Fonds wird aus Mitteln des Bundes, der Länder, der Ge-
meinden und der Sozialversicherung gespeist.
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Bericht des Rechnungshofes

Dies, obwohl etwa die Nationale Strategie zur psychischen Gesundheit7 (TZ 5, Ta-
belle 1) erstmals 2009 und dann konkreter 2013 (zweite Auflage) eine repräsenta-
tive Erhebung zur Prävalenz (Krankheitshäufigkeit) psychischer Störungen und psy-
chischer Gesundheit in Österreich als Ziel definiert hatte, um auch Informationen 
über einzelne Krankheitsbilder und die Deckung des Versorgungsbedarfs zu erhal-
ten. Als weiteres Ziel nannte die Strategie 2013 mehr Studien zur Versorgung in 
Hinblick auf Modelle, Qualität und Effizienz.

Laut Ministerium sei zwar seit 2007 eine Grundlagenstudie über die anzuwenden-
den Forschungsinstrumente vorgelegen; die eigentliche epidemiologische Studie 
sei jedoch aufgrund fehlender finanzieller Ressourcen nicht beauftragt worden. 
Dies, obwohl das Ministerium Daten zur Prävalenz psychischer Störungen und psy-
chischer Gesundheit für eine adäquate Planung der Versorgung psychisch Kranker 
in Österreich als erforderlich erachtete.

(2) Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung arbeitete die Medizinische Universität Wien 
an einer drittmittelfinanzierten Studie zur psychischen Gesundheit in Österreich; 
die Vorlage der Ergebnisse war für 2017 geplant.8

3.2 Der RH kritisierte, dass es bis zur Zeit der Gebarungsüberprüfung kaum aktuelle, 
gesicherte Daten über den psychischen Gesundheitszustand der österreichischen 
Bevölkerung gab, wodurch bislang wesentliche Planungsdaten für diesen Bereich 
fehlten. Dies, obwohl das Ministerium selbst solche Daten für eine adäquate Ver-
sorgungsplanung psychisch Kranker als erforderlich erachtete und die Grundlagen 
bereits seit zehn Jahren vorlagen; die Argumentation fehlender Ressourcen war im 
Hinblick auf die hohe Bedeutung einer validen Datenlage für den RH nicht nachvoll-
ziehbar.

Der RH hielt fest, dass nunmehr die Medizinische Universität Wien eine entspre-
chende Studie durchführte.

7 Der vom Ministerium eingerichtete Beirat für Psychische Gesundheit erstellte 2009 eine Nationale Strategie 
zur psychischen Gesundheit und überarbeitete diese 2013; die aktuelle Fassung enthielt Empfehlungen zu 
zehn strategischen Zielen; u.a. wurde eine gemeindenahe, integrierte, sektorenübergreifende und ver-
netzte Versorgung als notwendig erachtet.

8 Im Mai 2017 wurde eine ebenfalls von der Medizinischen Universität Wien durchgeführte und auf gleiche 
Weise (drittmittel)finanzierte epidemiologische Studie betreffend Kinder und Jugendliche veröffentlicht.

Weiters beauftragte das Ministerium z.B. 2017 die Gesundheit Österreich GmbH mit der Erstellung eines 
Epidemiologieberichts zum Thema Depression.
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Der RH empfahl dem Ministerium sowie den Ländern Kärnten und Tirol, die Eig-
nung der im Rahmen der Studie erhobenen Daten für die weiteren Planungen und 
Maßnahmen im Bereich der Versorgung psychisch kranker Menschen zu prüfen 
und, falls erforderlich, ergänzende Untersuchungen durchführen zu lassen, um eine 
bedarfsgerechte Versorgung in diesem Bereich sicherstellen zu können.

3.3 (1) Laut Stellungnahme des Ministeriums sei dem Vorliegen epidemiologischer Da-
ten zur psychischen Gesundheit in Österreich aus fachlicher Sicht immer große Be-
deutung zugemessen worden.

Die erforderlichen Budgetmittel für eine repräsentative Erhebung zur Prävalenz 
psychischer Störungen seien aufgrund interner Budgetrestriktionen nicht bereitge-
stellt worden. Eine solche Studie hätte erst durch Drittmittel finanziert werden kön-
nen. Die Ergebnisse dieser Studie seien noch nicht im Gesamten publiziert. Die 
Daten würden aber jedenfalls eine bedeutende Grundlage für weitere Planungsar-
beiten im Bereich der psychischen Gesundheit darstellen. Weiters verwies das Mi-
nisterium auf den Depressionsbericht Österreich sowie den Gender–Gesundheits-
bericht, Modul „Psychische Gesundheit anhand von Depression und Suizid“, die 
beide demnächst publiziert würden.

(2) Das Land Kärnten nahm die Empfehlung des RH zustimmend zur Kenntnis. Fe-
derführend sollten hierbei das Ministerium bzw. die Gesundheit Österreich GmbH 
(GÖG) sein.

(3) Laut Stellungnahme des Landes Tirol würden seitens des Ministeriums zur Ver-
fügung gestellte aktualisierte Daten künftigen Planungsüberlegungen auf Landes-
ebene, insbesondere im Rahmen der Regionalen Strukturpläne Gesundheit (RSG), 
zugrunde gelegt werden.

3.4 Der RH wies gegenüber dem Ministerium sowie den Ländern Kärnten und Tirol 
darauf hin, dass seine Empfehlung u.a. darauf gerichtet war, die Eignung der im 
Rahmen der Studie der Medizinischen Universität Wien zur psychischen Gesund-
heit in Österreich erhobenen Daten für die weiteren Planungen und Maßnahmen 
im Bereich der Versorgung psychisch kranker Menschen zu prüfen. Dies vor allem 
deshalb, weil diese Studie durch Dritte und nicht vom Ministerium selbst beauf-
tragt und finanziert wurde.
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Bericht des Rechnungshofes

Psychiatrische und psychosoziale Versorgungslandschaft in Kärnten und Tirol

4 Gerade im Bereich der psychischen Erkrankungen war eine integrierte Versorgung 
von besonderer Bedeutung, weil viele Patientinnen und Patienten nach dem Kran-
kenhausaufenthalt eine oft langfristige Nachbetreuung im ambulanten Bereich be-
nötigten und Krankenhausaufenthalte durch eine adäquate Versorgung im außer-
stationären Bereich teilweise verhindert bzw. verkürzt werden könnten. 
Dementsprechend verfügten Kärnten und Tirol über ein psychiatrisches und psy-
chosoziales Versorgungsangebot sowohl in den Krankenanstalten als auch außer-
halb. Im Überblick stellte sich diese Versorgungslandschaft in den beiden Ländern 
wie folgt dar:

Abbildung 1: Versorgungslandschaft für psychisch kranke Menschen in Kärnten und Tirol – Überblick

Die komplexe Versorgungslandschaft für psychisch kranke Menschen in Kärnten 
und Tirol setzte sich im Wesentlichen aus vier Bereichen9 zusammen: Krankenan-
stalten sowie außerhalb davon niedergelassener Bereich, komplementär psychoso-
ziales Angebot und Selbsthilfegruppen.

9 Das Land Tirol bezeichnet diese als die vier Säulen.

  3

Psychiatrische Versorgung in Krankenanstalten in Kärnten und Tirol

Tabellen und Grafiken

Abbildung 1

Krankenanstalten

(psychiatrische/psychosomatische 
Abteilungen/Universitätskliniken)

Finanzierung:
Landesgesundheitsfonds, Land, Gemeinden

psychosoziales Angebot

(z.B. Tagesstruktur, betreutes Wohnen,  
psychosoziale Beratung, mobile Dienste)

Finanzierung:
Land, Gemeinden, teilweise Sozialversicherung

niedergelassener Bereich

(Ärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin, Fach-
ärztinnen und –ärzte für Psychiatrie, Psychothera-

peutinnen und  –therapeuten etc.)

Finanzierung:
Sozialversicherung, privat

Selbsthilfegruppen

(zu verschiedenen Themen, z.B. Drogen,  
Alkohol, Depression etc.)

Finanzierung:
Förderungen, Zuschüsse – u.a. durch Land

Quellen: Länder Kärnten und Tirol; RH
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Diese vier Bereiche unterschieden sich zum einen im Leistungsangebot, zum ande-
ren bspw. im Hinblick auf die Trägerschaft (Krankenanstalten: z.B. Landesgesell-
schaften, Orden; sozialpsychiatrisches Angebot: z.B. private Träger), die Rechtsform 
(Krankenanstalten, Ambulatorien, Vereine etc.) oder die Finanzierung der Leistun-
gen. Sowohl in Kärnten als auch in Tirol war eine verstärkte Versorgungskonzentra-
tion im städtischen Bereich/Umfeld erkennbar.

In beiden Ländern erachteten sowohl die Länder selbst als auch die überprüften 
Krankenanstalten bzw. deren Träger das Angebot für psychisch kranke Menschen 
außerhalb der Krankenanstalten u.a. als nicht ausreichend. Die überprüften Kran-
kenanstalten bzw. Träger begründeten damit teilweise auch längere Verweildauern 
oder Wartezeiten auf Therapien. Daher planten sowohl Kärnten als auch Tirol eine 
Reihe von Maßnahmen u.a. für den ambulanten Bereich.10 Auch die beiden (Lan-
des)–Krankenanstaltenpläne (TZ 11, TZ 12) sahen den Auf– und Abbau bzw. die 
Verschiebung von Bettenkapazitäten in unmittelbarem Zusammenhang mit der 
Verbesserung des außerstationären Angebots.

Strategien und Planungen

Überblick

5 Für die psychiatrische Versorgung in Krankenanstalten wesentliche Strategie– und 
Planungsdokumente des Bundes sowie der Länder Kärnten und Tirol stellen sich im 
Zeitverlauf wie folgt dar:

10 Kärnten: z.B. Konzept für die Verbesserung der psychosozialen Versorgung in Umsetzung des RSG Kärnten 
2020; Tirol: z.B. Stärkung der Psychotherapie im ländlichen Raum sowie für Kinder und Jugendliche, Krisen-
dienst (Nord)Tirol, Vernetzung der Kinder– und Jugendpsychiatrie, psychische Gesundheit im Alter
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Tabelle 1: Wesentliche Strategie– und Planungsdokumente für die psychiatrische Versorgung 
(in Krankenanstalten)

wesentliche Grundsatzdokumente – psychiatrische Versorgung  
(Beschlussjahr)

in Zielsteuerungsverträgen  
berücksichtigt?

2013 bis 2016 2017 bis 2021

Bund

– Österreichische Strukturplanungen

 –  Österreichischer Krankenanstaltenplan (ÖKAP) 1994 und 
 folgende, seit 2006:

 –  Österreichischer Strukturplan Gesundheit (ÖSG) 
(zuletzt Juni 2017)

–   Nationale Strategie zur psychischen Gesundheit (2009, 
 zuletzt 2013)

–  Gesundheitsziel Nr. 9 „Psychosoziale Gesundheit bei allen Bevölke-
rungsgruppen fördern“ (2012)

 –  daraus abgeleitet drei Wirkungsziele (2016)

 –  davon für Krankenanstalten relevant – Wirkungsziel 2:

 •  niederschwellige, bedarfsgerechte Unterstützungs–, Versor-
gungs– bzw. Rehabilitationsangebote; Planung, Finanzierung 
und Realisierung nach den Grundsätzen der Inklusion und der 
 integrierten Versorgung

 •  Entwicklung von Maßnahmenpaketen bis Ende 2017 geplant 

nein ja

Kärnten

– Kärntner Psychiatrieplan 2000 (Aktualisierung beschlossen 2005)

– Regionaler Strukturplan Gesundheit (RSG) Kärnten 2015 (2010)

– Kärntner Gesundheitsziel zum Gesundheitsziel Nr. 9 (2014)1

– RSG Kärnten 2020 (2015)

– Kärntner Landes–Krankenanstaltenplan 2015 (2015)

nein
u.a. abhängig  

von Bund

Tirol

– Tiroler Psychiatriekonzept (1995)

– RSG Tirol stationär 2015 (2009)

– Tiroler Gesundheitsziele (2016)2

– RSG Tirol ambulant 2020 (2012)

– Tiroler Krankenanstaltenplan 2009 (zuletzt novelliert 2017)

ja geplant

1 1. Bewusstsein für die Bedeutung von Psychohygiene/psychosoziale Gesundheit wird gestärkt.

2. Möglichkeiten für die Anwendung psychohygienischer/psychosozialer Maßnahmen werden in allen Settings geschaffen/gestärkt.
2 kein spezifisches Ziel zur psychischen Gesundheit, wird laut Angaben des Landes Tirol in allen Gesundheitszielen mitberücksichtigt

Quellen: BMGF; Länder Kärnten und Tirol; RH

Wesentliche Psychiatrieplanungen für Krankenanstalten auf Ebene des Bundes11 
und der überprüften Länder begannen vor allem in den 90er Jahren des letzten 
Jahrhunderts; diese sowie die Nachfolgedokumente werden im Folgenden näher 
dargestellt.

11 Abgesehen von den genannten Dokumenten führte bspw. die Gesundheit Österreich GmbH im Auftrag des 
Ministeriums eine Reihe von Untersuchungen betreffend die psychiatrische Versorgung in Österreich durch.
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Bund

6.1 (1) Seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde im Rahmen der Österrei-
chischen Strukturplanung hinsichtlich der psychiatrischen Versorgung eine Dezen-
tralisierung forciert, wobei verschiedene Versorgungsgrundsätze wie z.B. eine Stär-
kung der ambulanten Versorgung, ein Vorrang der tagesklinischen vor der 
vollstationären Betreuung oder die Vernetzung der Versorgungsbereiche zugrunde 
gelegt wurden. Dies führte in einigen Ländern zur Auflassung der großen psychiat-
rischen Krankenanstalten und durch Schaffung psychiatrischer Abteilungen in allge-
meinen Krankenanstalten zur Integration der psychiatrischen Versorgung in die 
Regelversorgung (z.B. LKH Hall, TZ 8)

(2) Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung galt noch der Österreichische Strukturplan 
Gesundheit (ÖSG) 2012. Er war gemäß Art. 15a–Vereinbarung über die Organisa-
tion und Finanzierung des Gesundheitswesens12 die verbindliche Grundlage für die 
integrierte Planung der österreichischen Gesundheitsversorgungsstruktur und 
stellte den Rahmen für die stationäre und ambulante Versorgungsplanung in den 
RSG dar. Die Krankenanstaltenplanung der RSG war zur Zeit der Gebarungsüberprü-
fung durch eine Verordnung des jeweiligen Landes zu erlassen.13

(3) Der neue ÖSG mit Planungshorizont 2020 wurde erst im Juli 2017 veröffentlicht, 
obwohl im Überprüfungszeitraum grundsätzlich alle zwei Jahre eine Revision vor-
gesehen war.14 Hinsichtlich der psychischen Erkrankungen schrieb er im Wesentli-
chen die bisherigen Versorgungsgrundsätze fort.

Insgesamt legte der ÖSG 2017 auch durch die vorgesehene modulare Versorgung15 
einen noch stärkeren Fokus auf eine integrierte und vorrangig niederschwellige 
Versorgung sowie auf die Abstimmung und Vernetzung zwischen den verschiede-
nen Versorgungsbereichen16; eine multiprofessionelle und interdisziplinäre Zusam-

12 Art. 4 der Vereinbarung gemäß Art. 15a B–VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswe-
sens, BGBl. I Nr. 105/2008 i.d.F. BGBl. I Nr. 199/2013

13 Art. 4 der Vereinbarung gemäß Art. 15a B–VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswe-
sens, BGBl. I Nr. 105/2008 i.d.F. BGBl. I Nr. 199/2013. Gemäß dem Vereinbarungsumsetzungsgesetz 2017 – 
VUG 2017, BGBl. I Nr. 26/2017, wird in Zukunft der Landes–Krankenanstaltenplan in der Regel durch eine 
Verordnung der neu gegründeten Gesundheitsplanungs GmbH ersetzt werden.

14 Siehe ebenfalls Art. 4 der oben genannten Art. 15a–Vereinbarung über die Organisation und Finanzierung 
des Gesundheitswesens. Seit der neuen 15a–Vereinbarung, BGBl. I Nr. 98/2017 (in Kraft seit 1. Jänner 2017) 
sind ÖSG–Revisionen grundsätzlich im Abstand von maximal fünf Jahren vorgesehen.

15 Laut ÖSG 2017 beschreibt ein modulares Versorgungsmodell die Palette einzelner Module eines Fach–Ver-
sorgungsbereichs mit spezifischen Anforderungen für bestimmte Patientengruppen, für spezielle Behand-
lungsformen oder für bestimmte Behandlungsphasen.

16 Für den extramuralen und den komplementären Bereich wurden erstmals konkrete Festlegungen getroffen.
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menarbeit wurde sowohl in der Erwachsenenpsychiatrie als auch in der Kinder– 
und Jugendpsychiatrie als spezifisches Qualitätskriterium ausgewiesen.

Auch bezüglich der weiteren Qualitätskriterien für den stationären psychiatrischen 
Bereich (z.B. Personal, Ausstattung und Leistungsbereiche) sah der ÖSG 2017 eine 
Reihe von Änderungen vor. So waren bspw. im Bereich Raumangebot und –ausstat-
tung erstmals Vorgaben für Erwachsene angeführt; für die Kinder– und Jugendpsy-
chiatrie war eine Heilstättenschule bzw. ein Heilstättenkindergarten vorgesehen, 
während der ÖSG 2012 nur die Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht fest-
legte. Hinsichtlich der Leistungsbereiche war etwa – anders als im ÖSG 2012 – auch 
für Kinder und Jugendliche eine multimodale Therapie17 in einem bestimmten Aus-
maß anzubieten; weiters war bspw. für Kinder und Jugendliche nunmehr ein Richt-
wert für die Gruppengröße bei Gruppentherapien vorgesehen.18

6.2 Der RH hielt fest, dass der ÖSG 2017 eine multiprofessionelle und interdisziplinäre 
Zusammenarbeit sowohl in der Erwachsenenpsychiatrie als auch in der Kinder– 
und Jugendpsychiatrie als spezifisches Qualitätskriterium auswies und dieser ge-
genüber dem ÖSG 2012 u.a. für die psychiatrische Versorgung in Krankenanstalten 
eine Reihe von Änderungen, etwa betreffend Raumangebot und –ausstattung oder 
Leistungsbereiche, vorsah.

Er empfahl daher den überprüften Krankenanstalten, die Rahmenbedingungen ih-
rer psychiatrischen Organisationseinheiten in Hinblick auf die Vorgaben des 
ÖSG 2017 zu evaluieren und erforderlichenfalls entsprechend anzupassen.

6.3 (1) Laut Stellungnahme der KABEG würden im Klinikum Klagenfurt Evaluierungen 
der Erfüllung der Strukturqualitätsvorgaben gemäß Leistungsorientierter Kranken-
anstaltenfinanzierung und ÖSG regelmäßig bzw. im Anlassfall bei Neufassung der 
Vorgaben durchgeführt. lm Speziellen an der Kinder– und Jugendpsychiatrie sei 
bereits beim Neubau (2007/2008) auf ein ausreichendes Raumangebot geachtet 
worden. Im Altbestand der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie würden 
soweit wie möglich die Vorgaben (Trennung mit Paravents im Zimmer und derglei-
chen) umgesetzt. Im LKH Villach sei ein Evaluierungsprozess der psychiatrischen 
Organisationseinheiten vorgesehen.

(2) Die Tirol Kliniken GmbH sagte die Umsetzung der Empfehlung zu.

17 Eine multimodale Therapie ist allgemein eine Behandlung, die verschiedene Methoden miteinander kom-
biniert. Es ist das Zusammenwirken und Abstimmen medizinischer, pharmakologischer, physiotherapeuti-
scher und psychologisch/psychotherapeutischer Methoden.

18 Im Folgenden wird grundsätzlich die Abkürzung ÖSG verwendet, außer inhaltliche Gründe machen eine 
Unterscheidung zwischen ÖSG 2012 und ÖSG 2017 erforderlich.
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7.1 Der Bundes–Zielsteuerungsvertrag 2013 – 2016 enthielt keine expliziten Ziele bzw. 
Maßnahmen für die Versorgung psychisch kranker Menschen, sondern nur ein all-
gemeines Bekenntnis zu den Gesundheitszielen (TZ 5, Tabelle 1).

Erst der neue Zielsteuerungsvertrag 2017 – 2021 enthielt solche Ziele bzw. Maß-
nahmen, die sich u.a. auf den Ausbau von ambulanten Angeboten für psychisch 
kranke Kinder und Jugendliche sowie die Verbesserung der psychosozialen Versor-
gung bezogen.

7.2 Der RH wies kritisch darauf hin, dass der Bundes–Zielsteuerungsvertrag 2013 – 2016 
keine Ziele bzw. Maßnahmen betreffend die Versorgung psychisch kranker Menschen 
enthielt. Dies, obwohl es sich einerseits gerade dabei um einen Bereich handelte, in 
dem ein partnerschaftlich abgestimmtes, sektorenübergreifendes Vorgehen bzw. An-
gebot von substanzieller Bedeutung war.

So benötigen gerade psychisch kranke Menschen häufig nach einer Behandlung in 
einer Krankenanstalt eine Nachbetreuung im ambulanten Bereich bzw. könnten 
teilweise stationäre Aufenthalte durch ein ausreichendes, abgestimmtes Versor-
gungsangebot außerhalb der Krankenanstalten überhaupt vermieden bzw. verkürzt 
werden; andererseits nahmen durch psychische Erkrankungen verursachte Kran-
kenstände zu und hatten auch massive volkswirtschaftliche Auswirkungen (TZ 2).

Kärnten und Tirol

8.1 (1) Auch Kärnten und Tirol sahen bereits in ihren vor vielen Jahren erstellten Psych-
iatrieplanungen – dem Kärntner Psychiatrieplan 2000 (aktualisiert 2004) und dem 
Tiroler Psychiatriekonzept19 (beschlossen 1995) – u.a. eine Regionalisierung der 
psychiatrischen Versorgung sowie einen Ausbau des tagesklinischen bzw. des am-
bulanten Bereichs außerhalb der Krankenanstalten vor. Zielhorizont der Planungen 
war damals für Kärnten das Jahr 2008 bzw. 2010 und für Tirol das Jahr 2005.

Im Krankenanstaltenbereich sah Kärnten eine psychiatrische Vollversorgung an 
zwei Standorten (Klagenfurt und Villach) und Tirol an fünf Standorten (Innsbruck, 
Hall, Kufstein, Zams und Lienz) vor.

(2) Die weiteren Planungen – die (mit Anpassungen) im Wesentlichen die ursprüng-
lichen Ziele fortführten – erfolgten in beiden Ländern insbesondere im Rahmen der 
RSG bzw. der (Landes–)Krankenanstaltenpläne (TZ 9, TZ 10, TZ 11, TZ 12):

19 „Bürgernahe Psychiatrie: Leitlinien für die Reform der psychiatrischen Versorgung in Tirol“ 
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 – Der derzeit geltende RSG Kärnten 2020 befasste sich in einem eigenen Abschnitt 
mit der psychosozialen Versorgung für Erwachsene sowie Kinder und Jugendli-
che und definierte u.a. den diesbezüglichen Sollzustand für 2020. Die darin wei-
ters enthaltene Bettenreduktion im Klinikum Klagenfurt und der gleichzeitige 
Aufbau von Bettenkapazitäten im LKH Villach waren auch im Kärntner Landes–
Krankenanstaltenplan 2015 (Kärntner Landes–Krankenanstaltenplan) abgebil-
det.

 – In Tirol gab es zur Zeit der Gebarungsüberprüfung keinen geltenden RSG für den 
stationären Bereich, sondern nur den Tiroler Landeskrankenanstaltenplan 2009 
(Tiroler Landeskrankenanstaltenplan) mit Planungshorizont 2018 (TZ 12). Der 
RSG Tirol 2020 für den ambulanten Bereich definierte vor allem das notwendige 
Angebot an niedergelassenen psychiatrischen Fachärztinnen und –ärzten sowie 
Versorgungsstrukturen für die Kinder– und Jugendpsychiatrie.

(3) In Umsetzung der genannten Planungsdokumente wurde zwar in beiden Län-
dern (was den Krankenanstaltenbereich anbelangt vor allem in Tirol) eine Reihe 
von Maßnahmen20 gesetzt, jedoch waren weiterhin wesentliche Vorhaben offen:

 – In Kärnten waren etwa der Neubau der Psychiatrien in Klagenfurt und Villach 
und die damit verbundenen Bettenverschiebungen (TZ 11, TZ 36, TZ 37), im 
außerstationären Bereich insbesondere der Ausbau von sozialpsychiatrischen 
Ambulatorien noch nicht erfolgt. Auch eine Psychiatriekoordination war noch 
nicht eingerichtet, obwohl die Kärntner Krankenanstaltenordnung seit 2015 
diese Möglichkeit einräumte; geplant war, eine Psychiatriekoordination noch 
2017 zu etablieren. Die Landes–Zielststeuerungskommission hatte dafür eine 
Geschäftsordnung zu beschließen;21 die Aufgaben waren bislang nur allgemein 
formuliert.22

20 Kärnten: z.B. Einrichtung der Sozialpsychiatrischen Dienste in Spittal und Wolfsberg; Tirol: im Sinne der Re-
gionalisierung z.B. Integration des Psychiatrischen Krankenhauses Hall in das LKH Hall, Einrichtung von psy-
chiatrischen Abteilungen in den Bezirkskrankenhäusern Kufstein und Lienz

21 siehe dazu § 1 Kärntner Gesundheitsfondsgesetz, LGBl. Nr. 67/2013 i.d.g.F.

22 für Abstimmung der intra– und extramuralen Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen 
sorgen: insbesondere Vernetzung der Bereiche auf Ebene der unterschiedlichen Versorgungsangebote 
(Krankenanstalten, Beratungsstellen, Tagesstrukturen etc.) sowie Weiterentwicklung dieser Angebote

III-14 der Beilagen XXVII. GP - Bericht - Hauptdokument 27 von 120

www.parlament.gv.at (Neuverteilung von III-209 der Beilagen XXVI.GP gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



Bericht des Rechnungshofes

 26

Psychiatrische Versorgung in Krankenanstalten in Kärnten und Tirol 

 – In Tirol waren zur Zeit der Gebarungsüberprüfung etwa die geplante stationäre 
Versorgung für Erwachsene teilweise noch nicht umgesetzt (TZ 12) oder die Kin-
der– und Jugendpsychiatrie im LKH Hall noch nicht realisiert. Handlungsbedarf 
bestand laut Land Tirol bspw. auch betreffend den Ausbau der niedergelassenen 
fachärztlichen und psychotherapeutischen Versorgung sowie im Bereich der 
Kinder– und Jugendpsychiatrie. Im Unterschied zu Kärnten war in Tirol bereits 
seit 1996 ein Psychiatriekoordinator (Mitarbeiter des Tiroler Gesundheitsfonds, 
seit Juni 2017 auch Suchtkoordinator) eingesetzt; eine aktuelle, klare Definition 
der Aufgaben und Zuständigkeiten fehlte zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
noch.

(4) Hinsichtlich der Landes–Zielsteuerungsverträge ergab sich folgendes Bild:

 – Der Kärntner Landes–Zielsteuerungsvertrag 2013 – 2016 sah hinsichtlich der 
psychiatrischen Versorgung keine expliziten Ziele bzw. Maßnahmen vor. Für das 
neue Landes–Zielsteuerungsübereinkommen 2017 – 2021 wollte sich das Land 
Kärnten wieder am Zielsteuerungsvertrag des Bundes orientieren.

 – Demgegenüber sah der Tiroler Landes–Zielsteuerungsvertrag 2013 – 2016 die 
Erarbeitung und Umsetzung eines Konzepts zur Verbesserung der psychischen 
Gesundheitsversorgung sowie die Konzeptionierung der Umsetzung der Emp-
fehlungen des RSG Tirol für den ambulanten Bereich zur Sicherstellung der kin-
der– und jugendpsychiatrischen Versorgung vor. Schriftliche Konzepte lagen bis 
zum Ende der Zielsteuerungsperiode nicht vor; u.a. waren Handlungsfelder23 
definiert. Eine Wiederaufnahme von Maßnahmen für die psychiatrische Versor-
gung in das Tiroler Landes–Zielsteuerungsübereinkommen 2017 – 2021 war ge-
plant.

8.2 Der RH hielt fest, dass sich die Psychiatrieplanung bzw. deren Umsetzung als ein 
seit über 20 Jahren (Tirol) bzw. 17 Jahren (Kärnten) andauernder Prozess darstellte. 
Wie die nachfolgende – auf die psychiatrische Versorgung in Krankenanstalten fo-
kussierte – Analyse des RH zeigte, bestand – obwohl die Zielsetzungen seit Anbe-
ginn grundsätzlich gleich blieben – nach wie vor großer Handlungsbedarf. Ferner 
wies der RH darauf hin, dass die Umsetzung der Krankenanstaltenplanungen auch 
in engem Zusammenhang mit einem abgestimmten, bedarfsgerechten und quali-
tätsvollen Angebot für psychisch kranke Menschen außerhalb der Krankenanstalt 
stand (TZ 11, TZ 12).

23 z.B. Stärkung der Psychotherapie im ländlichen Raum, Maßnahmen im Bereich der Kinder– und Jugendpsy-
chiatrie, psychische Gesundheit im Alter (inklusive Demenz) mit Schwerpunkt Koordination der Versor-
gungsangebote
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Der RH wies daher kritisch darauf hin, dass der Kärntner Landes–Zielsteuerungsver-
trag 2013 – 2016 hinsichtlich der psychiatrischen Versorgung keine expliziten Ziele 
bzw. Maßnahmen vorsah; dies trotz der besonderen Herausforderungen dieses Be-
reichs gerade im Hinblick auf eine integrierte Vorgehensweise.

Er empfahl dem Land Kärnten, auf die Definition von Zielen und bedarfsgerechten 
Maßnahmen samt entsprechenden Indikatoren für die gesamthafte Verbesserung 
der Versorgung psychisch kranker Menschen im neuen Landes–Zielsteuerungs-
übereinkommen hinzuwirken; dies auch in Umsetzung der Festlegungen des neuen 
Zielsteuerungsvertrags des Bundes.

Der RH anerkannte zwar, dass der Tiroler Landes–Zielsteuerungsvertrag 2013 – 
2016 Maßnahmen und Ziele für die Verbesserung der Versorgung psychisch kran-
ker Menschen (Erwachsener sowie Kinder und Jugendlicher) festlegte; er sah aber 
kritisch, dass bisher nachvollziehbare, gesamthafte Umsetzungskonzepte fehlten.

Der RH empfahl daher dem Land Tirol, die bereits im Landes–Zielsteuerungsvertrag 
2013 – 2016 geplanten Konzepte gemeinsam mit dem Zielsteuerungspartner zu 
erstellen und entsprechende Maßnahmen im neuen Landes–Zielsteuerungsüber-
einkommen wieder vorzusehen bzw. zu spezifizieren; dies u.a. vor dem Hinter-
grund, dass auch mit der neu errichteten Abteilung für Kinder– und Jugendpsychi-
atrie im LKH Hall die Bettenmessziffer weiterhin unterschritten werden wird 
(TZ 13).

Die Konzepte sollten in Abstimmung mit dem ÖSG 2017 konkrete Maßnahmen de-
finieren sowie einen realistischen Zeitplan und ein aussagekräftiges Finanzierungs-
konzept enthalten. Außerdem wären regelmäßige gesamthafte Evaluierungen der 
Umsetzung und der Zweckmäßigkeit der getroffenen Maßnahmen insbesondere im 
Hinblick auf den bestehenden Bedarf durchzuführen, um gegebenenfalls notwen-
dige Adaptierungen vornehmen zu können. Der neue Zielsteuerungsvertrag des 
Bundes wäre zu berücksichtigen.

Weiters hielt der RH fest, dass zur Zeit der Gebarungsüberprüfung in Kärnten noch 
keine Psychiatriekoordination eingerichtet war; demgegenüber gab es eine solche 
in Tirol bereits seit über 20 Jahren; allerdings fehlte in Tirol noch eine aktuelle Auf-
gabendefinition.

Der RH empfahl dem Land Kärnten, im Zuge der geplanten Einrichtung der Psychi-
atriekoordination auch auf eine klare Definition der Aufgaben und Zuständigkeiten 
hinzuwirken. Ebenso empfahl er dem Land Tirol, auf eine Aktualisierung und Kon-
kretisierung der Definition der Aufgaben und Zuständigkeiten der nunmehrigen 
Psychiatrie– und Suchtkoordination hinzuwirken.
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8.3 (1) Das Land Kärnten teilte in seiner Stellungnahme mit, dass im Rahmen der Haus-
haltsreform für diesen Bereich das Wirkungsziel „Die psychosoziale und suchtspe-
zifische Versorgung für Betroffene ist sichergestellt“ definiert worden sei. Die Um-
setzung des Psychiatrieplans sei die hierfür definierte Maßnahme, die Kennzahl 
„Anzahl stationärer Betreuungsplätze für chronisch–psychisch Erkrankte (ZPSR)“ 
sei der Indikator, um das Wirkungsziel zu überprüfen. Die Reduktion der kostenin-
tensiven stationären Betreuungsplätze zu Gunsten von ambulanten Angeboten, um 
die Betreuung für chronisch–psychisch Kranke sicherzustellen, solle zur gesamthaf-
ten Verbesserung der Versorgung beitragen.

Weiters teilte das Land Kärnten mit, dass die Psychiatriekoordination mittlerweile 
eingerichtet und im Rahmen der Novelle zum Kärntner Gesundheitsfondsgesetz und 
der Geschäftsordnung mit definierten Aufgaben und Zuständigkeiten betraut sei.

(2) Das Land Tirol sagte in seiner Stellungnahme die Umsetzung der Empfehlung des 
RH zu. Die Rahmenpläne seien im neuen Landes–Zielsteuerungsübereinkommen für 
die Periode 2017 bis 2021 verankert und einige Maßnahmen schon umgesetzt.

Weiters teilte das Land Tirol mit, dass die Leistungsbeschreibung der Psychiatrie– 
und Suchtkoordination fertiggestellt worden sei.

(3) Der Kärntner Gesundheitsfonds verwies in seiner Stellungnahme ebenfalls auf 
die Einrichtung der Psychiatriekoordination und deren Aufgaben. Eine Geschäfts-
ordnung sei zwischenzeitlich von der Landes–Zielsteuerungskommission beschlos-
sen worden.

(4) Laut Stellungnahme der Tirol Kliniken GmbH sei die Kinder– und Jugendpsychi-
atrie im LKH Hall wie geplant Ende November 2017 in Betrieb genommen worden.

Regionaler Strukturplan Gesundheit und Landeskrankenanstaltenplan

Allgemeines

9.1 (1) Der RSG Kärnten 2020 (beschlossen 2015) enthielt sowohl die stationäre als 
auch die ambulante Versorgungsplanung für den Planungshorizont 2020. Die Vor-
gaben des Kärntner Landes–Krankenanstaltenplans 201524 zur maximalen Betten-
anzahl in den kinder– und jugendpsychiatrischen, psychiatrischen und psychoso-

24 LGBl. Nr. 48/2015
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matischen25 Abteilungen der überprüften Krankenanstalten stimmten mit den 
Angaben im RSG überein.26

(2) In Tirol stammte der RSG für den stationären Bereich mit Planungshorizont 2015 
aus dem Jahr 2009, eine Überarbeitung war erst für das Jahr 2017 – nach Fertig-
stellung des neuen ÖSG – geplant. Im Zuge der Umsetzung des RSG wurde für den 
stationären Bereich im Jahr 2009 der Tiroler Krankenanstaltenplan erlassen. Dieser 
wurde seither fünfmal novelliert (zuletzt im August 2017) und entsprach teilweise 
nicht mehr dem RSG aus 2009.

9.2 Der RH hielt kritisch fest, dass Tirol – im Unterschied zu Kärnten – über keinen ak-
tuellen RSG für den stationären Bereich verfügte. Damit fehlte dem Tiroler Kran-
kenanstaltenplan die krankenanstaltenrechtlich erforderliche regionale Planungs-
grundlage.

Der RH empfahl dem Land Tirol, ehestens auf die Erstellung eines neuen RSG für 
den stationären Bereich in Abstimmung mit dem ÖSG 2017 hinzuwirken.

9.3 Das Land Tirol teilte in seiner Stellungnahme mit, dass der Projektplan zur Erarbei-
tung des „RSG 2025 – stationärer Teil“ in der Landes–Zielsteuerungskommission im 
Oktober 2017 zustimmend zur Kenntnis genommen worden sei.

Bettenmessziffer

10.1 (1) Auch der ÖSG 2017 sah weiterhin als ein Instrument zur Kapazitätsplanung im 
stationären Bereich die Bettenmessziffer (BMZ)27 vor: diese stellte die erforderliche 
Versorgungsdichte dar und war zur Berücksichtigung regionaler Spezifika in einem 
Intervall angegeben (BMZmin = untere Grenze und BMZmax = obere Grenze des 
BMZ–Soll–Intervalls).

(2) Aufgrund der Vorgaben für die Bettenmessziffer im ÖSG (2012) als Intervall mit 
einer sehr großen Bandbreite von +/-25 % erachtete der RH in seinem Bericht 
„Rolle des Bundes in der österreichischen Krankenanstaltenplanung“ (Reihe 
Bund 2015/17) die Bettenmessziffer weder für Planungs– und Steuerungszwecke 
noch für Evaluierungszwecke geeignet; sie sollte lediglich zu Informationszwecken 
weiterhin im ÖSG angeführt werden. Der RH kritisierte auch, dass regionale Beson-

25 Die Psychosomatik ist jener medizinische Fachbereich, der sich mit der Verbindung zwischen dem seeli-
schen und körperlichen Wohlbefinden eines Menschen befasst.

26 Der Landes–Krankenanstaltenplan wich aber insofern vom RSG ab, als er in den Anmerkungen bezüglich der 
Erwachsenenpsychiatrie im Klinikum Klagenfurt und LKH Villach die geplante – aber zur Zeit der Gebarungs-
überprüfung noch nicht vollzogene – Bettenverschiebung von Klagenfurt nach Villach nach Fertigstellung 
des dortigen Neubaus (TZ 37) berücksichtigte.

27 Zahl der Betten je Fachrichtung pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohnern der Gesamtbevölkerung
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derheiten – z.B. komplementäre Versorgungsangebote oder Krankheitshäufigkei-
ten – und Gastpatientenströme bei der Ermittlung der Bettenmessziffer nicht be-
rücksichtigt waren.

Für die Berechnung der Bettenmessziffer war weiters laut ÖSG die Zahl der syste-
misierten Betten zu berücksichtigen, die aber von der Zahl der tatsächlichen Betten 
abweichen konnte und damit keine Aussagekraft über das verfügbare Angebot hat-
te.28

(3) Betreffend die Bettenmessziffer im psychiatrischen Bereich zeigten sich im Rah-
men der Gebarungsüberprüfung für Kärnten und Tirol neben den Abgrenzungs-
schwierigkeiten zwischen den Bereichen Psychiatrie und Psychosomatik (TZ 11, 
TZ 12) sowie bei der Behandlung von Abhängigkeitserkrankungen und den unter-
schiedlichen Anrechnungsmöglichkeiten von Tagesklinikplätzen29 auch Unklarhei-
ten bezüglich der Berücksichtigung von Betten für die Alters–/Gerontopsychiatrie. 
Auch aus diesen Gründen analysierte der RH nur die Bettenmessziffer für den kin-
der– und jugendpsychiatrischen Bereich, in dem österreichweit eine erhebliche 
Unterversorgung herrschte (TZ 13).

(4) Im internationalen Vergleich bewegte sich Österreich mit 5,7 stationären Akut-
betten pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohnern im Spitzenfeld; bei den psychi-
atrischen Betten hingegen lag Österreich mit 0,61 unter dem OECD–Schnitt von 
0,73 und deutlich unter den Werten der Schweiz (0,92) und Deutschlands (1,27).

10.2 Der RH hielt an seiner grundsätzlichen Kritik fest, dass die Bettenmessziffer weder 
für Planungs– und Steuerungszwecke noch für Evaluierungszwecke geeignet war. Er 
wies in diesem Zusammenhang ergänzend darauf hin, dass – wie die Datenlage für 
die überprüften Krankenanstalten zeigte – eine Zugrundelegung von systemisierten 
Betten problematisch war sowie unterschiedliche Berechnungsmethoden und 
– möglichkeiten (z.B. Anrechnungsfaktor Tagesklinik, Abgrenzung Psychiatrie von 
Psychosomatik, Behandlung von Abhängigkeitserkrankungen) existierten.

28 Der von der Gesundheit Österreich GmbH 2016 erstellte Arbeitsfortschrittsbericht zur integrierten psycho-
sozialen Versorgung von Kindern und Jugendlichen berechnete die Bettenmessziffer abweichend von den 
Vorgaben des ÖSG anhand von tatsächlichen Betten:

https://www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/0/0/4/CH1071/CMS1404810183713/integrierte_psycho-
soziale_versorgung_von_kindern_und_jugendlichen_2015.pdf

29 Tages– und Wochenklinikbetten konnten gemäß ÖSG 2012 für die Bettenmessziffer unter bestimmten Um-
ständen mit einem Anrechnungsfaktor von 1,5 multipliziert werden.

III-14 der Beilagen XXVII. GP - Bericht - Hauptdokument32 von 120

www.parlament.gv.at (Neuverteilung von III-209 der Beilagen XXVI.GP gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)

https://www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/0/0/4/CH1071/CMS1404810183713/integrierte_psychosoziale_versorgung_von_kindern_und_jugendlichen_2015.pdf
https://www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/0/0/4/CH1071/CMS1404810183713/integrierte_psychosoziale_versorgung_von_kindern_und_jugendlichen_2015.pdf


  31

Psychiatrische Versorgung in Krankenanstalten in Kärnten und Tirol 

Bericht des Rechnungshofes

Weiters wies der RH darauf hin, dass die Anzahl der Psychiatriebetten in Österreich 
im OECD–Vergleich bzw. im Vergleich zu Deutschland und der Schweiz geringer war.

Der RH empfahl daher dem Ministerium, die Thematik Psychiatriebetten in Öster-
reich einer grundsätzlichen gesamthaften Evaluierung zu unterziehen.

10.3 Laut Stellungnahme des Ministeriums seien internationale Vergleiche der Anzahl 
von Psychiatriebetten nicht sehr aussagekräftig. Die Definition von „Psychiatrie-
bett“ sei in den einzelnen Staaten sehr unterschiedlich und die Abgrenzung zwi-
schen Psychiatrie– und anderen Betten oft fließend. Die relativ niedrige Zahl an 
österreichischen Psychiatriebetten, die an internationale Datenbanken gemeldet 
werde, stehe mit der Codierung der Betten für die Krankenanstalten–Statistik in 
Zusammenhang.

Dies habe bereits mehrfach Kritik von Expertenseite hervorgebracht, weil damit 
nicht alle für die psychiatrische Versorgung zur Verfügung stehenden Betten in 
 Österreich umfasst seien. Die erforderlichen Änderungen in der Dokumentations– 
und Codierungssystematik der Krankenanstalten–Statistik würden Kosten verursa-
chen. Da weder die Krankenanstaltenträger noch die Länder einen erheblichen 
Nutzen sähen, würden die erforderlichen Änderungen von den Krankenanstalten-
trägern und den Ländern mit Hinweis auf die damit verbundenen Kosten abge-
lehnt.

Die Bettenmessziffern im ÖSG 2017 für die Bereiche Psychiatrie und Psychosomatik 
für Erwachsene seien gegenüber dem ÖSG 2012 geringfügig reduziert worden, weil 
die Bettenausstattung als sehr gut eingeschätzt werde. Leistungen, die eigentlich 
vermehrt im ambulanten Bereich erbracht werden sollten, würden stationär er-
bracht. Die Bettenmessziffern für die Kinder– und Jugendpsychiatrie sowie für die 
Psychosomatik für Kinder und Jugendliche seien (vorerst) noch beibehalten wor-
den, weil die Versorgungskapazitäten im ambulanten Bereich noch nicht ausrei-
chend seien.

Weiters verwies das Ministerium auf das jahrelang durchgeführte, detaillierte Bet-
ten–Monitoring im psychiatrischen Bereich, das den Systempartnern (Bund, Län-
der, Sozialversicherung) als Planungsgrundlage zur Verfügung gestanden sei.

10.4 Der RH wies gegenüber dem Ministerium darauf hin, dass – unabhängig von der 
Frage der Vergleichbarkeit internationaler Daten – die adäquate stationäre Versor-
gung psychisch kranker Menschen in Österreich maßgeblich sei. Er hielt seine grund-
sätzliche Kritik an der Bettenmessziffer im ÖSG aufrecht. Dies auch deshalb, weil sie 
sich auf systemisierte Betten bezog. Wie die Feststellungen des RH ergaben, ließ die 
Anzahl der systemisierten Betten – jedenfalls in den überprüften Ländern bzw. Kran-
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kenanstalten – keinen Rückschluss auf die tatsächlichen Versorgungskapazitäten zu. 
Darüber hinaus existierten unterschiedliche Berechnungsmethoden und –möglich-
keiten (z.B. Anrechnungsfaktor Tagesklinik, Abgrenzung Psychiatrie von Psychosoma-
tik, Behandlung von Abhängigkeitserkrankungen).

Hinzu kam, dass nunmehr verschiedene Definitionen des Begriffs „systemisierte 
Betten“ bestanden. Nach der Definition im „Handbuch zur Dokumentation – Orga-
nisation & Datenverwaltung“ (Ausgabe September 2017) (TZ 12) konnten systemi-
sierte Betten entweder sanitätsbehördlich bewilligte Betten oder Planbetten sein. 
Im Unterschied dazu war gemäß ÖSG 2017 ein systemisiertes Bett ein „im Zuge ei-
ner krankenanstaltenrechtlichen Bewilligung behördlich genehmigtes Bett“ (TZ 12). 
Dies könnte nach Ansicht des RH die Aussagekraft der Bettenmessziffer bzw. die 
Angaben über deren aktuellen Erfüllungsstand im ÖSG zusätzlich beeinflussen.

Kärntner Landes–Krankenanstaltenplan

11.1 (1) Der Kärntner Landes–Krankenanstaltenplan legte die maximale Anzahl der sys-
temisierten Betten je medizinischer Fachrichtung bzw. je Bereich in den Fondskran-
kenanstalten fest. Neben den überprüften Krankenanstalten gab es in Kärnten noch 
im Krankenhaus de la Tour (Suchterkrankungen) und im Krankenhaus Waiern (Psy-
chosomatik) ein psychiatrisches/psychosomatisches Versorgungsangebot. Für die 
Psychiatrie waren im Kärntner Landes–Krankenanstaltenplan für Erwachsene ins-
gesamt maximal 276 und für Kinder und Jugendliche maximal 43 Betten vorgese-
hen; in der Psychosomatik betrug die maximal vorgesehene Bettenzahl für Erwach-
sene 50, für Kinder und Jugendliche zwölf.

Aktuelle Belege oder Daten über die Systemisierung der Betten (= sanitätsbehörd-
liche Bewilligung30 durch das Land) an den überprüften Abteilungen und ihre Zu-
ordnung zu den Bereichen Psychiatrie oder Psychosomatik konnten dem RH vom 
Land Kärnten nicht vorgelegt werden. Die KABEG übermittelte zwar Zahlen zu den 
systemisierten Betten, allerdings legte sie diesen Angaben keine Bescheide, son-
dern die Vorgaben des RSG zugrunde.31

30 Diese Definition ergibt sich aus dem Handbuch zur Dokumentation ORGANISATION & DATENVERWALTUNG, 
2017+, Stand 1. Jänner 2017, S. 18 des Ministeriums; der Begriff „systemisiertes Bett“ war jedoch nicht 
krankenanstaltenrechtlich definiert.

31 Lediglich für die Psychiatrie im LKH Villach konnte eine sanitätsbehördliche Errichtungs– und Betriebsbewil-
ligung vorgelegt werden, in der allerdings nur 49 Betten vorgesehen waren: Systemisiert waren laut Anga-
ben der KABEG aber 84 Betten (entspricht den RSG–Zahlen), tatsächlich aufgestellt 53 Betten.
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Ein umfassender Vergleich der systemisierten Betten mit den Vorgaben des Kärnt-
ner Landes–Krankenanstaltenplans sowie den tatsächlichen Betten war daher auf-
grund der unvollständigen und teilweise widersprüchlichen Datengrundlagen nicht 
möglich.

Auf Grundlage der Daten der KABEG zu den tatsächlichen Betten stellte sich der 
Umsetzungsstand des Kärntner Landes–Krankenanstaltenplans für die überprüften 
Krankenanstalten hinsichtlich Psychiatrie und Psychosomatik im Jahr 2016 wie folgt 
dar:

Tabelle 2: Umsetzungsstand Kärntner Landes–Krankenanstaltenplan im Jahr 2016

Fachrichtung bzw. Bereich Betten Klinikum Klagenfurt LKH Villach 

Anzahl

Psychiatrie Erwachsene
max. Betten laut Plan (davon teilstationär1) 136 (16)3 84 (8)4

tatsächliche Betten2 168 (22) 50

Psychosomatik Erwachsene
max. Betten laut Plan (davon teilstationär1) 12 (4)5 12 (4)5

tatsächliche Betten2 18 3

Kinder– und Jugend
psychiatrie

max. Betten laut Plan (davon teilstationär1) 43 (10) –

tatsächliche Betten2 36 (6) –

Psychosomatik Kinder und 
 Jugendliche

max. Betten laut Plan 6 66

tatsächliche Betten2 0 87

1 z.B. Tagesklinik oder 0–Tages–Aufenthalte
2 entspricht den tatsächlich aufgestellten Betten (= Betten, die im Berichtsjahr im Jahresdurchschnitt oder mindestens sechs Monate 

aufgestellt waren); Bettenschließungen und –sperrungen berücksichtigt
3 Psychiatriebetten–Kapazität, wenn Aufbau der stationären Strukturen im LKH Villach und Realisierung des Konzepts der extramuralen 

psychosozialen Versorgung
4 Psychiatriebetten–Kapazität, wenn Realisierung des Konzepts der extramuralen psychosozialen Versorgung
5 in Form eines Departments vorzuhalten
6 im Rahmen der Abteilung für Kinder– und Jugendheilkunde eingerichtet
7 ab 1. Juli 2016 als Wochenklinik geführt (Montag bis Freitag)

Quellen: Kärntner Landes–Krankenanstaltenplan; überprüfte Krankenanstalten; RH

(2) Wie die Tabelle zeigt, wich die Zahl der tatsächlichen Betten im Bereich Psychiatrie 
in manchen Fällen von den Vorgaben des Kärntner Landes–Krankenanstaltenplans 
ab. So waren in der Erwachsenenpsychiatrie im Klinikum Klagenfurt 32 Betten32 mehr 
und im LKH Villach 34 Betten weniger aufgestellt als im Landes–Krankenanstalten-
plan bzw. im RSG Kärnten 2020 vorgesehen. Dies war darin begründet, dass die ge-
plante Bettenverschiebung vom Klinikum Klagenfurt an das LKH Villach nach Fertig-
stellung des Neubaus für die dortige psychiatrische Abteilung (geplant 2020) faktisch 
noch nicht vollzogen war.

32 davon sechs tagesklinische Behandlungsplätze (teilstationäre Betten)
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(3) Im Bereich der Psychosomatik zeigte sich für die überprüften Krankenanstalten 
folgendes Bild:

 – Für die psychosomatische Versorgung von Erwachsenen standen im Klinikum 
Klagenfurt 18 tatsächliche Betten zwölf Planbetten gegenüber. Im LKH Villach 
hingegen waren von zwölf im Kärntner Landes–Krankenanstaltenplan maximal 
vorgesehenen Betten nur drei tatsächlich aufgestellt, die vorgesehenen jeweils 
vier teilstationären Betten gab es tatsächlich nicht. Die in beiden Krankenanstal-
ten vorgesehenen Departments waren nicht eingerichtet.

 – Hinsichtlich der Psychosomatik für Kinder und Jugendliche war der im Kärntner 
Landes–Krankenanstaltenplan vorgesehene Schwerpunkt im Klinikum Klagen-
furt noch nicht etabliert. 

Psychosomatikbetten für Kinder und Jugendliche waren – dem Landes–Kran-
kenanstaltenplan entsprechend – im LKH Villach an der Abteilung für Kinder– 
und Jugendheilkunde eingerichtet.33 Sie wurden – weil nicht im Rahmen einer 
(kinder– und jugend)psychiatrischen Einheit betrieben – in die Gebarungsüber-
prüfung nicht einbezogen.

11.2 Der RH kritisierte, dass weder das Land Kärnten noch die KABEG34 die für den Be-
trieb der Psychiatrie–/Psychosomatikbetten in den überprüften Kärntner Kranken-
anstalten notwendigen Bewilligungsbescheide vorlegen konnten. Dies widersprach 
dem Krankenanstaltenrecht und stand einer wirksamen Steuerung der stationären 
Versorgungsplanung entgegen, weil valide Daten und Nachweise für die Zahl der 
systemisierten Betten und deren Zuordnung zu den Bereichen Psychiatrie und Psy-
chosomatik fehlten.

Weiters hielt der RH kritisch fest, dass der Ausbau der stationären psychiatrischen 
Strukturen im LKH Villach noch nicht vollzogen und dementsprechend eine Reduk-
tion der Betten im Klinikum Klagenfurt noch nicht erfolgt war. Diesbezüglich ver-
wies er auch auf TZ 37.

Darüber hinaus wies der RH darauf hin, dass es die im Kärntner Landes–Krankenan-
staltenplan (und im RSG Kärnten 2020) vorgesehenen teilstationären Betten nur in 
der Erwachsenenpsychiatrie im Klinikum Klagenfurt gab. Auch waren in den über-

33 Zum vermeintlichen Widerspruch zwischen acht tatsächlich aufgestellten Betten und sechs im Kärntner 
Landes–Krankenanstaltenplan vorgesehenen Betten: acht im Rahmen einer Wochenklinik von Montag bis 
Freitag betriebene Betten plus zwei an sieben Tagen pro Woche betriebene Betten entsprachen im Jahres-
durchschnitt sechs ganzjährig betriebenen Betten.

34 ausgenommen der Bescheid betreffend das LKH Villach aus dem Jahr 2010, dessen Angaben allerdings im 
Widerspruch zu den sonstigen Angaben der KABEG standen
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prüften Krankenanstalten die im Bereich der Psychosomatik für Erwachsene vorge-
sehenen Departments nicht eingerichtet.

Der RH empfahl daher dem Land Kärnten, auf die Überarbeitung des RSG Kärnten 
2020 in Abstimmung mit dem neuen ÖSG 2017 hinzuwirken und auf Basis der in 
der Folge verbindlich gemachten Krankenanstaltenplanung35 eine Systemisierung 
der Betten (und Zuordnung der Betten zu den Bereichen Psychiatrie und Psychoso-
matik) vorzunehmen.

11.3 (1) Das Land Kärnten teilte in seiner Stellungnahme mit, dass systemisierte Betten 
sowohl im RSG Kärnten 2020 als auch im Kärntner Landes–Krankenanstaltenplan 
i.d.F. LGBI Nr. 36/2000 vorgesehen seien. Die Zuordnung erfolge für den Bereich 
der Psychiatrie in den Krankenanstalten Klagenfurt und Villach sowie für den Be-
reich der Psychosomatik in den Krankenanstalten Klagenfurt, Villach und Waiern 
sowohl hinsichtlich stationärer als auch teilstationärer Betten. Der geltende RSG 
Kärnten 2020 sei von der Landes–Zielsteuerungskommission im Juni 2015 be-
schlossen worden, der aktuelle ÖSG 2017 gelte seit Ende Juni des Vorjahres. Die 
dort enthaltenen Vorgaben würden spätestens 2019 im zu beschließenden RSG 
Kärnten 2025 berücksichtigt werden.

(2) Laut Stellungnahme der KABEG würden wesentliche Teile ihres Bewilligungsbe-
stands aus der Zeit vor der Ausgliederung der Kärntner Landeskrankenanstalten 
aus der Landesverwaltung im Jahr 1993 stammen. Die Dokumentation des seiner-
zeitigen Rechtsbestands, insbesondere Verträge, Bescheide etc. sei der KABEG trotz 
zahlreicher Urgenzen niemals übergeben worden und könne daher auch nicht vor-
gewiesen werden. Die Festlegung einer bestimmten Bettenanzahl sei bis in die spä-
ten 80er–Jahre hinein weder krankenanstaltenrechtlich explizit zwingend geboten 
noch üblich gewesen. Die Bettenanzahl habe erst später mit dem Aufkommen der 
Krankenanstaltenplanung rechtliche Relevanz erlangt.

Dass die Datengrundlage unvollständig und teilweise widersprüchlich sei, werde 
zurückgewiesen, weil die KABEG die systemisierten Betten stets im Einklang mit 
den Vorgaben des Kärntner Gesundheitsfonds im Krankenanstalten–Dokumentati-
onssystem KDOK erfassen würde.

11.4 (1) Der RH wies gegenüber dem Land Kärnten darauf hin, dass er auf die Festlegung 
der maximalen Anzahl der systemisierten Betten je medizinischer Fachrichtung im 
Kärntner Landes–Krankenanstaltenplan hingewiesen hatte. Kritisch sah der RH, 
dass die für den Betrieb der Psychiatrie–/Psychosomatikbetten in den überprüften 
Kärntner Krankenanstalten notwendigen Bewilligungsbescheide nicht vorgelegt 

35 Aufgrund des Vereinbarungsumsetzungsgesetzes 2017 wird in Zukunft der Landes–Krankenanstaltenplan in 
der Regel durch eine Verordnung der neuen Gesundheitsplanungs GmbH ersetzt werden.
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werden konnten. Hinsichtlich der nunmehrigen unterschiedlichen Definitionen von 
systemisierten Betten verwies der RH auf seine Ausführungen gegenüber dem Mi-
nisterium in TZ 12.

(2) Gegenüber der KABEG wies der RH darauf hin, dass zur Zeit der Gebarungsüber-
prüfung systemisierte Betten als sanitätsbehördlich bewilligte Betten definiert wa-
ren. Weder das Land Kärnten noch die KABEG konnten jedoch die sanitätsbehörd-
lichen Bewilligungsbescheide für die systemisierten Betten in den überprüften 
Krankenanstalten vorlegen. Die KABEG setzte diese Betten mit den Planbetten 
gleich. Daraus resultierten die teilweise Widersprüchlichkeit sowie Unvollständig-
keit der Daten. So wurde etwa im LKH Villach im Jahr 2016 die Zahl der systemisier-
ten Betten mit 84 für die Erwachsenenpsychiatrie angegeben, obwohl nur 50 Bet-
ten vorhanden waren. Hinsichtlich der nunmehrigen unterschiedlichen Definitionen 
von systemisierten Betten verwies der RH ebenfalls auf seine Ausführungen gegen-
über dem Ministerium in TZ 12.

Tiroler Krankenanstaltenplan

12.1 (1) Auch der Tiroler Krankenanstaltenplan setzte für die einzelnen Krankenanstal-
ten die höchstzulässige Anzahl an systemisierten Betten je Fachrichtung bzw. je 
Bereich fest.36 Der zuletzt im August 2017 novellierte Tiroler Krankenanstaltenplan 
hatte zwar den Planungshorizont 2018; jedoch wiesen auch frühere Fassungen37 
mit Planungshorizont 2015 bereits die gleichen Bettenhöchstzahlen aus.38

Neben den überprüften Krankenanstalten gab es in Tirol noch in den Bezirkskran-
kenhäusern Kufstein und Lienz ein psychiatrisches Versorgungsangebot; im Kran-
kenhaus Zams war ein stationäres Angebot39 geplant.

Für die Psychiatrie waren im Tiroler Krankenanstaltenplan für Erwachsene insge-
samt maximal 378 und für Kinder und Jugendliche maximal 36 Betten vorgesehen; 
in der Psychosomatik betrug die maximal vorgesehene Bettenzahl für Erwachsene 
46, für Kinder und Jugendliche zwölf.

Als Nachweis über die Systemisierung (= sanitätsbehördliche Bewilligung) der Bet-
ten in den überprüften Krankenhäusern übermittelte das Land Tirol dem RH eine 

36 § 2 Abs. 1 lit. b Tiroler Krankenanstaltenplan, LGBl. Nr. 85/2009 i.d.g.F.

37 LGBl. Nr. 107/2014 und LGBl. Nr. 80/2015

38 Die aktuelle Fassung unterschied sich von jener aus 2015 im Bereich der psychiatrischen/psychosomati-
schen Versorgung nur insofern, als erstmalig die Zahl der tagesklinischen Plätze als Teil der Bettenhöchstzahl 
festgelegt wurde.

39 zur Zeit der Gebarungsüberprüfung psychiatrische Tagesklinik und Ambulanz eingerichtet
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Organisationsplanänderung des LKH Innsbruck und eine neue Anstaltsordnung des 
LKH Hall.

Belege über die eindeutige Zuordnung der Betten zu den Bereichen Psychiatrie 
oder Psychosomatik konnten dem RH auch in Tirol nicht vorgelegt werden. Auf eine 
Darstellung der systemisierten Betten wurde daher auch hier verzichtet.

Auf Grundlage der Daten zu den tatsächlichen Betten, welche die Tirol Klini-
ken GmbH und das Land Tirol40 übermittelten, stellte sich der Umsetzungsstand 
des Tiroler Krankenanstaltenplans für die überprüften Krankenanstalten hinsicht-
lich Psychiatrie und Psychosomatik wie folgt dar:

Tabelle 3: Umsetzungsstand Tiroler Krankenanstaltenplan (Planungshorizont 2018)  
im Jahr 2016

Fachrichtung bzw. Bereich Bettenzahl LKH Innsbruck LKH Hall 

Anzahl

Psychiatrie Erwachsene
Bettenhöchstzahl laut Plan (davon Tagesklinik) 90 185 (19)2

tatsächliche Betten1 98 237 (18)3

Psychosomatik Erwachsene
Bettenhöchstzahl laut Plan (davon Tagesklinik)4 34 (14) –

tatsächliche Betten1 32 (12) –

Kinder– und Jugend
psychiatrie

Bettenhöchstzahl laut Plan (davon Tagesklinik) 5 (5)5 31

tatsächliche Betten1 22 0

Psychosomatik Kinder und 
Jugendliche

Bettenhöchstzahl laut Plan (davon Tagesklinik)4 – 12

tatsächliche Betten1 – 0

1 entspricht den tatsächlich aufgestellten Betten (= Betten, die im Berichtsjahr im Jahresdurchschnitt oder mindestens sechs Monate 
aufgestellt waren); Bettenschließungen und –sperrungen berücksichtigt

2 laut Tiroler Krankenanstaltenplan Bettenreduktion korrespondierend zum Ausbau der dezentralen stationären bzw. ambulanten 
 psychiatrischen Versorgungsstrukturen vorgesehen

3 inklusive 25 Betten für Forensik
4 in Form eines Departements vorzuhalten
5 Bis zur Realisierung der gesamten 43 Betten am LKH Hall durften Betten am LKH Innsbruck (unabhängig von der Tagesklinik) verbleiben, 

wobei die Bettenhöchstzahl von 48 (43 Betten am LKH Hall und fünf Plätze im Rahmen der Tagesklinik am LKH Innsbruck) nicht über-
schritten werden durfte.

Quellen: Tiroler Krankenanstaltenplan; überprüfte Krankenanstalten, Land Tirol; RH

(2) Wie die Tabelle und die ihr zugrunde liegenden Unterlagen zeigen, gab es im 
Bereich Erwachsene folgende Abweichungen vom Tiroler Krankenanstaltenplan:

 – Im Bereich Psychiatrie übertraf an der Universitätsklinik für Psychiatrie I im 
LKH Innsbruck die Zahl der tatsächlichen Betten (98) die Bettenhöchstzahl von 
90.

40 Letztere bezogen sich auf das Jahr 2015.
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 – In den Bereichen Psychiatrie und Psychosomatik waren an den Universitätsklini-
ken für Psychiatrie I und II im LKH Innsbruck durch den Organisationsplan insge-
samt 143 Betten „systemisiert“, obwohl im Tiroler Krankenanstaltenplan nur 
124 Betten vorgesehen waren.

 – Im LKH Hall war die – korrespondierend zum Ausbau der dezentralen stationä-
ren (an anderen Tiroler Krankenanstaltenstandorten) bzw. ambulanten psychia-
trischen Versorgungsstrukturen vorgesehene – Bettenreduktion noch nicht er-
folgt. Die Zahl der tatsächlichen Betten war mit 237 deutlich höher als die 
Plan–Bettenhöchstzahl von 185.

 – Im Bereich Psychosomatik für Erwachsene war im LKH Innsbruck die Organisati-
onsform eines Departements im Sinne des Tiroler Krankenanstaltengesetzes 
nicht verwirklicht.

(3) Im Bereich Kinder und Jugend war die im Tiroler Krankenanstaltenplan seit 2014 
vorgesehene Verschiebung der Psychiatriebetten an das LKH Hall noch nicht vollzo-
gen, aber für Herbst 2017 geplant. Auch die Betten für den Bereich Psychosomatik 
waren künftig im LKH Hall vorzuhalten (TZ 13, TZ 38).

(4) Die dem RH vorgelegten Statistiken des Landes Tirol waren hinsichtlich der Bet-
ten für Psychosomatik Erwachsene widersprüchlich: so wurden 20 „systemisierte“ 
Betten (zwölf davon tatsächlich aufgestellt) im LKH Hall einerseits als Psychosoma-
tikbetten bezeichnet und auch für die Berechnung der Bettenmessziffer in diesem 
Bereich berücksichtigt. Tatsächlich handelte es sich dabei aber – in Übereinstim-
mung mit dem Tiroler Krankenanstaltenplan – um Psychiatriebetten.

(5) Widersprüchlich waren auch die Angaben der Tirol Kliniken GmbH und des Lan-
des Tirol zur Frage der Zuordnung der Betten an der Universitätsklinik für Psychiat-
rie II (Station Psychosomatik V) des LKH Innsbruck. Das Land Tirol ordnete diese 
Betten dem Bereich Psychosomatik für Erwachsene zu, laut Angaben der Tirol Kli-
niken GmbH hingegen gab es dort auch Psychiatriebetten, wobei keine aktuelle 
Zahl genannt wurde.

12.2 Der RH hielt fest, dass aus den vom Land Tirol vorgelegten Nachweisen (Organisa-
tionsplan für das LKH Innsbruck und Anstaltsordnung für das LKH Hall) zwar die 
Zahl der als systemisiert bezeichneten Betten ersichtlich war. Er kritisierte aber, 
dass die eindeutige Zuordnung der Betten zu den Bereichen Psychiatrie und Psy-
chosomatik nicht erkennbar war. Dies widersprach dem Krankenanstaltenrecht und 
stand einer wirksamen Steuerung der stationären Versorgungsplanung entgegen.
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Weiters kritisierte der RH, dass durch den Organisationsplan für die Universitätskli-
niken für Psychiatrie I und II am LKH Innsbruck 19 Betten mehr als systemisiert be-
zeichnet waren als im Tiroler Krankenanstaltenplan als rechtsverbindlicher Grund-
lage für die Bettensystemisierung höchstens vorgesehen waren. Zwar wies der 
Tiroler Krankenanstaltenplan den Planungshorizont 2018 aus, jedoch war schon in 
dessen Stammfassung aus dem Jahr 2009, also seit acht Jahren, die derzeit gel-
tende Höchstzahl von 124 Betten ausgewiesen.

Der RH hielt ferner fest, dass die geplante Regionalisierung der stationären psychi-
atrischen Versorgung insofern noch nicht verwirklicht war, als die – korrespondie-
rend zum Aufbau von Bettenkapazitäten an anderen Tiroler Krankenanstalten-
standorten – vorgesehene Bettenreduktion im LKH Hall nicht vollzogen war.

Bezüglich der psychiatrischen bzw. psychosomatischen Versorgung von Kindern 
und Jugendlichen anerkannte der RH das Bemühen um Schaffung zusätzlicher Ka-
pazitäten im LKH Hall (TZ 13, TZ 38).

Der RH wiederholte gegenüber dem Land Tirol seine Empfehlung aus TZ 9, auf die 
Erarbeitung des RSG Tirol für den stationären Bereich in Abstimmung mit dem 
neuen ÖSG 2017 hinzuwirken; auf Basis der in der Folge verbindlich gemachten 
Krankenanstaltenplanung wäre eine der verbindlichen Planung entsprechende Sys-
temisierung der Betten bzw. eine Zuordnung der Betten zu den Bereichen Psychia-
trie und Psychosomatik vorzunehmen.

Dem Ministerium empfahl der RH eine Klarstellung des Begriffs systemisiertes Bett 
gegenüber den Ländern. So wäre etwa zu erläutern, ob die bescheidmäßige Geneh-
migung eines Organisationsplans oder einer Anstaltsordnung als Systemisierung 
von Betten gewertet werden kann; dies, um etwa für bundesweite Planungen bzw. 
Planungsvorgaben oder Vergleiche über valide Daten zu verfügen.

12.3 (1) Laut Stellungnahme des Ministeriums sei der Begriff „systemisierte Betten“ in 
den Dokumentationsvorschriften für die Datenmeldungen auf Grundlage des Bun-
desgesetzes über die Dokumentation im Gesundheitswesen definiert. Im „Hand-
buch zur Dokumentation – Organisation & Datenverwaltung“ (Ausgabe Septem-
ber 2017) sei unter „Definitionen und Erläuterungen zur Krankenanstalten–Statistik“ 
der Begriff „systemisierte Betten“ wie folgt definiert: „Betten (inklusive Tagesklinik-
betten), die durch sanitätsbehördliche Bewilligung festgelegt sind (mit Bescheid 
bewilligte Betten, Betten in genehmigten Anstaltsordnungen) oder die im jeweili-
gen RSG bzw. Landeskrankenanstaltenplan ausgewiesenen Planbetten (Sollstand).“ 
Dabei sei anzugeben, welche Betten (durch Bescheid bewilligte Betten oder Plan-
betten) erfasst worden seien.
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Weiters sei zu beachten, dass in aller Regel als Basis für Planungen im Krankenan-
staltenbereich nicht die systemisierten, sondern die tatsächlich aufgestellten Bet-
ten herangezogen würden.

Das Ministerium werde die Länder bzw. Landesgesundheitsfonds auf die geltende 
Definition bei der Erhebung der systemisierten Betten und deren Anwendung hin-
weisen.

(2) Das Land Tirol teilte in seiner Stellungnahme mit, dass der Projektplan zur Erar-
beitung des „RSG 2025 – stationärer Teil“ in der Landes–Zielsteuerungskommission 
im Oktober 2017 zustimmend zur Kenntnis genommen worden sei.

Zur Trennung zwischen den Fachrichtungen Psychiatrie und Psychosomatik wies das 
Land Tirol auf Folgendes hin: Der Versorgungsauftrag der Psychiatrie 2 am LKH Inns-
bruck umfasse auch die psychiatrische Versorgung der Innsbrucker Bevölkerung. Dies 
bedeute, dass dieser Einrichtung eine gemischte Aufgabenstellung (Psychiatrie und 
Psychosomatik) zukomme. Eine Trennung der Psychiatrie 2 in Psychiatriebetten und 
Psychosomatikbetten würde zu extrem kleinteiligen Organisationsformen führen.

Entscheidend sei die adäquate Versorgung der Patientinnen und Patienten. Das 
Hauptaugenmerk in der psychosomatischen Versorgung liege bspw. nicht auf der 
Bezeichnung von Stationen, sondern auf der frühen Erfassung und frühzeitigen Be-
handlung. Darüber hinaus gebe es die Trennung der beiden Fachrichtungen nur im 
deutschsprachigen Raum. Eine klare Abgrenzung sei inhaltlich oft nicht möglich. In 
Tirol sei historisch eine Entwicklung der stationären psychosomatischen Versor-
gung in Richtung Psychiatrie erfolgt.

Im Rahmen der Erarbeitung des „RSG 2025 – stationärer Teil“ werde eine Ausein-
andersetzung mit den Anregungen des RH erfolgen; eine entsprechende Evaluie-
rung sei im Rahmen des Planungsprozesses vorgesehen.

(3) Die Tirol Kliniken GmbH führte in ihrer Stellungnahme betreffend eine fehlende 
eindeutige Zuordnung der Betten zu den Bereichen Psychiatrie und Psychosomatik 
aus, dass der Sinn einer solchen Unterscheidung nicht klar sei. Dies besonders 
dann, wenn die Psychosomatik den fachlichen Schwerpunkt einer Abteilung im sta-
tionären Bereich darstelle wie eben bei der Universitätsklinik für Psychiatrie II.

Dass in Innsbruck mehr Betten systemisiert waren als im Krankenanstaltenplan vor-
gesehen hänge unmittelbar damit zusammen, dass das stationäre Angebot einer 
anderen Tiroler Krankenanstalt noch nicht vollständig umgesetzt sei.
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12.4 (1) Gegenüber dem Ministerium wies der RH darauf hin, dass sich die neue Defini-
tion der systemisierten Betten im „Handbuch zur Dokumentation – Organisation & 
Datenverwaltung“ (Ausgabe September 2017) von jener im ÖSG 2017 (beschlossen 
im Juni 2017) unterschied.

Nach der vom Ministerium angeführten neuen Definition im Handbuch konnten 
systemisierte Betten entweder sanitätsbehördlich bewilligte Betten oder Planbet-
ten sein. Im Unterschied dazu war gemäß ÖSG 2017 ein systemisiertes Bett ein „im 
Zuge einer krankenanstaltenrechtlichen Bewilligung behördlich genehmigtes Bett“.

Der RH hatte auf diesen Unterschied bereits in seiner Stellungnahme zur ÖSG–Ver-
ordnung 2018 der Gesundheitsplanungs GmbH vom Juni 2018 hingewiesen. Nach 
Ansicht des RH setzte eine bundesweit einheitliche Planung die Verwendung einer 
einheitlichen Terminologie voraus. Am Beispiel des „systemisierten Betts“ zeigte 
der RH in seiner Stellungnahme auf, dass eine solche einheitliche Terminologie der-
zeit nicht gewährleistet war. Aus Sicht des RH könnten der ÖSG und die entspre-
chende Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH dazu genutzt werden, bun-
desweit einheitliche, verbindliche Begriffsdefinitionen zu schaffen.

(2) Gegenüber dem Land Tirol und der Tirol Kliniken GmbH wies der RH darauf hin, 
dass sowohl der ÖSG als auch der Tiroler Krankenanstaltenplan eine Trennung zwi-
schen Psychiatrie und Psychosomatik vorsahen. Auch bei der Berechnung der Bet-
tenmessziffer unterschied der ÖSG zwischen Psychiatrie und Psychosomatik. Diese 
Vorgaben in den Planungsdokumenten des Bundes und des Landes Tirol legte der 
RH seinen Analysen zugrunde. Eine Beurteilung der Zweckmäßigkeit der Trennung 
zwischen Psychiatrie und Psychosomatik war nicht Gegenstand der Gebarungs-
überprüfung. Hinsichtlich der nunmehrigen unterschiedlichen Definitionen von 
systemisierten Betten verwies der RH auf seine Ausführungen gegenüber dem Mi-
nisterium.

Kinder– und Jugendpsychiatrie

13.1 (1) Für die Kinder– und Jugendpsychiatrie sah der ÖSG 2012 ein Bettenmessziffer–
Intervall von 0,08 (BMZmin) bis 0,13 (BMZmax) vor, wobei die Werte als Orientie-
rungswerte zu interpretieren waren. Längerfristig sollte der Ausbau ambulanter 
Versorgungsstrukturen forciert werden; es stand zur Diskussion, dementsprechend 
in Zukunft die Bettenmessziffer zu senken.

Der ÖSG 2017 schrieb die Bettenmessziffer für die Kinder– und Jugendpsychiatrie 
in gleicher Höhe fort; diese sollte bis zum Aufbau stationär ersetzender ambulanter 
Versorgungsstrukturen gelten. Die Planungsrichtwerte sollten nur in begründeten 
Ausnahmefällen über– bzw. unterschritten werden.
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(2) Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung unterschieden sich die stationären Versor-
gungskapazitäten im kinder– und jugendpsychiatrischen Bereich in Kärnten und 
Tirol deutlich:41

Tabelle 4: Bettenanzahl und Bettenmessziffer laut ÖSG im kinder– und jugendpsychiatrischen 
Bereich

Tirol Kärnten

Anzahl

systemisierte Betten für Kinder– und Jugendpsychiatrie im Jahr 2016  
(davon tagesklinische Behandlungsplätze) 

221 43 (10)1

tatsächliche2 Betten für Kinder– und Jugendpsychiatrie im Jahr 2016  
(davon tagesklinische Behandlungsplätze) 

22 36 (6)3

Bettenmessziffer 20164 0,03 0,08

Soll–Bettenmessziffer gemäß ÖSG (BMZmin – BMZmax) 0,08 – 0,13

1 Im Gegensatz zur insgesamt invaliden Datenlage zu den systemisierten Betten (TZ 11, TZ 12) waren die die Kinder– und Jugendpsychi-
atrie betreffenden Angaben so plausibel bzw. durch unterschiedliche Quellen belegt, dass sie für die tabellarische Darstellung der Bet-
tenmessziffer herangezogen werden konnten.

2 entspricht den tatsächlich aufgestellten Betten (= Betten, die im Berichtsjahr im Jahresdurchschnitt oder mindestens sechs Monate 
aufgestellt waren); Bettenschließungen und –sperrungen berücksichtigt

3 Ohne Berücksichtigung der zahlreichen Bettenschließungen an den Wochenenden betrug die Zahl der vorhandenen Betten an der Ab-
teilung für Kinder– und Jugendpsychiatrie im Klinikum Klagenfurt 42, davon sechs tagesklinische Behandlungsplätze. Auch unter Zu-
grundelegung dieser Bettenzahl bliebe die Bettenmessziffer nahezu unverändert. Unter Zugrundelegung der Zahl der tatsächlichen 
Betten jedoch würde die Bettenmessziffer nur 0,06 betragen.

4 berechnet mit systemisierten Betten und Einwohnerzahl von 560.482 in Kärnten und 739.139 in Tirol

Quellen: überprüfte Krankenanstalten; Länder Kärnten und Tirol; RH

In Kärnten lag die Bettenmessziffer im untersten Bereich des Intervalls des ÖSG und 
über dem Bundesdurchschnitt von 0,0542; Tirol erreichte weder den Bundesdurch-
schnitt noch lag es im vorgesehenen Intervall.

Durch den auf dem Areal des LKH Hall geplanten Neubau für die kinder– und ju-
gendpsychiatrische Universitätsklinik (TZ 38) war ab Ende 2017 in Tirol – dem aktu-
ellen Tiroler Krankenanstaltenplan entsprechend – mit einer Aufstockung auf 
31 Betten und fünf tagesklinische Behandlungsplätze43 für die Kinder– und Jugend-

41 Für die Psychosomatik Kinder/Jugendliche war sowohl im ÖSG 2012 als auch im ÖSG 2017 ein Intervall von 
0,02 bis 0,03 vorgesehen. Dieser Bereich wurde nicht dargestellt, weil die entsprechenden Betten in Kärn-
ten nicht an einer psychiatrischen Abteilung, sondern an der Abteilung für Kinder– und Jugendheilkunde im 
LKH Villach verortet waren und in Tirol im Überprüfungszeitraum keine Kinder– und Jugendpsychosomatik-
betten ausgewiesen waren.

42 Siehe dazu auch die Anfragebeantwortung durch die Bundesministerin für Gesundheit Dr. Sabine Oberhau-
ser, MAS, zu der schriftlichen Anfrage (8908/J) der Abgeordneten Edith Mühlberghuber, Kolleginnen und 
Kollegen an die Bundesministerin für Gesundheit betreffend Versorgungsmängel in der Kinder– und Jugend-
psychiatrie aus dem Jahr 2016: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_08542/index.shtml. 
Der Bundesdurchschnitt von 0,05 bezog sich auf das Jahr 2015.

43 Die tagesklinischen Behandlungsplätze sollten im LKH Innsbruck vorgehalten werden.
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psychiatrie zu rechnen. Dadurch würde die Bettenmessziffer 0,0544 betragen und 
die im ÖSG vorgesehene Bettenmessziffer weiterhin nicht erreicht werden.

Das Land Tirol verwies in diesem Zusammenhang auf die wichtige Rolle der ambu-
lanten Versorgung im kinder– und jugendpsychiatrischen Bereich und stellte fest, 
dass – unter Einbeziehung der zusätzlich geplanten zwölf Betten für den Bereich 
Psychosomatik für Kinder und Jugendliche – die Bettenkapazität für Kinder und Ju-
gendliche insgesamt verdoppelt würde.

13.2 Der RH verwies auf seine kritischen Ausführungen zur Bettenmessziffer (TZ 10). In 
der kinder– und jugendpsychiatrischen Versorgung zeigte sich aber – auch vor dem 
Hintergrund, dass in beiden Ländern die ambulante Versorgung nicht optimal aus-
gebaut war (TZ 8) – ein deutlicher Unterschied zwischen Kärnten und Tirol, wo mit 
0,03 die untere Grenze des BMZ–Soll–Intervalls von 0,08 (und der Bundesdurch-
schnitt) erheblich unterschritten wurden und auch durch den Neubau der Kinder– 
und Jugendpsychiatrie im LKH Hall keine im Sinne der Bettenmessziffer ausrei-
chende Versorgung zu erwarten war.

Die Begründung des Landes Tirol, wonach die Kapazitäten verdoppelt würden, war 
für den RH insofern nicht nachvollziehbar, als dabei zwölf Betten für den Bereich 
Psychosomatik für Kinder und Jugendliche miteinbezogen wurden, die aber einer 
gesonderten Betrachtung bedurften.45

Der RH empfahl daher dem Land Tirol, die für die Kinder– und Jugendpsychiatrie 
geplante Bettenzahl zu evaluieren und dies nach Inbetriebnahme der neuen Abtei-
lung im LKH Hall regelmäßig zu wiederholen; dies in Abstimmung mit dem neuen 
ÖSG 2017 und dem geplanten Ausbau bzw. der Verbesserung des Angebots außer-
halb der Krankenanstalten, um eine adäquate Versorgung von psychisch kranken 
Kindern und Jugendlichen sicherzustellen.

In diesem Zusammenhang verwies der RH auf seine Empfehlung in TZ 8, die bereits 
im Rahmen des Landes–Zielsteuerungsvertrags 2013 – 2016 geplanten Konzepte 
(u.a. betreffend die Sicherstellung der kinder– und jugendpsychiatrischen Versor-
gung) in Abstimmung mit dem ÖSG 2017 zu erstellen.

13.3 Laut Stellungnahme des Landes Tirol werde eine Evaluierung der für die Kinder– 
und Jugendpsychiatrie geplanten Bettenzahl im Rahmen des RSG 2025 erfolgen. In 

44 Unter der Annahme, dass die in Innsbruck zur Verfügung stehenden fünf tagesklinischen Behandlungsplätze 
mit dem – günstigsten – Aufwertungsfaktor von 1,5 multipliziert werden könnten, ergäbe sich eine Betten-
messziffer von 0,05 (31 Betten +7,5 Behandlungsplätze).

45 Psychosomatikbetten waren sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für Erwachsene jeweils extra in den 
(Landes–)Krankenanstaltenplänen ausgewiesen. Auch die Bettenmessziffer wurde getrennt nach Psychiatrie 
einerseits und Psychosomatik andererseits ermittelt.
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der Vergangenheit sei die Konzentration auf der Konzipierung und Umsetzung des 
Neubaus der Abteilung für Kinder– und Jugendpsychiatrie am Standort des LKH 
Hall mit der Ausweitung des Angebots gelegen.

Psychiatrische Versorgung in den überprüften Krankenanstalten

Organisation und Angebot der Psychiatrien

14 In den überprüften Krankenanstalten stellten sich die Organisation und das Ange-
bot der psychiatrischen Abteilungen bzw. Universitätskliniken wie folgt dar:

Tabelle 5: Aufbau und Organisation der überprüften psychiatrischen Abteilungen bzw. 
 Universitätskliniken

Krankenanstalt
Abteilungen bzw. Universi

tätskliniken
Tagesklinik  

(TK) 
Ambulanzen

spezielle Schwerpunkte 
im stationären Bereich1

Anzahl Betten 
(davon TK)2

Klinikum 
 Klagenfurt

Abteilung für Psychiatrie und 
Psychotherapie

ja (auch 
Nacht klinik)

Allgemeine Ambulanz 
und Spezialambulanzen

Psychosomatik, Alters–/Ge-
rontopsychiatrie, Suchter-
krankungen 222 (28)

Abteilung für Kinder– und 
 Jugendpsychiatrie

ja 
Allgemeine Ambulanz 
und Spezialambulanzen

–

LKH Villach Abteilung für Psychiatrie nein
Allgemeine Ambulanz 
und Spezialambulanzen

Psychosomatik, Suchter-
krankungen, Elektrokonvul-
sionstherapie3

53

LKH Innsbruck

Universitätsklinik für 
 Psychiatrie I

nein
Allgemeine Ambulanz 
und Spezialambulanzen 
(Sprechstunden)

Suchterkrankungen, Elekt-
rokonvulsionstherapie4

152 (12)

Universitätsklinik für 
 Psychiatrie II

ja
Ambulanz für Psychoso-
matische Medizin mit 
Spezialsprechstunden

Psychosomatik4

Universitätsklinik für 
 Medizinische Psychologie

nein
psychotherapeutische 
Ambulanz, psychosomati-
sche Schmerzambulanz

kein stationäres Angebot

Universitätsklinik für Kinder– 
und Jugendpsychiatrie

nein
Allgemeine Ambulanz 
und Spezialambulanzen 
(Sprechstunden)

–

LKH Hall

Abteilung für Psychiatrie und 
Psychotherapie A

ja
Allgemeine Ambulanz5 
und Spezialambulanzen

Alters–/Gerontopsychiatrie 
Forensische Psychiatrie6

237 (18)
Abteilung für Psychiatrie und 
Psychotherapie B

nein
Allgemeine Ambulanz7 
und Drogensprechstunde

Suchterkrankungen

1 neben der Akut– und Allgemeinpsychiatrie, die sich mit plötzlich auftretenden (akuten) oder andauernden (chronischen) psychischen 
Störungen des Erwachsenenalters beschäftigte und überall angeboten wurde

2 tatsächlich aufgestellte Betten inklusive tagesklinische Behandlungsplätze im Jahr 2016 ohne Differenzierung zwischen Psychiatrie und 
Psychosomatik; Bettenschließungen und –sperrungen berücksichtigt

3 Die Elektrokonvulsionstherapie ist eine Methode zur Behandlung bestimmter schwerer psychischer Erkrankungen, bei der unter Kurz-
narkose durch Stromimpulse ein epileptischer Anfall ausgelöst wird.

4 zu den weiteren Schwerpunkten und zur Abgrenzung zwischen den Universitätskliniken für Psychiatrie I und Psychiatrie II siehe TZ 16
5 gemeinsam mit Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie B
6 Die Forensische Psychiatrie befasst sich mit der Begutachtung, Behandlung und Unterbringung von psychisch kranken Straftäterinnen 

und Straftätern.
7 gemeinsam mit Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie A

Quellen: überprüfte Krankenanstalten; RH
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Die überprüften psychiatrischen Organisationseinheiten unterschieden sich hin-
sichtlich Größe, Angebot und Schwerpunktsetzungen teilweise deutlich. Neben ei-
ner stationären Struktur (ausgenommen die Universitätsklinik für Medizinische 
Psychologie) verfügten alle überprüften Organisationseinheiten über Ambulanzen; 
teilweise bestanden auch Tageskliniken, die von Montag bis Freitag geöffnet waren 
und den Patientinnen und Patienten – zum Teil als Alternative zu einer stationären 
Behandlung und oft über mehrere Wochen hinweg – Behandlungseinheiten durch 
ein multiprofessionelles Team anboten.

Die psychiatrischen Universitätskliniken am LKH Innsbruck, die in das Department 
für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik zusammengefasst waren, stell-
ten insofern einen Sonderfall dar, als sie sowohl eine Organisationseinheit des 
LKH Innsbruck als auch eine Organisationseinheit der Medizinischen Universität 
Innsbruck waren, weshalb sie auch Forschungs– und Lehraufgaben zu erfüllen hat-
ten.

Unterschiede zwischen den überprüften Krankenanstalten in der Aufbauorganisa-
tion zeigten sich bspw. auch hinsichtlich des angebotenen Konsiliar– bzw. Liaison-
dienstes und bei der Organisationsstruktur, wie im Folgenden ausgeführt wird.

15.1 (1) Patientinnen und Patienten mit psychiatrischen Diagnosen lagen nicht nur auf 
psychiatrischen, sondern auch auf somatischen46 Abteilungen bzw. Universitätskli-
niken. Dies etwa dann, wenn sie an einer Krankheit litten, die vordringlich bspw. an 
einer internen oder chirurgischen Organisationseinheit zu behandeln war oder 
wenn an der Krankenanstalt keine psychiatrische Abteilung eingerichtet war.

(2) Der ÖSG 2012 sah für das Leistungsangebot von Krankenanstalten mit psychia-
trischen Organisationseinheiten die Einrichtung eines Konsiliar– und Liaisondiens-
tes für andere Fachabteilungen vor.

Der ÖSG 2017 enthielt die Formulierung „Konsiliar– und Liaisondienst für Kranken-
anstalt“; laut Ministerium sollen beide Funktionen sowohl innerhalb der Kranken-
anstalt als auch für andere Krankenanstalten (ohne psychiatrische Abteilung) ge-
leistet werden.

Weiters sah der ÖSG 2017 erstmals eine allgemeine Definition für den Konsiliar-
dienst und den Liaisondienst vor. Danach bedeutete Konsiliardienst, dass eine Per-
son (aus einer Berufsgruppe) anfragebezogen Patientinnen und Patienten im Rah-
men eines stationären Aufenthalts oder ambulanten Kontakts zu einer bestimmten 
Fragestellung begutachtete; demgegenüber handelte es sich beim Liaisondienst 

46 somatisch = körperlich; medizinischer Fachbegriff „somatisch“ dient der Abgrenzung zwischen körperlichen 
bzw. organischen Störungen einerseits und psychischen Erkrankungen andererseits
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um eine anfrageunabhängige, regelmäßige Präsenz von entsprechendem Fachper-
sonal unterschiedlicher Berufsgruppen in Abteilungen, um das dortige Behand-
lungsteam zu beraten und zu unterstützen.

(3) Im LKH Innsbruck boten sowohl die Universitätsklinik für Psychiatrie II als auch 
die Universitätsklinik für Medizinische Psychologie Konsiliar–/Liaisondienste an; 
dies traf auch auf die Universitätsklinik für Kinder– und Jugendpsychiatrie zu.

In den anderen überprüften Krankenanstalten gab es einen psychiatrischen Konsi-
liardienst. Weiters betreute psychiatrisches ärztliches Personal des LKH Hall einmal 
wöchentlich Patientinnen und Patienten einer anderen Krankenanstalt, die über 
keine psychiatrische Abteilung verfügte.

Im Klinikum Klagenfurt und im LKH Villach war – anders als im LKH Hall – aufgrund 
wechselnder ärztlicher Zuständigkeit im Konsiliardienst für Erwachsene keine Be-
treuungskontinuität gegeben; betreffend Kinder und Jugendliche fehlte diese im 
Klinikum Klagenfurt teilweise. Ein Liaisondienst könne nach Angaben der KABEG im 
Bereich der Erwachsenenpsychiatrie aufgrund mangelnder personeller Ressourcen 
nicht umgesetzt werden, im Bereich der Kinder– und Jugendpsychiatrie im Klini-
kum Klagenfurt sei ein solcher geplant.

15.2 Der RH hielt fest, dass die überprüften Abteilungen bzw. Universitätskliniken in un-
terschiedlichem Ausmaß Konsiliardienste oder Konsiliar–Liaisondienste für psy-
chisch kranke Menschen auf somatischen Organisationseinheiten erbrachten, und 
verwies auf die diesbezüglichen Festlegungen des ÖSG für Erwachsene sowie für 
Kinder und Jugendliche.

Er empfahl daher der KABEG und der Tirol Kliniken GmbH in Abstimmung mit dem 
Ministerium den Auf– bzw. Ausbau von Konsiliar– und Liaisondiensten für psy-
chisch kranke Menschen.

15.3 (1) Laut Stellungnahme des Kärntner Gesundheitsfonds werde im Zuge der Umset-
zungsarbeiten zum RSG und der Betrauung der KABEG mit der Durchführung der 
Ambulatorien in der extramuralen psychiatrischen Versorgung auch eine Neuord-
nung der Liaison–und Konsiliartätigkeiten für psychisch kranke Menschen sowohl 
im extra– als auch im intramuralen Bereich erfolgen.

(2) Laut Stellungnahme der KABEG plane das Land Kärnten in Abstimmung mit dem 
Kärntner Gesundheitsfonds und den Sozialversicherungsträgern die Einrichtung 
von psychiatrischen Ambulatorien sowohl für Erwachsene als auch für Kinder an 
den Standorten Klagenfurt und Villach. Diese Ambulatorien sollen wesentliche Ver-
sorgungswirkung entfalten. Aufgrund dessen werde sie der Empfehlung der Ein-

III-14 der Beilagen XXVII. GP - Bericht - Hauptdokument48 von 120

www.parlament.gv.at (Neuverteilung von III-209 der Beilagen XXVI.GP gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



  47

Psychiatrische Versorgung in Krankenanstalten in Kärnten und Tirol 

Bericht des Rechnungshofes

richtung bzw. des Ausbaus der Liaisondienste für den extramuralen Bereich nicht 
nachkommen. Hinsichtlich der Erweiterung von Konsiliardiensten im Klinikum Kla-
genfurt werde sie jedoch den Empfehlungen des RH folgen, im LKH Villach seien 
Konsiliardienste bereits flächendeckend in ausreichender Frequenz eingerichtet.

(3) Laut Stellungnahme der Tirol Kliniken GmbH werde ein eventueller zusätzlicher 
Bedarf an Konsiliar– und Liaisondiensten für psychisch kranke Menschen evaluiert.

15.4 Der RH wies gegenüber der KABEG darauf hin, dass seine Empfehlung auf Kranken-
anstalten und nicht auf den extramuralen Bereich bezogen war. In diesem Zusam-
menhang verwies der RH erneut auf die Formulierung im ÖSG 2017 „Konsiliar– und 
Liaisondienst für Krankenanstalt“ und die Auffassung des Ministeriums, wonach 
beide Funktionen sowohl innerhalb der Krankenanstalt als auch für andere Kran-
kenanstalten (ohne psychiatrische Abteilung) geleistet werden sollen.

16.1 Im Unterschied zu den anderen überprüften Krankenanstalten gab es am LKH Inns-
bruck – auch nach der im Februar 2017 erfolgten Organisationsänderung – noch 
immer vier psychiatrische Universitätskliniken (zusammengefasst als Department 
Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik). Mit dieser relativ kleinteiligen Or-
ganisationsstruktur waren auch Abgrenzungsprobleme bzw. Kompetenzüber-
schneidungen verbunden:

 – Sowohl die Universitätsklinik für Psychiatrie II als auch die Universitätsklinik für 
Medizinische Psychologie boten einen Liaisondienst für andere Departments 
an, wobei die Aufteilung dieser Dienste historisch gewachsen und daher teil-
weise sogar innerhalb einer Universitätsklinik von Station zu Station unter-
schiedlich war. In manchen Fällen existierten parallele Liaisondienste der Uni-
versitätsklinik für Medizinische Psychologie und der Universitätsklinik für 
Psychiatrie II. Andererseits gab es lange Wartezeiten, z.B. in der Transplantati-
onsmedizin, bzw. war eine begleitende psychiatrisch/psychologische Behand-
lung dieser Patientinnen und Patienten aufgrund mangelnder Personalressour-
cen nicht möglich.

 – Die Universitätskliniken für Psychiatrie I und für Psychiatrie II waren hinsichtlich 
ihrer Organisation und ihrer Größe auffallend unterschiedlich: die Universitäts-
klinik für Psychiatrie I verfügte über 98 Psychiatriebetten auf fünf Stationen, die 
Universitätsklinik für Psychiatrie II war mit 20 Betten auf einer Station und zwölf 
tagesklinischen Behandlungsplätzen deutlich kleiner. Letztere nahm einerseits 
Spezialaufgaben in der Psychosomatischen Medizin wahr, andererseits teilten 
sich beide Universitätskliniken den psychiatrischen Versorgungsauftrag für die 
Region Innsbruck–Stadt. Hinsichtlich der Zuordnung der Betten zur Psychiatrie 
bzw. Psychosomatik Erwachsene gab es widersprüchliche Angaben.
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16.2 Der RH hielt hinsichtlich der Organisation des Departments Psychiatrie, Psychothera-
pie und Psychosomatik im LKH Innsbruck kritisch fest, dass dieses auch nach der Or-
ganisationsänderung Anfang 2017 noch sehr kleinteilig strukturiert war. Die Universi-
tätsklinik für Psychiatrie II verfügte im Vergleich zur Universitätsklinik für Psychiatrie I 
über ein deutlich geringeres stationäres Angebot. Im Bereich der Konsiliar– und Liai-
sondienste gab es Abgrenzungsprobleme bzw. Kompetenzüberschneidungen zwi-
schen der Universitätsklinik für Psychiatrie II und der Universitätsklinik für Medizini-
sche Psychologie. Andererseits bestand eine Unterversorgung in wichtigen Bereichen 
(lange Wartezeiten z.B. in der Transplantationsmedizin bzw. fehlende begleitende 
psychiatrisch/psychologische Behandlung dieser Patientinnen und Patienten).

Der RH empfahl daher der Tirol Kliniken GmbH, gemeinsam mit der Medizinischen 
Universität Innsbruck zu prüfen, ob nicht eine weniger kleinteilige Organisation 
eine bessere Kooperation bzw. einen zweckmäßigeren Ressourceneinsatz ermögli-
chen würde; jedenfalls wären aber geeignete Maßnahmen zu treffen, um die be-
stehenden Abgrenzungsprobleme bzw. Kompetenzüberschneidungen zu vermei-
den sowie die bestehende Wartezeitenproblematik zu lösen.

16.3 Laut Stellungnahme der Tirol Kliniken GmbH werde sie die Empfehlung des RH zum 
Anlass nehmen, um mit der Medizinischen Universität Innsbruck eine mögliche 
Neuorganisation des Departments Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik 
zu prüfen.

Leistungskennzahlen

Kosten und LKF–Punkte

17 (1) Die Kosten der überprüften psychiatrischen Organisationseinheiten, die LKF–
Punkte (LKF = Leistungsorientierte Krankenanstaltenfinanzierung47) für die im stati-
onären Bereich erbrachten Leistungen und die Zahl der stationären Patientinnen 
und Patienten stellten sich für 2013 und 2016 wie folgt dar:

47 Stationäre Aufenthalte wurden in Österreich über das LKF–System abgegolten. Ein Krankenhaus erhielt pro 
Patientin bzw. Patienten einen gewissen Betrag, der sich aus der Diagnose und den erbrachten Leistungen 
errechnete. Jedem stationären Aufenthalt wurden so „LKF–Punkte“ zugeschrieben. Je nach Bundesland 
erhielt die Krankenanstalt für stationär aufgenommene Patientinnen und Patienten einen bestimmten EUR–
Betrag pro LKF–Punkt aus dem Landesgesundheitsfonds.
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Tabelle 6: Kosten, LKF–Punkte sowie stationäre Patientinnen und Patienten, 2013 und 2016

2013 2016
Entwicklung  

2013 bis 2016

in Mio. EUR in %

Klinikum Klagenfurt, Abteilung für Psychiatrie 
und Psychotherapie und Abteilung für Kinder– 
und  Jugendpsychiatrie

Gesamtkosten1 31,622 30,152 –2

davon Personalkosten 19,362 19,392 –2

Anzahl in %

Ambulanzfrequenzen 14.284 15.138 6,0

stationäre Patientinnen und Patienten3 4.421 4.256 -3,7

LKF–Punkte4 in Mio. 19,82 19,27 -2,8

in Mio. EUR in %

LKH Villach, Abteilung für Psychiatrie

Gesamtkosten1 6,21 6,72 8,2

davon Personalkosten 3,92 4,555 16,2

Anzahl in %

Ambulanzfrequenzen 6.186 5.986 -3,2

stationäre Patientinnen und Patienten3 1.905 1.808 -5,1

LKF–Punkte4 in Mio. 5,65 5,79 2,6

in Mio. EUR in %

LKH Innsbruck, Department für Psychiatrie, 
 Psychotherapie und Psychosomatik

Gesamtkosten1 24,87 28,68 15,3

davon Personalkosten6 15,42 17,86 15,8

Anzahl in %

Ambulanzfrequenzen 66.785 60.394 -9,6

stationäre Patientinnen und Patienten3 2.541 2.727 7,3

LKF–Punkte4 in Mio. 12,45 13,04 4,8

in Mio. EUR in %

LKH Hall, Abteilungen für Psychiatrie und 
 Psychotherapie A und B

Gesamtkosten1 25,52 28,04 9,9

davon Personalkosten 15,97 17,92 12,2

Anzahl in %

Ambulanzfrequenzen 16.868 21.054 24,8

stationäre Patientinnen und Patienten3 4.649 4.323 -7,0

LKF–Punkte4 in Mio. 20,94 20,31 -3,0

LKF = Leistungsorientierte Krankenanstaltenfinanzierung 
Rundungsdifferenzen möglich
1 Kostendarstellung gemäß Kostenrechnungsverordnung für landesfondsfinanzierte Krankenanstalten
2 Entwicklung wegen unterschiedlicher Dokumentation bzw. Berechnung des therapeutischen Personals nicht dargestellt
3 einschließlich Tagesklinik
4 einschließlich nicht abrechenbarer LKF–Punkte und ohne Gewichtung 
5 inklusive Reinigung (rd. 105.000 EUR)
6 ohne Sozialarbeit

Quellen: KABEG; Tirol Kliniken GmbH; RH
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 – Die Gesamtkosten der psychiatrischen Abteilungen bzw. Universitätskliniken in 
den LKH Villach, Innsbruck und Hall stiegen von 2013 bis 2016 um 8 % bis 15 % 
an; im Klinikum Klagenfurt war – u.a. durch eine Reduktion der kalkulatorischen 
Abschreibungen (für Gebäude) – tendenziell eine Reduktion der Gesamtkosten 
erkennbar.

 – Die Personalkosten betrugen 2016 überall zwischen rd. 62 % und rd. 66 %48 der 
Gesamtkosten. Die Steigerung der Personalkosten in der Abteilung für Psychiat-
rie des LKH Villach von 2013 bis 2016 war u.a. durch den Anstieg des Ärzteper-
sonalstands und die Gehaltserhöhung für Ärztinnen und Ärzte (2015) begrün-
det; der Anstieg der Personalkosten an den psychiatrischen Universitätskliniken 
bzw. Abteilungen des LKH Innsbruck und des LKH Hall um 16 % bzw. 12 % war 
insbesondere auf die Erhöhung der Ausgleichszulagen für ärztliches Personal 
und die Einführung eines neuen Gehaltsschemas für Gesundheitsberufe (2015) 
zurückzuführen.

 – Die Zahl der LKF–Punkte für den stationären psychiatrischen Bereich (für alle 
Psychiatrien einer Krankenanstalt jeweils zusammengefasst) blieb im überprüf-
ten Zeitraum relativ konstant. Je stationäre Patientin bzw. stationären Patienten 
betrugen diese LKF–Punkte 2016 zwischen rd. 4.530 (Klinikum Klagenfurt) und 
rd. 4.780 (LKH Innsbruck), mit rd. 3.200 je stationäre Patientin bzw. stationären 
Patienten waren sie im LKH Villach deutlich geringer; dies hing – etwa im Ver-
gleich zum Klinikum Klagenfurt – u.a. mit der kürzeren Verweildauer im LKH Vil-
lach zusammen.

 – Das Department für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des 
LKH Innsbruck verzeichnete die höchste Ambulanzfrequenz (2016: rd. 60.000). 
Die Zahl war um ein Vielfaches höher als die in den Psychiatrien der anderen 
überprüften Krankenanstalten verzeichneten Ambulanzfrequenzen (LKH Hall: 
rd. 21.000, Klinikum Klagenfurt: rd. 15.000 und LKH Villach: rd. 6.000). Die hohe 
Steigerung der Ambulanzfrequenz im LKH Hall war nicht nur auf die gestiegene 
Nachfrage, sondern auch auf eine thematische Zuordnung von Leistungen au-
ßerhalb der Psychiatrie zurückzuführen.49

 (2) Die KABEG hielt in ihrer Stellungnahme hinsichtlich der Ambulanzfrequenzen 
fest, dass es in Abhängigkeit der Zuordnung des therapeutischen Personals zu einer 
verzerrten Darstellung komme. Im Klinikum Klagenfurt würden z.B. die klinischen 
Psychologinnen und Psychologen auf der Kostenstelle Klinische Psychologie ge-

48 für das LKH Villach ohne Reinigungskosten berechnet

49 Leistungen des somatischen Bereichs (meist über die Schmerzambulanz oder über die Onkologie zugewie-
sen), welche von Psychologinnen und Psychologen aufgrund der Nachfrage verstärkt angeboten und für die 
Psychiatrien dokumentiert wurden; ambulante Leistungen an stationären Patientinnen und Patienten ande-
rer Abteilungen; Drogensprechstunde
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poolt. Die durch die erbrachten Leistungen erzeugten Frequenzen würden auch 
dieser Kostenstelle zugeordnet und nicht auf der psychiatrischen Ambulanz auf-
scheinen.

Weiters wies die KABEG darauf hin, dass hinsichtlich des Ansatzes von kalkulatori-
schen Personalkosten (Abfertigungs–, Jubiläumsgeld– und Urlaubsrückstellungen) 
gemäß Vorgaben der Krankenanstaltenkostenrechnungsverordnung ein breiter In-
terpretationsspielraum bestehe. Ebenso seien Zuordnungen von Poolkräften unter-
schiedlich (Primär– oder Sekundärkosten). Vor weiteren Schlussfolgerungen aus 
den verzeichneten Unterschieden müssten die Detailansätze verglichen werden.

Auslastung und Verweildauer

18.1 (1) Auslastung und Verweildauer stellten sich in den überprüften Krankenanstalten 
in den Erwachsenenpsychiatrien im Zeitraum 2013 bis 2016 wie folgt dar:

Tabelle 7: Auslastung und Verweildauer – Erwachsenenpsychiatrie

Organisationseinheit  2013 2016 Veränderung 

in %

Klinikum Klagenfurt, Abteilung für Psychiatrie 
und Psychotherapie (exkl. Tagesklinik1)

tatsächliche Betten2 166 164 -1,2

stationäre Patientinnen und Patienten 2.806 2.828 0,8

durchschnittliche Verweildauer in Belagstagen 19,2 17,1 -10,8

Auslastung in % 88,7 80,5 -9,3

LKH Villach, Abteilung für Psychiatrie

tatsächliche Betten2 53 53 –

stationäre Patientinnen und Patienten 1.905 1.808 -5,1

durchschnittliche Verweildauer in Belagstagen 9,4 10,0 6,2

Auslastung in % 92,8 93,3 0,6

LKH Innsbruck, Universitätsklinik für Psychiatrie I

tatsächliche Betten2 98 98 –

stationäre Patientinnen und Patienten 1.955 2.072 6,0

durchschnittliche Verweildauer in Belagstagen 13,7 12,7 -7,6

Auslastung in % 75,0 73,3 -2,3

LKH Innsbruck, Universitätsklinik für Psychiatrie 
II (exkl. Tagesklinik1)

tatsächliche Betten2 22 20 -9,1

stationäre Patientinnen und Patienten 336 267 -20,5

durchschnittliche Verweildauer in Belagstagen 19,8 22,0 11,3

Auslastung in % 82,9 80,4 -3,0

LKH Hall, Abteilung für Psychiatrie und 
 Psychotherapie A (exkl. Tagesklinik1)

tatsächliche Betten2 133 123 -7,5

stationäre Patientinnen und Patienten 2.189 1.975 -9,8

durchschnittliche Verweildauer in Belagstagen 18,8 20,9 11,0

Auslastung in % 85,0 91,7 8,0

LKH Hall, Abteilung für Psychiatrie und 
 Psychotherapie B

tatsächliche Betten2 96 96 –

stationäre Patientinnen und Patienten 2.118 2.036 -3,9

durchschnittliche Verweildauer in Belagstagen 13,3 14,1 6,6

Auslastung in % 80,2 81,9 2,2

Rundungsdifferenzen möglich
1 Die Tageskliniken sowie die Tag– und Nachtklinik (Letztere nur im Klinikum Klagenfurt vorhanden) wurden in dieser Übersichtstabelle 

nicht berücksichtigt.
2 entspricht den tatsächlich aufgestellten Betten (= Betten, die im Berichtsjahr im Jahresdurchschnitt oder mindestens sechs Monate 

aufgestellt waren); Bettenschließungen und –sperrungen berücksichtigt

Quellen: überprüfte Krankenanstalten; RH
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Abgesehen von wenigen Ausnahmen, wie etwa der Verminderung der Zahl der stati-
onären Patientinnen und Patienten in der Universitätsklinik für Psychiatrie II im 
LKH Innsbruck, gab es 2013 bis 2016 keine wesentlichen Veränderungen bei den an-
geführten Kennzahlen innerhalb der einzelnen überprüften Organisationseinheiten.

(2) Die geringste Auslastung wies die Universitätsklinik für Psychiatrie I des 
LKH Innsbruck mit rd. 73 % im Jahr 2016 auf, wobei die Auslastung im Überprü-
fungszeitraum geringfügig gesunken war. Bedingt war dieser – auch im Vergleich 
zur österreichweiten durchschnittlichen Auslastung psychiatrischer Einheiten, die 
im Jahr 201650 bei rd. 86 % lag – relativ geringe Wert u.a. durch die konstant nied-
rige Auslastung (2016: rd. 65 %) des zur Universitätsklinik für Psychiatrie I gehören-
den Therapie– und Gesundheitszentrums Mutters.

Dieses diente der Behandlung von Abhängigkeitserkrankungen (Alkohol–, Spiel– 
und Kaufsucht) und nahm Patientinnen und Patienten nur geplant auf. Sein Betrieb 
war – laut Angaben der Internen Revision – vergleichsweise kostenintensiv, weil die 
Räumlichkeiten angemietet werden mussten und ein ärztlicher Journaldienst vor-
gehalten werden musste. Die Tirol Kliniken GmbH begründete die niedrige Auslas-
tung damit, dass an Abhängigkeitserkrankungen leidende Patientinnen und Patien-
ten teilweise dazu neigten, vereinbarte Therapien nicht anzutreten bzw. vorzeitig 
abzubrechen, und dass es in diesen Fällen aufgrund der langen Behandlungsdauer 
schwierig sei, die Plätze rechtzeitig anderweitig zu vergeben.

(3) Im Österreichvergleich überdurchschnittlich hoch hingegen war – mit steigender 
Tendenz im Überprüfungszeitraum – die Auslastung an der Abteilung für Psychiatrie 
und Psychotherapie A im LKH Hall. Sie betrug für die gesamte Abteilung im Jahr 2016 
rd. 92 %. Neben der zum Teil zu mehr als 100 % (2016: 111,5 % bezogen auf 25 Bet-
ten; Steigerung seit 2013: 21 %) ausgelasteten Forensik (Behandlung und Unterbrin-
gung von psychisch kranken Straftäterinnen und Straftätern)51 wies insbesondere eine 
gerontopsychiatrische Station eine sehr hohe Auslastung von rd. 95 % auf.

Die Tirol Kliniken GmbH begründete diesen Wert neben dem großen Bedarf und 
der hohen Patientenzufriedenheit auch mit der nicht adäquat ausgebauten psycho-
sozialen Versorgung für ältere Patientinnen und Patienten außerhalb der Kranken-
anstalten.

50 Beim Vergleich mit österreichweiten Durchschnittswerten war generell zu berücksichtigen, dass durch Un-
terschiede bei der Datenermittlung (etwa Berücksichtigung von kurzfristigen Bettensperrungen oder tages-
klinischen Behandlungsplätzen oder Nichtberücksichtigung dieser) leichte Unschärfen möglich waren.

51 Aufgrund ihrer besonderen Stellung (die Kosten für die Behandlung eingewiesener Strafgefangener wurden 
zur Gänze vom Bund getragen) wurde auf die forensische Station grundsätzlich nicht näher eingegangen. 
Diese verfügte neben 25 regulären Betten über vier vom LKH Hall als Notbetten bezeichnete Betten, um auf 
Zuweisungen entsprechend reagieren zu können. Die Auslastung konnte daher mehr als 100 % betragen.
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Hinsichtlich der hohen Auslastung der Forensik gab die Tiroler Kliniken GmbH u.a. 
an, dass alle Patientinnen und Patienten insbesondere vom Gericht bzw. von der 
Justizanstalt direkt zugewiesen würden und für die Krankenanstalt eine Aufnahme-
pflicht bestehe. Verlegungen in andere Maßnahmenvollzugsanstalten seien theo-
retisch möglich.52 Die Kompetenz der Klassifizierung für eine Anstalt und Verlegung 
liege zur Gänze beim damaligen Bundesministerium für Justiz. Prinzipiell sei aus 
ärztlicher Sicht eine „Hierbelassung“ immer dann vorzuziehen, wenn tragende so-
ziale Kontakte (Eltern, Geschwister etc.) bestünden und zu erhalten seien.

(4) Eine im Österreichvergleich überdurchschnittlich hohe Auslastung war auch an 
der Abteilung für Psychiatrie im LKH Villach zu verzeichnen. Sie betrug im Jahr 2016 
– mit einer leichten Steigerung im Überprüfungszeitraum – rd. 93 % und war be-
gleitet von einer vergleichsweise sehr niedrigen durchschnittlichen Verweildauer 
von zehn Belagstagen; diese stand in Zusammenhang mit der unzureichenden 
räumlichen und personellen Ausstattung der Abteilung und den damit verbunde-
nen eingeschränkten Unterbringungsmöglichkeiten (TZ 30, TZ 37).

(5) Die Personalressourcen eines Krankenhauses sind üblicherweise auf eine Aus-
lastung zwischen 85 % und 90 % ausgerichtet, weshalb eine noch höhere Auslas-
tung aufgrund des daraus resultierenden Arbeitsdrucks für das ärztliche und das 
pflegerische Personal negative Auswirkungen auf die Behandlungsqualität haben 
kann.53

(6) Die österreichweit durchschnittliche Verweildauer in Belagstagen in psychiatri-
schen und psychosomatischen Einheiten betrug im Jahr 2016 18 Tage. Dieser Wert 
wurde im Jahr 2016 von vier überprüften psychiatrischen Kliniken bzw. Abteilungen 
unterschritten (Klinikum Klagenfurt, LKH Villach, LKH Innsbruck (Universitätsklinik 
für Psychiatrie I), LKH Hall (Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie B)).

Die Universitätsklinik für Psychiatrie II im LKH Innsbruck und die Abteilung für Psych-
iatrie und Psychotherapie A im LKH Hall hingegen überschritten den Durchschnitts-
wert im gesamten Überprüfungszeitraum; dabei ging die relativ hohe durchschnittli-
che Verweildauer von 22 Tagen im Jahr 2016 an der Universitätsklinik für Psychiatrie II 
im LKH  Innsbruck mit einer unter dem Österreichdurchschnitt liegenden Auslastung 
von rd. 80 % und einem starken Rückgang der Zahl der stationären Patientinnen und 
Patienten sowie der Ambulanzfrequenzen im Überprüfungszeitraum (von 4.490 im 
Jahr 2013 auf 3.513 im Jahr 2016) einher. Dieser war allerdings von einer – ebenfalls 

52 insbesondere Justizanstalt Göllersdorf

53 So zeigte eine Studie, bei der Daten von 82.280 Patientinnen und Patienten aus 256 Abteilungen von 
83 deutschen Krankenhäusern untersucht wurden, dass bei einer durchschnittlichen Auslastung von über 
92,5 % die Mortalitätsrate der Patientinnen und Patienten steigt; siehe Deutsches Ärzteblatt, 2014 (Jahr-
gang 111), Heft 19, S. 817.
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aus der obigen Tabelle nicht ersichtlichen – starken Steigerung der Zahl der tageskli-
nischen Patientinnen und Patienten begleitet.

Nähere Ausführungen zur Verweildauer folgen – diagnosebezogen – in TZ 20.

18.2 Der RH hielt fest, dass die Auslastung des der Universitätsklinik für Psychiatrie I im 
LKH Innsbruck zugehörigen Therapie– und Gesundheitszentrums Mutters im ge-
samten Überprüfungszeitraum vergleichsweise niedrig (2016: rd. 65 %) war.

Der RH empfahl daher der Tirol Kliniken GmbH – vor dem Hintergrund der ver-
gleichsweise hohen Kosten des Therapie– und Gesundheitszentrums Mutters – die 
rasche Entwicklung und Umsetzung von (organisatorischen) Maßnahmen, um eine 
qualitätsvolle Versorgung, aber gleichzeitig auch einen wirtschaftlicheren Betrieb 
sicherzustellen.

In Zusammenhang mit der insgesamt vergleichsweise niedrigen Auslastung des sta-
tionären Bereichs der Universitätskliniken für Psychiatrie I und  II verwies der RH 
auf die kleinteilige Struktur des Departments für Psychiatrie, Psychotherapie und 
Psychosomatik im LKH Innsbruck (TZ 16) und empfahl der Tirol Kliniken GmbH er-
neut eine Evaluierung der Organisationsstruktur.

Im Hinblick auf die hohe Auslastung im LKH Villach (rd. 93 %) und im LKH Hall (Ab-
teilung für Psychiatrie und Psychotherapie A, rd. 92 %) wies der RH kritisch darauf 
hin, dass eine solche aufgrund des daraus resultierenden Arbeitsdrucks auf das 
ärztliche und das pflegerische Personal negative Auswirkungen auf die Behand-
lungsqualität haben konnte.

Der RH wertete die hohe Auslastung der Gerontopsychiatrie im LKH Hall u.a. als 
Indiz für die nicht in erforderlichem Ausmaß ausgebaute psychosoziale Versorgung 
außerhalb der Krankenanstalten.

Er verwies auf seine Empfehlung zu TZ 8, die bereits im Rahmen des Landes–Ziel-
steuerungsvertrags 2013 – 2016 geplanten Konzepte (u.a. betreffend die Verbesse-
rung der psychischen Gesundheitsversorgung) in Abstimmung mit dem ÖSG 2017 
zu erstellen.

Der RH verkannte nicht die Besonderheiten der Forensik; im Hinblick auf die Aus-
lastung dieser Station im LKH Hall von zuletzt 111,5 % empfahl er der Tiroler Klini-
ken GmbH und dem Land Tirol jedoch, unter Berücksichtigung des Patientenwohls 
Lösungen zur Senkung der Auslastung bzw. zur Entlastung des Personals zu suchen, 
um eine hohe Behandlungsqualität gewährleisten zu können.
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Bezüglich der in Zusammenhang mit der unzureichenden räumlichen und personel-
len Ausstattung stehenden hohen Auslastung und niedrigen Verweildauer an der Ab-
teilung für Psychiatrie im LKH Villach verwies der RH auf seine Empfehlung in TZ 37, 
durch geeignete und zeitnahe Maßnahmen sicherzustellen, dass die Abteilung die im 
RSG Kärnten 2020 vorgesehene psychiatrische Vollversorgung der Versorgungsregion 
Kärnten West und eine hohe Behandlungsqualität gewährleisten kann.

18.3 (1) Hinsichtlich der Forensik merkte das Land Tirol an, dass über den forensischen 
Bereich hinaus keine abschließende Aussage gemacht werden könne. In dieser 
Thematik seien die Zuständigkeiten des Bundesministeriums für Verfassung, Refor-
men, Deregulierung und Justiz bzw. der ordentlichen Gerichte berührt. Es sei dar-
auf hinzuweisen, dass in enger Abstimmung mit diesem Ministerium der Bereich 
der Forensik im Jahre 2013 einem den modernen Anforderungen entsprechenden 
Neubau zugeführt wurde; dabei sei das Bettenkontingent von vormals 16 auf 25 
aufgestockt worden.

(2) Die Tirol Kliniken GmbH wies in ihrer Stellungnahme nochmals darauf hin, dass 
unter Suchtproblematiken leidende Patientinnen und Patienten zumindest teilweise 
Vereinbarungen zu Therapieantritten nicht einhalten bzw. diese Therapien vorzeitig 
abbrechen würden. Damit sei auch eine vergleichsweise niederere Auslastung ver-
bunden. Die Mitternachtsauslastung habe sich u.a. in den ersten beiden Monaten 
des Jahres 2018 auf ca. 75 % erhöht. Die Empfehlung des RH werde zum Anlass ge-
nommen, um gemeinsam mit dem Land Tirol organisatorische Maßnahmen zur Ver-
besserung der Kostensituation zu prüfen und gegebenenfalls umsetzen.

Weiters wies die Tirol Kliniken GmbH darauf hin, dass die Analysen durchgeführt 
würden. Die Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie A habe u.a. auch einen 
gerontopsychiatrischen Schwerpunkt mit einer längeren durchschnittlichen Auf-
enthaltsdauer der dort betreuten Patientinnen und Patienten. Dies bedinge eine 
höhere Auslastung als jene Stationen mit einer kürzeren Aufenthaltsdauer und da-
für einer erhöhten Anzahl an Aufnahmen und Entlassungen. Die Auslastung könne 
daher nur als ein Indikator für die Arbeitsdichte des dort tätigen Personals gesehen 
werden.

Auf die Besonderheiten der Forensik sei bereits im Zuge der Besprechungen mit 
dem RH hingewiesen worden. In diesem Zusammenhang scheine insbesondere 
auch das Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz 
gefordert zu sein, die zusätzlich erforderlichen Kapazitäten zur Betreuung forensi-
scher Patientinnen und Patienten zu schaffen. Der Personalstand in den jeweiligen 
Abteilungen werde auf Basis des Arbeitsaufkommens bemessen, um Unter– oder 
Überversorgung der Patientinnen und Patienten nach Möglichkeit hintanzustellen.
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18.4 Der RH wies gegenüber dem Land Tirol und der Tirol Kliniken GmbH erneut darauf 
hin, dass er die Besonderheiten der Forensik nicht verkannte. Seine Empfehlung 
war – unabhängig von der diesbezüglichen Zuständigkeit des Bundesministeriums 
für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz – darauf gerichtet, im Hinblick 
auf die Auslastung dieser Station im LKH Hall von zuletzt 111,5 % unter Berücksich-
tigung des Patientenwohls Lösungen zur Senkung der Auslastung bzw. zur Entlas-
tung des Personals zu suchen, um eine hohe Behandlungsqualität gewährleisten zu 
können.

19 (1) Auslastung und Verweildauer stellten sich in den überprüften Krankenanstalten 
in den Kinder– und Jugendpsychiatrien im Zeitraum 2013 bis 2016 wie folgt dar:

Tabelle 8: Auslastung und Verweildauer – Kinder– und Jugendpsychiatrie

2013 2016 Veränderung

in %

Klinikum Klagenfurt, Abteilung für Kinder– und 
J ugendpsychiatrie (exkl. Tagesklinik1)

tatsächliche Betten2 30 30 –

stationäre Patientinnen und Patienten 677 700 3,4

durchschnittliche Verweildauer in Belagstagen 13,0 13,0 –

Auslastung in % 80,3 83,0 3,3

LKH Innsbruck, Universitätsklinik für Kinder– und 
Jugendpsychiatrie

tatsächliche Betten2 22 22 –

stationäre Patientinnen und Patienten 188 302 60,6

durchschnittliche Verweildauer in Belagstagen 28,1 20,1 -28,4

Auslastung in % 65,9 75,5 14,7

Rundungsdifferenzen möglich
1 Die Tagesklinik wurde in dieser Übersichtstabelle nicht berücksichtigt.
2 entspricht den tatsächlich aufgestellten Betten (= Betten, die im Berichtsjahr im Jahresdurchschnitt oder mindestens sechs Monate 

aufgestellt waren); Bettenschließungen und –sperrungen berücksichtigt

Quellen: überprüfte Krankenanstalten; RH 

An der Abteilung für Kinder– und Jugendpsychiatrie im Klinikum Klagenfurt gab es 
im überprüften Zeitraum geringfügige Änderungen bei den genannten Kennzahlen. 
Die Auslastung betrug im Jahr 2016 83 % und lag damit über der österreichweiten 
durchschnittlichen Auslastung der kinder– und jugendpsychiatrischen Abteilungen 
von rd. 77 %.54 Die durchschnittliche Verweildauer war mit 13 Belagstagen im 
Jahr 2016 niedriger als der österreichweite Durchschnittswert von rd. 17 Belagsta-
gen.

54 Beim Vergleich mit österreichweiten Durchschnittswerten war generell zu berücksichtigen, dass durch Un-
terschiede bei der Datenermittlung (etwa Berücksichtigung von kurzfristigen Bettensperrungen oder tages-
klinischen Behandlungsplätzen oder Nichtberücksichtigung dieser) leichte Unschärfen möglich waren.
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Hinsichtlich der Auslastung war zu berücksichtigen, dass Patientinnen und Patien-
ten von Freitagnachmittag bis Montagfrüh beurlaubt wurden, soweit dies der 
Krankheitsverlauf und die (außer–)familiäre Betreuungssituation zuließen. Dem-
entsprechend wurden regelmäßig Betten über das Wochenende gesperrt, sodass 
die für die Berechnung der Auslastung55 relevante Bettenzahl (30) deutlich unter 
der Zahl der tatsächlich an der Abteilung vorhandenen Betten (36) lag.

(2) An der Universitätsklinik für Kinder– und Jugendpsychiatrie im LKH Innsbruck 
war hingegen im überprüften Zeitraum eine deutliche Steigerung (61 %) der Zahl 
der stationären Patientinnen und Patienten zu verzeichnen. Diese ging einher mit 
einer Steigerung der Auslastung (um 15 %) auf 76 % und einer Senkung der durch-
schnittlichen Verweildauer auf 20,1 Tage (-28 %) im Jahr 2016.56

Die Auslastung lag damit knapp unter der österreichweiten durchschnittlichen Aus-
lastung, die durchschnittliche Verweildauer war um rund drei Tage höher. Die Tirol 
Kliniken GmbH begründete die Steigerung der Auslastung und die Senkung der Ver-
weildauer u.a. mit der Zunahme an Kriseninterventionen mit kürzeren Aufenthal-
ten mit anschließender Versorgung bzw. Weiterbehandlung im ambulanten Bereich 
sowie mit dem Entfall von Bettensperrungen im Sommer. Auch an der Universitäts-
klinik für Kinder– und Jugendpsychiatrie im LKH Innsbruck erfolgten Beurlaubun-
gen von Patientinnen und Patienten an den Wochenenden.

Auffallend war – trotz der starken Steigerung im Überprüfungszeitraum – die im 
Vergleich zur Abteilung für Kinder– und Jugendpsychiatrie im Klinikum Klagenfurt 
deutlich niedrigere Zahl an stationär betreuten Patientinnen und Patienten (2016: 
302 im Vergleich zu 700 im Klinikum Klagenfurt).57 Zu berücksichtigen war dabei, 
dass im LKH Innsbruck die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen gemäß 
Unterbringungsgesetz in der Erwachsenenpsychiatrie erfolgen musste (TZ 31).

Parallel zur Erhöhung der Zahl der stationären Patientinnen und Patienten sank die 
Zahl der Ambulanzfrequenzen von 2013 bis 2016 um rd. 29 %58; sie war aber mit 
ca. 9.600 im Jahr 2016 noch immer mehr als doppelt so hoch wie jene in der Abtei-
lung für Kinder– und Jugendpsychiatrie im Klinikum Klagenfurt (rd. 4.000 im 
Jahr 2016).

55 Die Auslastung wurde folgendermaßen berechnet: (Belagstage*100) / (Betten*365(366)). Eine niedrigere 
Bettenzahl bei gleichbleibender Zahl der Belagstage erhöhte daher die Auslastung.

56 Im Jahr 2015 betrug die durchschnittliche Verweildauer sogar nur 15 Tage, die Zahl der stationär betreuten 
Patientinnen und Patienten war mit 391 vergleichsweise hoch.

57 dies auch vor dem Hintergrund, dass Tirol eine deutlich höhere Einwohnerzahl als Kärnten aufweist

58 Die Senkung der Zahl der Ambulanzfrequenzen war zum Teil auch durch eine Änderung der Verrechnung 
der Leistungen begründet.
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Diagnosebezogene Leistungskennzahlen

20.1 (1) Bezogen auf sechs häufige Hauptdiagnosegruppen in den Erwachsenenpsychia-
trien59 der überprüften Krankenanstalten (z.B. affektive und schizophrene Psycho-
sen, Alkoholismus) stellten sich die Verweildauern im Jahr 2016 wie folgt dar:

Tabelle 9: Sechs häufige Hauptdiagnosegruppen in der Erwachsenenpsychiatrie –  
Verweildauer im Jahr 2016
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Klinikum Klagenfurt, 
 Psychiatrie

Fälle1 (Anzahl) 1.150 578 567 518 345 165

Verweildauer2 25,8 8,4 29,0 10,9 20,1 17,6

Anteil in %3 25,4 12,8 12,5 11,5 7,6 3,6

LKH Villach, Psychiatrie

Fälle1 (Anzahl) 689 461 287 242 112 44

Verweildauer2 15,2 4,8 11,1 10,9 8,8 5,6

Anteil in %3 33,1 22,1 13,8 11,6 5,4 2,1

LKH Innsbruck, Psychiatrie I

Fälle1 (Anzahl) 459 512 240 156 129 29

Verweildauer2 11,6 6,1 19,0 16,3 7,4 11,0

Anteil in %3 24,3 27,1 12,7 8,3 6,8 1,5

LKH Innsbruck, Psychiatrie II

Fälle1 (Anzahl) 44 46 – 2 92 –

Verweildauer2 29,3 20,1 – 39,0 29,3 –

Anteil in %3 10,2 10,6 – 0,5 21,2 –

LKH Hall, Psychiatrie A 
(exkl. Forensik)

Fälle1 (Anzahl) 468 479 104 120 78 291

Verweildauer2 20,3 12,4 22,5 16,3 18,5 20,3

Anteil in %3 21,5 22,1 4,8 5,5 3,6 13,4

LKH Hall, Psychiatrie B

Fälle1 (Anzahl) 982 322 144 104 114 –

Verweildauer2 13,9 9,4 22,6 20,2 16,0 –

Anteil in %3 51,2 16,8 7,5 5,4 5,9 –

Österreich4 Verweildauer2 17,6 6,3 21,9 10,8 12,2 11,1

1 Anzahl der Aufenthalte im Jahr 2016 nach der jeweiligen Diagnose (Hauptdiagnosegruppe)
2 durchschnittliche Verweildauer in Belagstagen (BT)
3 Anteil der Fälle mit der jeweiligen Diagnose an der Gesamtzahl aller Fälle an der Abteilung im Jahr 2016
4 österreichweit durchschnittliche Verweildauer in Belagstagen im Jahr 2016

Quellen: überprüfte Krankenanstalten, DIAG; RH

59 Diagnosebezogene Verweildauern konnten – aufgrund unterschiedlicher Dokumentation im LKF–System – 
nur für die Erwachsenenpsychiatrie ermittelt werden, nicht aber für die Kinder– und Jugendpsychiatrie.
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(2) Es zeigten sich deutliche Unterschiede in der diagnosebezogenen Verweildauer: 
Die Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie im Klinikum Klagenfurt und die 
Universitätsklinik für Psychiatrie II im LKH Innsbruck lagen im Jahr 2016 bei allen 
Diagnosen über dem Österreichdurchschnitt, zum Teil sogar deutlich.

Laut einer im Jahr 2014 im Klinikum Klagenfurt durchgeführten Evaluation der über 
dem Bundesdurchschnitt liegenden Verweildauern an der Abteilung für Psychiatrie 
und Psychotherapie gab es u.a. Probleme mit Nachsorgeeinrichtungen und poststa-
tionären Reha–Angeboten; weiters müssten schwer kranke Patientinnen und Pati-
enten aus dem Oberkärntner Raum betreut werden, weil das LKH Villach seinem 
Versorgungsauftrag aufgrund personeller und struktureller Mängel nicht nachkom-
men könne (TZ 37).

Darüber hinaus gab es im Klinikum Klagenfurt auch forensische Patientinnen und 
Patienten; im Jahr 2016 waren es 20 mit einer durchschnittlichen Verweildauer von 
42,5 Tagen. Im Überprüfungszeitraum war eine geringfügige Senkung der diagno-
sebezogenen Verweildauer an der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie im 
Klinikum Klagenfurt zu beobachten.

Die Tirol Kliniken GmbH begründete die vergleichsweise lange Verweildauer an der 
Universitätsklinik für Psychiatrie II mit Behandlungen von acht bis zwölf Wochen 
bei Patientinnen und Patienten mit Essstörungen und Stress– und Traumafolgestö-
rungen, bei denen so eine Verbesserung und eindeutige Veränderung im Krank-
heitsverlauf bewirkt werden könnte.

(3) Die Abteilung für Psychiatrie im LKH Villach und die Universitätsklinik für Psych-
iatrie I im LKH Innsbruck hingegen lagen – mit jeweils einer Ausnahme – unter dem 
Österreichdurchschnitt, teilweise sogar deutlich.

(4) Auffällige Unterschiede zeigten sich auch innerhalb der einzelnen Diagnose-
gruppen; so betrug die durchschnittliche Verweildauer bei „Affektiven Psychosen“60 
im Klinikum Klagenfurt 25,8 Tage, an der Abteilung für Psychiatrie und Psychothe-
rapie B im LKH Hall hingegen – bei etwas geringerer Fallzahl – 13,9 Tage.

Die Verweildauer bei der Diagnosegruppe „Akute exogene Reaktionstypen/Psycho-
gene Reaktion“61 lag bei Fallzahlen zwischen 322 und 578 zwischen 4,8 Tagen im 
LKH Villach und 12,4 Tagen an der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie A 
im LKH Hall.

60 Affektive Psychosen sind durch eine Veränderung der Stimmung und des Antriebs gekennzeichnet (z.B. 
Manien, Depressionen, bipolare Störungen).

61 Organisch bedingte (z.B. durch Hirnerkrankungen oder –verletzungen) psychische Störungen, oft mit Be-
wusstseinstrübung (z.B. Delir, Demenz, Verwirrtheitszustände)
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20.2 Der RH verkannte nicht, dass die überprüften Abteilungen/Universitätskliniken 
über unterschiedliche Organisationsstrukturen sowie verschiedene Schwerpunkt-
setzungen und Patientenzahlen verfügten (TZ 14), wodurch die durchschnittliche 
Verweildauer nur eingeschränkt vergleichbar war. Er wies aber auf deutliche Unter-
schiede innerhalb einer Diagnosegruppe zwischen den überprüften Abteilungen/
Universitätskliniken und auf teilweise starke Abweichungen vom Österreichdurch-
schnitt hin.

Der RH empfahl daher den überprüften Krankenanstalten, die Ursachen für die 
über– bzw. unterdurchschnittlichen Verweildauern zu ermitteln und auf Basis der 
Ergebnisse entsprechende Maßnahmen zu setzen.

Weiters empfahl der RH den Ländern Kärnten und Tirol, diese Ergebnisse gemein-
sam mit dem Zielsteuerungspartner auch in Zusammenhang mit der Planung des 
psychiatrischen und psychosozialen Versorgungsangebots außerhalb der Kranken-
anstalten zu berücksichtigen, um eine Versorgung am Best Point of Service sicher-
zustellen und nicht erforderliche, vergleichsweise teurere Krankenhausaufenthalte 
zu vermeiden.

20.3 (1) Das Land Kärnten teilte in seiner Stellungnahme mit, dass die Empfehlung des 
RH Gegenstand der psychiatrischen Planung und Thema der Landes–Zielsteuerung 
sei.

(2) Laut Stellungnahme des Landes Kärnten und des Kärntner Gesundheitsfonds 
erfolge im Zuge der Neuorganisation der psychosozialen Versorgung außerhalb der 
Krankenanstalten durch die Betrauung der KABEG eine enge Verbindung zum intra-
muralen Bereich, die eine abgestimmte Versorgung am „Best Point of Service“ er-
möglichen soll.

(3) Das Land Tirol teilte in seiner Stellungnahme mit, dass gerade in der Betreuung 
und Behandlung von Menschen mit psychischen bzw. psychiatrischen Erkrankun-
gen die Abstimmung der Behandlung zwischen dem intra– und extramuralen Be-
reich im Sinn des „Best Point of Service“ sehr wesentlich sei. An der Verbesserung 
der Behandlungsprozesse werde laufend gearbeitet. Auch im Rahmen des RSG–
Prozesses werde die Verweildauer als ein Parameter für die Gesundheitsplanung 
herangezogen. Generell könne die österreichweite durchschnittliche Verweildauer 
jedoch nur als Orientierungshilfe angesehen werden. Abweichungen davon seien 
multifaktoriell bedingt.

(4) Laut Stellungnahme der KABEG zu Tabelle 9 werde in der Rubrik „Fälle (Anzahl)“ 
die Anzahl an Teilaufenthalten an Funktionscodes ausgewiesen. Die Anzahl an Teil-
aufenthalten sei stark beeinflusst von der Verlegungspraxis zwischen Funktions-
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codes und somit vom jeweiligen Behandlungsprozess im betreffenden Kranken-
haus. Der Prozentanteil sei ebenso durch die Anzahl der Teilaufenthalte beeinflusst.

Im Klinikum Klagenfurt würden bei den regelmäßig durchgeführten Abteilungsge-
sprächen Verweildauern analysiert und besprochen. Hingewiesen werde immer 
wieder auf die unzureichende extramurale Versorgung für zu entlassende Patien-
tinnen und Patienten. Bei der Analyse der Ergebnisse sei zu berücksichtigen, dass 
die nach § 429 StPO, § 21 Abs. 1 StGB62 sowie die nach dem Unterbringungsgesetz 
untergebrachten Patientinnen und Patienten aus der allgemeinen Verweildauer-
analyse auszunehmen sind, weil diese eine deutlich höhere Verweildauer (Betreu-
ung für bis zu zwei Jahre an der Abteilung) im Vergleich zu den anderen in der Ab-
teilung betreuten Patientinnen und Patienten aufweisen würden.

Die relativ kurze durchschnittliche Verweildauer im LKH Villach erkläre sich aus den 
häufigen kurzfristigen Kriseninterventionen und Entgiftungen sowie aus der großen 
Nachfrage bedingt durch das noch nicht planmäßig zur Verfügung stehende Betten-
kontingent. Die Aufenthaltsdauer der Patientinnen und Patienten variiere in einem 
sehr breiten Spektrum. Es werde besonderer Wert auf eine ausführliche Vor– und 
Nachbetreuung sowie auf ein sorgfältiges Nahtstellenmanagement gelegt.

(5) Laut Stellungnahme der Tirol Kliniken GmbH würden die Analysen durchgeführt. 
Grundsätzlich erfolge die Entlassung von Patientinnen und Patienten aus der Spi-
talsbehandlung, sobald keine Krankenanstaltenbedürftigkeit mehr vorliege. Zudem 
erscheine die Orientierung an einem Mittelwert (durchschnittliche Verweildauer) 
hinterfragenswürdig.

20.4 Der RH hielt gegenüber dem Land Tirol, der KABEG und der Tirol Kliniken GmbH 
fest, dass er ausdrücklich auf die unterschiedlichen Organisationsstrukturen sowie 
verschiedenen Schwerpunktsetzungen und Patientenzahlen der überprüften Abtei-
lungen/Universitätskliniken und die dadurch bedingte eingeschränkte Vergleich-
barkeit der durchschnittlichen Verweildauern hingewiesen hatte. Gerade deshalb 
richtete der RH seine Empfehlung direkt an die überprüften Krankenanstalten, die 
Ursachen für die über– bzw. unterdurchschnittlichen Verweildauern selbst zu er-
mitteln und auf Basis der Ergebnisse entsprechende Maßnahmen zu setzen.

Gegenüber der KABEG wies der RH hinsichtlich der nach dem Unterbringungsge-
setz untergebrachten Personen weiters darauf hin, dass die diesbezüglichen diag-
nosebezogenen Verweildauern etwa auch bei den LKH Hall und Innsbruck in den in 
der Tabelle 9 dargestellten Daten enthalten waren. Weiters hielt der RH fest, dass 
er die Begründung des Klinikums Klagenfurt für die längeren Verweildauern dar-
stellte; dieses sah die Ursachen auch darin, dass es schwer kranke Patientinnen und 

62 Anmerkung RH: Diese Bestimmungen regelten die Unterbringung von geistig abnormen Rechtsbrechern.
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Patienten aus dem Oberkärntner Raum betreuen müsse, weil das LKH Villach sei-
nem Versorgungsauftrag aufgrund personeller und struktureller Mängel nicht 
nachkommen könne.

Personalausstattung

21.1 (1) Die Personalausstattung der überprüften Abteilungen bzw. Universitätskliniken 
stellte sich wie folgt dar:

Tabelle 10: Bettenanzahl und Personalausstattung (als Jahresdurchschnitt) der psychiatrischen 
Abteilungen bzw. Universitätskliniken 2016

  
ärztliches 
 Personal

Pflegepersonal1 therapeutisches 
 Personal2

Betten3  
(inkl. 

 Tagesklinik)
Vollzeitäquivalente im Jahresdurchschnitt

Anzahl

Erwachsenenpsychiatrie

Klinikum Klagenfurt, Abteilung für Psychiatrie 
und Psychotherapie

186 27,00 140,09 26,95 

LKH Villach, Abteilung für Psychiatrie 53 13,35 34,31 7,61 

LKH Innsbruck, Universitätsklinik für Psychiatrie I 98 43,354 71,84 26,105

LKH Innsbruck, Universitätsklinik für Psychiatrie II 32  5,974 17,15 7,205

LKH Hall, Abteilung für Psychiatrie und 
 Psychotherapie A

141 24,87 100,97 24,98

LKH Hall, Abteilung für Psychiatrie und 
 Psychotherapie B

96 18,16 61,04 17,12

Kinder– und Jugendpsychiatrie

Klinikum Klagenfurt, Abteilung für Kinder– und 
Jugendpsychiatrie

36 10,00 28,88 15,00 

LKH Innsbruck, Universitätsklinik für Kinder– und 
Jugendpsychiatrie

22 8,524 19,82 25,345

1 Folgende Berufsgruppen waren erfasst: diplomiertes Gesundheits– und Krankenpflegepersonal (Allgemein, Psychiatrie, Kinder) sowie 
Pflegeassistenz.

2 Folgende Berufsgruppen waren erfasst: (Klinische) Psychologie, Sozialarbeit, Psychotherapie, Physiotherapie, Ergotherapie und Logo-
pädie.

Die vor allem an den kinder– und jugendpsychiatrischen Abteilungen beschäftigten Pädagoginnen und Pädagogen sowie Erzieherinnen 
und Erzieher wurden hier nicht berücksichtigt; siehe dazu die Ausführungen zum LKF–Modell (TZ 27).

3 Zahl der tatsächlich aufgestellten Betten (= Betten, die im Berichtsjahr im Jahresdurchschnitt oder mindestens sechs Monate aufgestellt 
waren); Bettenschließungen und –sperrungen berücksichtigt

4 Ärztinnen und Ärzte der Medizinischen Universität Innsbruck, bei denen 18 % der Arbeitszeit für Forschungs– und Lehraufgaben zu 
berücksichtigen waren, wurden zu 100 % in diese Tabelle eingerechnet.

5 inklusive Psychologinnen und Psychologen der Medizinischen Universität Innsbruck

Quellen: überprüfte Krankenanstalten; RH
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21.2 Bezogen auf die Bettenzahl ergab die Analyse des RH Folgendes:

 – Die Universitätskliniken im LKH Innsbruck waren mit deutlich mehr ärztlichem 
(ausgenommen die Universitätsklinik für Psychiatrie II) und therapeutischem 
Personal ausgestattet als die anderen überprüften psychiatrischen Abteilungen. 
Dabei war zu berücksichtigen, dass an den Universitätskliniken u.a. auch Ärztin-
nen und Ärzte der Medizinischen Universität Innsbruck beschäftigt waren und 
diese auch Forschung und Lehre zu betreiben hatten. Weiters waren die Ambu-
lanzfrequenzen an den Universitätskliniken für Psychiatrie I sowie Kinder– und 
Jugendpsychiatrie mit rd. 57.000 (2016) im Vergleich zu den anderen überprüf-
ten Organisationseinheiten sehr hoch.

 – Die Abteilung für Psychiatrie am LKH Villach verfügte im Vergleich zur Abteilung 
für Psychiatrie und Psychotherapie am Klinikum Klagenfurt über deutlich mehr 
ärztliches Personal, andererseits über weniger Pflegepersonal.

 – Bezüglich der großen Unterschiede in der Personalausstattung zwischen der 
Universitätsklinik für Psychiatrie I und der Universitätsklinik für Psychiatrie II am 
LKH Innsbruck, war festzustellen, dass innerhalb des Departments für Psychiat-
rie, Psychotherapie und Psychosomatik vor allem das ärztliche Personal insofern 
nicht vollständig den einzelnen Universitätskliniken zuzuordnen war, als etwa 
die Einteilung für Nacht– und Wochenenddienste zentral über das Department 
erfolgte und Personal – in geringem Ausmaß – auch einer sogenannten Gemein-
samen Einrichtung zugeordnet war.

 – Die Universitätsklinik für Psychiatrie I verfügte auch über deutlich mehr Ambu-
lanzen als die Universitätsklinik für Psychiatrie II und verzeichnete im Jahr 2016 
ungleich höhere Ambulanzfrequenzen (mehr als das Dreizehnfache der Univer-
sitätsklinik für Psychiatrie II).

 – An den kinder– und jugendpsychiatrischen Abteilungen bzw. Universitätskliniken 
stand mehr Personal pro Bett zur Verfügung als an den Erwachsenenpsychiatrien. 
Dies betraf sowohl das ärztliche und pflegerische als auch das therapeutische Per-
sonal und stand auch in Zusammenhang mit den Vorgaben des LKF–Modells 
(TZ 26).

Hinsichtlich der nach dem LKF–Modell geforderten Mindestpersonalausstattung 
verwies der RH auf seine Ausführungen und Empfehlungen zu TZ 23 bis TZ 27.

Zu den auffälligen Unterschieden zwischen der Universitätsklinik für Psychiatrie I 
und der Universitätsklinik für Psychiatrie II am LKH Innsbruck verwies der RH neu-
erlich auf seine Ausführungen zur Departmentstruktur (TZ 16).
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Abrechnung der Leistungen gemäß dem LKF–Modell

Allgemeines

22 Die Bepunktung von stationären Krankenhausaufenthalten erfolgte nach dem LKF–
Modell (Fallpauschalensystem). Zwar war die Bepunktung gemäß dem LKF–System 
bundeseinheitlich, doch konnte sich – bei der Verteilung der Geldmittel aus den 
Gesundheitsfonds auf die Rechtsträger der Krankenanstalten – der Gegenwert der 
Punkte in EUR (Punktewert) länderweise unterscheiden.63

Erwachsenenpsychiatrie – Überblick

23 (1) Für psychiatrische Abteilungen bzw. Stationen für Erwachsene sahen die LKF–
Modelle von 2009 bis 2016 eine – durch die jeweilige Landesgesundheitsplattform 
zu genehmigende – Einstufung in Abteilungsgruppe64 01 bzw. 02 vor. Bei überwie-
gendem Aufenthalt in einer psychiatrischen Abteilung oder Station mit einer ge-
nehmigten Einstufung in die Gruppen 01 bzw. 02 kamen differenzierte LDF–Pau-
schalen65 für psychiatrische Diagnosen66 zur Anwendung.

Für die Abteilungsgruppe 01 empfahl das LKF–Modell eine Mindestpersonalaus-
stattung67, für die Abteilungsgruppe 02 war eine im Vergleich zu 01 höhere Min-
destpersonalausstattung verbindlich vorgegeben. An therapeutischem Personal 
(Psychologie, Psychotherapie, Sozialarbeit, Physiotherapie, Ergotherapie, Sport–, 
Kunst– und Musiktherapie) waren in der Abteilungsgruppe 02 in Summe 1,5 VZÄ 
pro zehn tatsächlich aufgestellten Betten oder alternativ 2.340 Stunden pro zehn 
tatsächlich aufgestellten Betten und Jahr erforderlich.68

63 Dies ergab sich daraus, dass der Kernbereich im Landesgesundheitsfonds länderweise unterschiedlich do-
tiert war.

64 Im LKF–Modell wurden die psychiatrischen Einheiten nach bestimmten Kriterien in Abteilungsgruppe 01 
und Abteilungsgruppe 02 sowie in tagesklinisch und tagesstrukturierend eingestuft. Die Einstufung in eine 
Abteilungsgruppe führte zu höheren Fallpauschalen (im Vergleich zur Grundstufe).

65 Im LKF–Modell wurden stationäre Krankenhausaufenthalte auf Grundlage der in den Krankenanstalten er-
fassten Daten in leistungsorientierte Diagnosenfallpauschalen (LDFs) gruppiert.

66 Hauptdiagnosegruppe 20.XX

67 Ärztinnen/Ärzte: 1,0 VZÄ pro zehn tatsächlich aufgestellten Betten; Gesundheits– und Krankenpflegeperso-
nen: 4,5 VZÄ pro zehn tatsächlich aufgestellten Betten (bei Stationen der Psychosomatik/Psychotherapie 
konnte nach unten abgewichen werden); therapeutisches Personal (Psychologie, Psychotherapie, Sozialar-
beit, Physiotherapie, Ergotherapie, Sport–, Kunst– und Musiktherapie) in Summe: 1,5 VZÄ pro zehn tatsäch-
lich aufgestellten Betten oder alternativ 2.340 Stunden pro zehn tatsächlich aufgestellten Betten und Jahr 

68 weiters: Ärztinnen/Ärzte: 1,5 VZÄ pro zehn tatsächlich aufgestellten Betten; Gesundheits– und Krankenpfle-
gepersonen: 6,7 VZÄ pro zehn tatsächlich aufgestellten Betten (bei Stationen der Psychosomatik/Psycho-
therapie konnte nach unten abgewichen werden)
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Stationäre Einheiten mit Schwerpunkt für Psychosomatik und Psychotherapie wa-
ren nach den entsprechenden Kriterien ebenfalls in die Abteilungsgruppe 01 
oder 02 einzustufen.

(2) Das LKF–Modell 2017 sah nur mehr die Abteilungsgruppe 01 vor; die nunmehr 
für die Abteilungsgruppe 01 verbindlich festgelegte Mindestpersonalausstattung 
entsprach jener der bisherigen Abteilungsgruppe 02. Bei Nichterfüllung der ver-
bindlichen Mindestpersonalausstattung stand weiterhin die sogenannte Grund-
stufe (ohne höhere Fallpauschalen) zur Verfügung.69 

Erwachsenenpsychiatrie in Kärnten

24.1 (1) Die KABEG beantragte im Mai 2009, in der Abteilung für Psychiatrie und Psycho-
therapie am Klinikum Klagenfurt 100 Betten in die Abteilungsgruppe 02 und 66 Bet-
ten in die Abteilungsgruppe 01 einzustufen. Des Weiteren beantragte die KABEG, 
25 Psychiatriebetten am LKH Villach70 in die Abteilungsgruppe 0271 und 24 Betten in 
die Abteilungsgruppe 01 einzustufen. Die Kärntner Gesundheitsplattform geneh-
migte die beantragte Einstufung mit Beschluss vom Juni 2009.

(2) Mehrere Stationen der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie am Klini-
kum Klagenfurt waren nicht fix einer Abteilungsgruppe zugeordnet. Die Zugehörig-
keit zur Abteilungsgruppe (01 bzw. 02) erfolgte in diesen Stationen individuell nach 
der Schwere der Erkrankung der jeweiligen Patientin bzw. des jeweiligen Patienten.

Im Jahr 2016 führte das Klinikum Klagenfurt an fünf Stationen der Abteilung für 
Psychiatrie und Psychotherapie sowohl Betten der Abteilungsgruppe 01 als auch 
der Abteilungsgruppe 02. Die KABEG bildete für die Betten der Abteilungsgruppe 01 
und der Abteilungsgruppe 02 jeweils eigene Kostenstellen. Auf Patientinnen und 
Patienten, die im Klinikum Klagenfurt in den geschlossenen Stationen (Unterbrin-
gung gemäß Unterbringungsgesetz) bzw. in der Aufnahmestation für Kriseninter-
vention betreut wurden, kam generell die Abteilungsgruppe 02 zur Anwendung.

69 Im Folgenden wurden grundsätzliche Fragestellungen überprüft bzw. behandelt, nicht jedoch die konkrete 
Erfüllung der Mindestpersonalausstattung in den Erwachsenenpsychiatrien im überprüften Zeitraum.

70 Zu diesem Zeitpunkt waren die Psychiatriebetten noch Bestandteil der Abteilung für Neurologie und Psy-
chosomatik – Psychiatrie. Die dargestellte Einstufung in die Abteilungsgruppen 01 bzw. 02 übernahm die 
KABEG in der Folge rückwirkend für die mit 1. März 2010 eingerichtete Abteilung für Psychiatrie des LKH Vil-
lach, nachdem sich der Kärntner Gesundheitsfonds zu einem Antrag auf Einstufung sämtlicher Betten in 
Abteilungsgruppe 02 ablehnend geäußert hatte.

71 Als weitere Voraussetzung für die Einstufung in die Abteilungsgruppe 02 (nunmehr 01) sah das LKF–Modell 
vor, dass die Abteilung einen psychiatrischen Vollversorgungsauftrag inklusive Unterbringung aufwies. Der 
Kärntner Gesundheitsfonds sah diese Voraussetzung auch durch das LKH Villach erfüllt (TZ 30, TZ 37).
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Im LKH Villach erfolgte hingegen eine fixe Zuordnung der Stationen zu den Abtei-
lungsgruppen (01 bzw. 02).

(3) Im überprüften Zeitraum (bis 2016) blieb die Einstufung in Abteilungsgruppen 
im Wesentlichen unverändert.72 Was das therapeutische Personal anbelangt, so 
verfügten die überprüften psychiatrischen Abteilungen teilweise etwa über keine 
Musik– und Kunsttherapeutinnen und –therapeuten oder Psychotherapeutinnen 
und –therapeuten; dies wurde vor allem damit begründet, dass diese durch andere 
Therapeutinnen und Therapeuten ersetzt würden.

Aus den dem RH vorgelegten Unterlagen ergab sich nicht, dass der Kärntner Ge-
sundheitsfonds die Einhaltung der im LKF–Modell vorgesehenen Mindestpersonal-
ausstattung für die Einstufung in die Abteilungsgruppe 02 überprüfte.

24.2 Der RH hielt kritisch fest, dass mehrere Stationen der Abteilung für Psychiatrie und 
Psychotherapie am Klinikum Klagenfurt nicht fix einer Abteilungsgruppe zugeord-
net waren, sondern die Zuordnung zu den Abteilungsgruppen individuell für die 
einzelnen Patientinnen und Patienten nach der Schwere ihrer Erkrankung erfolgte. 
Diese Vorgangsweise entsprach nicht dem LKF–Modell, das bei der Zuordnung zu 
den Abteilungsgruppen (01 bzw. 02)73 nicht auf die Schwere der Erkrankung, son-
dern auf den überwiegenden Aufenthalt an einer psychiatrischen Abteilung oder 
Station mit einer genehmigten Einstufung in die Gruppen (01 bzw. 02) abstellte.

Der RH beurteilte weiters kritisch, dass der Kärntner Gesundheitsfonds keine Nach-
weise vorlegte, dass er die Einhaltung der im LKF–Modell vorgesehenen Mindest-
personalausstattung für die Einstufung in die Abteilungsgruppe 02 überprüfte.

Der RH empfahl dem Kärntner Gesundheitsfonds,

 – eine Zuordnung der psychiatrischen Stationen bzw. Abteilungen zur nunmeh-
rigen Abteilungsgruppe 01 dergestalt vorzunehmen, dass sie nicht individuell 
auf die Schwere der Erkrankung der Patientin bzw. des Patienten, sondern auf 
die (Mindest–)Personalausstattung der Station abstellt, auf der sich diese bzw. 
dieser überwiegend aufhält, und

72 Eine Änderung bestand darin, dass das Klinikum Klagenfurt im Jahr 2013 eigene psychosomatische Kosten-
stellen für die Abteilungsgruppen 01 und 02 anlegte – die Gesamtzahl der in die Abteilungsgruppen 01 
bzw. 02 eingereihten Betten blieb jedoch unverändert.

73 Gilt auch für das LKF–Modell 2017.
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 – auf die Einhaltung der im LKF–Modell verbindlich vorgesehenen Vorausset-
zungen für die Einstufung in die nunmehrige Abteilungsgruppe 01 zu achten 
und diese in regelmäßigen Zeitabständen nachweislich zu überprüfen; dies 
insbesondere auch vor dem Hintergrund der Neueinstufung aufgrund des 
LKF–Modells 2017.

Weiters hielt der RH fest, dass an den überprüften Abteilungen im Bereich des the-
rapeutischen Personals nicht alle im LKF–Modell aufgelisteten Berufsgruppen zur 
Verfügung standen.

Der RH empfahl dem Ministerium, auf eine Klarstellung hinzuwirken, in welcher 
Weise die im LKF–Modell beim therapeutischen Personal der nunmehrigen Abtei-
lungsgruppe 01 angeführten Berufsgruppen (alle oder abhängig vom Leistungsan-
gebot und vom Patientenbedarf) zur Verfügung zu stellen waren.74

24.3 (1) Laut Stellungnahme des Ministeriums könne die Zusammensetzung des thera-
peutischen Personals in der nunmehrigen Abteilungsgruppe 01 in Abhängigkeit von 
Patientenbedarf und Leistungsangebot festgelegt werden (siehe auch ÖSG 2017), 
müsse aber mindestens 1,5 VZÄ pro zehn Betten betragen. Die Festlegung auf eine 
Mindestzahl ergebe sich aus der Verwendung für die Abrechnung, für die eine ver-
gleichbare Kalkulationsgrundlage zu schaffen war.

Das Ministerium hielt weiters fest, dass es in den gemeinsamen für LKF–Fragen 
zuständigen Arbeitsgremien die Anwendung der diesbezüglichen Regelungen be-
sprechen und im Zuge der nächsten Aussendung von LKF–Unterlagen die Länder/ 
Landesgesundheitsfonds auf die geltenden Regelungen und deren korrekte Hand-
habung erneut hinweisen werde.

(2) Laut Stellungnahme des Kärntner Gesundheitsfonds habe er bereits in dem in 
Rede stehenden Prüfzeitraum die Einstufung der psychiatrischen Versorgung nach 
dem ÖSG und dem bundesweiten LKF–Modell durch einen Beschluss der Gesund-
heitsplattform den Krankenanstalten verbindlich vorgegeben. Die betreffenden 
Krankenanstalten hätten hierbei die ordnungsgemäßen Einstufungen bestätigt.

Weiters sagte der Kärntner Gesundheitsfonds die Umsetzung der Empfehlungen 
des RH zu. Der Beschluss der Gesundheitsplattform (Juni 2017) über die Neueinstu-
fung und die damit zusammenhängende Mindestpersonalausstattung im psychiat-

74 Dies auch vor dem Hintergrund, dass der ÖSG 2017 bei den spezifischen Qualitätskriterien für die Erwach-
senenpsychiatrie Folgendes vorsah: „Multiprofessionelle Zusammenarbeit (optional in Abhängigkeit von 
Patientenbedarf und Leistungsangebot) im Team mit Diplomiertem Gesundheits– und Krankenpflegeperso-
nal, insbesondere mit Grund– oder Sonderausbildung in Psychiatrischer Gesundheits– und Krankenpflege 
sowie Personal für Klinische Psychologie, Psychotherapie, Diätologie, Ergotherapie, Musiktherapie, Physio-
therapie/Sport– und Bewegungstherapie, Sozialarbeit, klinische Pharmazie“.
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rischen Bereich sei den betroffenen Krankenanstalten bereits zeitnah mitgeteilt 
worden.

Die Einhaltung der Vorgaben des ÖSG 2017 bzw. des LKF–Modells in den entspre-
chenden Abteilungen der Krankenanstalten werde 2018 durch den Kärntner Gesund-
heitsfonds überprüft. Auch in Zukunft würden Einstufungskontrollen, im Rahmen 
organisatorischer Möglichkeiten, in den psychiatrischen Abteilungen durchgeführt 
werden.

(3) Laut Stellungnahme der KABEG seien mit 1. Jänner 2017 die Abteilungen für 
Psychiatrie und Psychotherapie gesamthaft in der Stufe 01 eingestuft; damit entfie-
len die unterschiedlichen Einstufungen der Patientinnen und Patienten auf einer 
Station. Die Einstufung sei seitens des Kärntner Gesundheitsfonds unter der Vor-
aussetzung, dass die LKF–Kriterien eingehalten würden, genehmigt worden. Eine 
Überprüfung finde derzeit in der jährlichen Stichprobenüberprüfung auf Einzelfall-
basis statt.

Weder im ÖSG 2017 noch im LKF–Modell 2017/2018 sei festgehalten, dass alle Be-
rufsgruppen zur Verfügung stehen müssten. In beiden Dokumenten werde auf ein 
multiprofessionelles Team hingewiesen, jedoch ohne eindeutige Vorgaben der Zu-
sammensetzung bzw. Mindestbesetzung. Weiteres werde im LKF–Mo-
dell 2017/2018 zwischen Mindestkriterien und empfohlenen Kriterien unterschie-
den, sodass hier diverse Interpretationen möglich seien. Dies führe vor allem bei 
Überprüfungen der Personalbesetzung zu Diskussionen, weil keine Rechtssicher-
heit bestehe.

24.4 (1) Der RH wies gegenüber dem Kärntner Gesundheitsfonds und der KABEG darauf 
hin, dass an der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie des Klinikums Klagen-
furt auch nach dem 1. Jänner 2017 mehrere Stationen nicht ausschließlich der nun-
mehrigen Abteilungsgruppe 01 zugeordnet waren. Zwar waren die Psychiatriebet-
ten seit 1. Jänner 2017 zur Gänze in die Abteilungsgruppe 01 eingestuft, doch 
führten mehrere Stationen neben den Psychiatriebetten auch Betten für Psychoso-
matik und Psychotherapie.

Während die psychiatrischen Patientinnen und Patienten nach der Abteilungs-
gruppe 01 abzurechnen waren, hatte die Abrechnung der Psychosomatik–Patien-
tinnen und Patienten als „stationäre Behandlung auf einer Einheit für Psychosoma-
tik und Psychotherapie (PSO)“ zu erfolgen. Für die Abteilungsgruppe 01 war eine im 
Vergleich zur PSO höhere Mindestpersonalausstattung verbindlich vorgegeben. 
Aus der dargestellten teilweisen „Vermischung“ von Psychiatrie– und Psychosoma-
tikbetten resultierte nach Ansicht des RH an mehreren Stationen die Abrechnung 
individuell nach der Art der Erkrankung. Das LKF–Modell stellte jedoch auf den 
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überwiegenden Aufenthalt auf Abteilungen bzw. Stationen der Abteilungsgruppe 
01 (bzw. auf stationären Einheiten mit Schwerpunkt für Psychosomatik und Psycho-
therapie) ab. Der RH hielt daher an seiner Empfehlung fest, eine eindeutige Zuord-
nung der Stationen bzw. Abteilungen zur nunmehrigen Abteilungsgruppe 01 vorzu-
nehmen.

(2) Weiters wies der RH die KABEG auf die Stellungnahme des Ministeriums zur 
Zusammensetzung des therapeutischen Personals in der Abteilungsgruppe 01 hin. 
Ferner teilte er der KABEG mit, dass das Ministerium eine verstärkte Information 
bzw. Diskussion über LKF–Auslegungsfragen beabsichtige.

Erwachsenenpsychiatrie in Tirol

25.1 (1) Aufgrund eines Antrags der Tirol Kliniken GmbH vom November 2008 geneh-
migte die Tiroler Gesundheitsplattform die Einstufung

 – von fünf Stationen der Universitätskliniken für Psychiatrie (Erwachsene) des 
LKH Innsbruck in Abteilungsgruppe 02 und von einer Station (Therapie– und Ge-
sundheitszentrum Mutters) in Abteilungsgruppe 01 und

 – der Abteilungen für Psychiatrie (Erwachsene) des LKH Hall (ohne Forensik und 
Tagesklinik) in Abteilungsgruppe 02 und von zwei Stationen75 in Abteilungs-
gruppe 01.

Nach Ansicht der Tirol Kliniken GmbH erfüllten die Universitätskliniken des 
LKH Innsbruck und die psychiatrischen Abteilungen des LKH Hall die Anforderun-
gen für die Einstufung in die Abteilungsgruppe 02 hinsichtlich der Ausstattung mit 
ärztlichem Personal sowie mit Gesundheits– und Krankenpflegepersonen.76

Das therapeutische Personal der psychiatrischen Abteilungen des LKH Hall erfüllte 
die Kriterien für sich allein genommen nicht. Die Tirol Kliniken GmbH führte diesbe-
züglich in ihrem Antrag aus, dass das ärztliche und das therapeutische Personal (für 
beide Abteilungen zusammengerechnet) in Summe die Kriterien erfüllten (zusam-
men drei VZÄ pro zehn aufgestellten Betten).77 Die meisten Ärztinnen und Ärzte 
hätten dem Schreiben der Tirol Kliniken GmbH zufolge eine psychotherapeutische 
Zusatzausbildung und würden auch psychotherapeutisch mit den Patientinnen und 

75 damalige Station A7 – Sozialpsychiatrie und Station B4 – Alkohol– und Medikamentenentwöhnung

76 Hinsichtlich der einzelnen Stationen waren die Anforderungen für die Einstufung in die Abteilungsgruppe 02 
nicht durchwegs erfüllt, nur die Summe der in die Abteilungsgruppe 02 einzustufenden Stationen erfüllte 
jeweils diese Anforderungen.

77 Die Tirol Kliniken GmbH hielt die gesamthafte Betrachtung der Primariate A und B aufgrund der internen 
Differenzierungen und der Vielzahl an Spezialisierungen für gerechtfertigt und notwendig.
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Patienten arbeiten. Das Schreiben enthielt jedoch keine Belege, mit welcher Quali-
fikation und in welchem Umfang die Ärztinnen und Ärzte tatsächlich psychothera-
peutisch tätig waren.

(2) Für die Folgejahre ersuchte die Tirol Kliniken GmbH um Beibehaltung der bishe-
rigen Einstufung in Abteilungsgruppen. Die Einstufung blieb gemäß diesen Ersu-
chen bis 2016 unverändert.

(3) Auf Anforderung allfälliger Unterlagen betreffend Überprüfungen dieser Einstu-
fungen durch den RH legte der Tiroler Gesundheitsfonds eine nachträglich erstellte 
Aufarbeitung der Daten für das Jahr 2015 vor. Dieser zufolge wurden nicht nur am 
LKH Hall, sondern auch am LKH Innsbruck die Ärztinnen und Ärzte in die Berech-
nung des therapeutischen Personals einbezogen. Außerdem zeigte die Aufarbei-
tung, dass einzelne Stationen manche verbindlichen Vorgaben des LKF–Modells 
nicht zur Gänze erfüllten; diese würden etwa durch Personal anderer Stationen 
unterstützt werden.

Der Tiroler Gesundheitsfonds führte weiters aus, dass er Überprüfungen auf Basis 
der Jahresdaten, jedoch keine unterjährigen Detailprüfungen durchführte. Er legte 
dem RH aber keine Unterlagen bzw. Nachweise zu diesen Überprüfungen auf Basis 
der Jahresdaten vor.

(4) Abgesehen von der Einberechnung von ärztlichem in das therapeutische Perso-
nal waren auch in den überprüften Universitätskliniken bzw. Abteilungen der Tirol 
Kliniken GmbH in Bezug auf das therapeutische Personal teilweise manche der im 
LKF–Modell für die nunmehrige Abteilungsgruppe 01 aufgelisteten Berufsgruppen 
nicht vertreten (z.B. Musik– und Kunsttherapie).

25.2 Der RH verwies kritisch darauf, dass mangels entsprechender Belege nicht nachvoll-
ziehbar war, mit welcher Qualifikation und in welchem Umfang die Ärztinnen und 
Ärzte der überprüften Universitätskliniken und Abteilungen der Tirol Kliniken GmbH 
tatsächlich psychotherapeutisch tätig waren. Die Ausführungen im Antrag der Tirol 
Kliniken GmbH, wonach das ärztliche und das therapeutische Personal in Summe 
(und für beide Abteilungen des LKH Hall zusammengerechnet) die Mindestperso-
nalkriterien erfüllten, reichten nach Ansicht des RH als Nachweis der für die Abtei-
lungsgruppe 02 geforderten Mindestpersonalausstattung nicht aus.

Der RH beurteilte ferner kritisch, dass der Tiroler Gesundheitsfonds keine Nach-
weise vorlegte, dass er die Einhaltung der im LKF–Modell vorgesehenen Mindest-
personalausstattung für die Einstufung in die Abteilungsgruppe 02 überprüft hatte. 
Weiters hielt der RH fest, dass laut Datenaufarbeitung des Tiroler Gesundheitsfonds 
für 2015 einzelne Stationen manche verbindlichen Vorgaben des LKF–Modells nicht 
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zur Gänze erfüllten; diese würden etwa durch Personal anderer Stationen unter-
stützt werden.

Der RH empfahl dem Tiroler Gesundheitsfonds

 – mit dem Ministerium zu klären, ob bzw. unter welchen Voraussetzungen die 
Anerkennung von ärztlichen Leistungen als Leistungen des therapeutischen 
Personals im Sinne der LKF–Kriterien und die Anerkennung von personellen 
Unterstützungsleistungen durch andere Stationen bzw. eine gesamthafte Be-
rechnung dem LKF–Modell entsprachen,

 – für den Fall, dass ärztliche Leistungen als Leistungen von Therapeutinnen und 
Therapeuten im Sinne der LKF–Kriterien anerkannt werden können, Nach-
weise zu fordern, mit welcher Qualifikation und in welchem Umfang die Ärz-
tinnen und Ärzte tatsächlich psychotherapeutisch tätig waren, und

 – auf die Einhaltung der im LKF–Modell verbindlich vorgesehenen Vorausset-
zungen für die Einstufung in die nunmehrige Abteilungsgruppe 01 zu achten 
und diese in regelmäßigen Zeitabständen nachweislich zu überprüfen; dies 
insbesondere auch vor dem Hintergrund der Neueinstufung aufgrund des 
LKF–Modells 2017.

Weiters hielt der RH fest, dass auch an den überprüften Universitätskliniken bzw. 
Abteilungen im Bereich des therapeutischen Personals nicht alle im LKF–Modell 
aufgelisteten Berufsgruppen zur Verfügung standen. Diesbezüglich verwies er auf 
seine Empfehlung an das Ministerium (TZ 24), auf eine entsprechende Klarstellung 
hinzuwirken.

25.3 (1) Laut Stellungnahme des Landes Tirol sei insbesondere im Bereich der Therapien 
zu beachten, dass das Personal nicht zur Gänze aus den Daten der jeweiligen Sta-
tion ersichtlich sei, sondern sich vielmehr auch unter Bezugnahme auf andere Kos-
tenstellen (z.B. Physikalische Medizin, Sozialdienste etc.) ableiten lasse. Es komme 
immer wieder vor, dass aus persönlichen Gründen ungeplant Stellen für einige Zeit 
nicht besetzt werden könnten. Bei der Gesamtbetrachtung aller relevanten Kosten-
stellen zeige sich, dass die erforderliche Personalausstattung vorliege. Natürlich 
würden Fachärztinnen und –ärzte für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medi-
zin in Psychotherapie ausgebildet und diese Tätigkeit werde auch im Rahmen ihrer 
fachärztlichen Arbeit ausgeübt. Dieser Umstand sei bei der Prüfung der Daten mit-
berücksichtigt worden. Das Thema sei bereits früher im Rahmen der entsprechen-
den Arbeitsgruppen auf Bundesebene besprochen worden.
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In der Zuordnung zu Funktionscodes in der Krankenanstalten–Dokumentation sei 
eine Unschärfe bekannt. Es werde aus Ressourcengründen (Zeitaufwand, Personal-
ressourcen) anhand von Stichproben eine grobe Prüfung vorgenommen. Ein neues 
Prüfkonzept liege jedoch vor.

(2) Laut Stellungnahme der Tirol Kliniken GmbH würden Fachärztinnen und –ärzte 
für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin im Sinne einer Psychotherapie 
tätig werden. Eine gesonderte Aufzeichnung, in welchem Ausmaß diese Aufgaben 
in der Psychotherapie wahrnehmen, erschiene mit einem überbordenden adminis-
trativen Aufwand verbunden und könne nicht im Sinne einer effizienten Patienten-
versorgung argumentiert werden. Laut Tirol Kliniken GmbH würden die in diesem 
Zusammenhang angegebenen Werte Schätzungen entsprechen, die aus Rückmel-
dungen der Fachärztinnen und –ärzte abgeleitet würden. Die Kollegiale Führung 
des LKH Hall habe auch immer versucht, ärztliches und therapeutisches Personal 
flexibel über Stationen und Abteilungen zum Einsatz zu bringen. Gerade auch des-
halb, um im Fall von Urlauben, Krankenständen und sonstigen Abwesenheiten eine 
kontinuierliche Patientenversorgung zu gewährleisten.

25.4 Gegenüber dem Land Tirol und der Tirol Kliniken GmbH hielt der RH fest, dass das 
LKF–Modell keine Hinweise darauf enthielt, ob bzw. unter welchen Voraussetzun-
gen die Anerkennung von ärztlichen Leistungen als Leistungen des therapeutischen 
Personals im Sinne der LKF–Kriterien und die Anerkennung von personellen Unter-
stützungsleistungen durch andere Stationen bzw. eine gesamthafte Berechnung 
dem LKF–Modell entsprachen. Die Klärung dieser Fragestellungen sowie entspre-
chende Nachweise waren aus Sicht des RH erforderlich, um die Erfüllung der ab-
rechnungsrelevanten Voraussetzungen für die Einstufung der Abteilungen/Univer-
sitätskliniken in die Abteilungsgruppe 01 darlegen (Tirol Kliniken GmbH) bzw. 
prüfen (Tiroler Gesundheitsfonds) zu können. Aus den Ausführungen des Landes 
Tirol war für den RH nicht klar erkennbar, welche Inhalte in den Arbeitsgruppen auf 
Bundesebene konkret besprochen wurden.
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Kinder– und Jugendpsychiatrie – Allgemeines

26 (1) Hinsichtlich der Kinder– und Jugendpsychiatrie78 sah das LKF–Modell ab 2013 
eine (durch die Landesgesundheitsplattform zu bewilligende) Einstufung der Ein-
heiten in drei Behandlungsformen vor:79

 – Behandlungsform A (Allgemeine Behandlung),

 – Behandlungsform I (Intensive Behandlung) und

 – Behandlungsform E (Eltern/Kind).

Die Abrechnung erfolgte über pauschale Tagessätze je Belagstag.80

(2) Für die Einstufung in die Behandlungsform A (Allgemeine Behandlung) bestan-
den neben patientenbezogenen auch stationsbezogene Kriterien; zusätzlich zur 
24–Stunden–Verfügbarkeit von Pflegeleistungen und zur Anwesenheit81 von fach-
ärztlichem Personal für Kinder– und Jugendpsychiatrie musste ein multiprofessio-
nelles Team für Pflege, Erziehung und Therapie vorhanden sein. Dieses hatte aus 
mindestens vier Qualifikationen der Gruppen Klinische Psychologie, Sozial– bzw. 
Rehabilitationspädagogik, Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie und Psychothe-
rapie sowie Sozialarbeit zu bestehen und musste zusammen mit dem diplomierten 
Pflegepersonal im Ausmaß von mindestens 1,6 Personen pro tatsächlichem Bett 
zur Verfügung stehen.

Zur Erfüllung der oben angeführten Anforderungen enthielt das LKF–System fol-
gende Empfehlung hinsichtlich der Personalausstattung (in VZÄ pro tatsächlich auf-
gestelltem Bett):82

78 ohne Tagesklinik

79 Einheiten zur Behandlung in der Kinder– und Jugendpsychiatrie konnten jedoch auch wie Einheiten der 
Psychiatrie bzw. Psychosomatik (Erwachsene) nach Abteilungsgruppe (01 oder 02) eingestuft werden 
(TZ 23).

80 Laut LKF–Modell 2013: 459 LKF–Punkte pro Belagstag in der Behandlungsform A, 476 LKF–Punkte pro Be-
handlungstag in der Behandlungsform E und 507 LKF–Punkte pro Behandlungstag in der Behandlungs-
form I.

81 Bereitschaft außerhalb der Kernzeit 

82 Von den in der Tabelle angegebenen Werten konnte nach individuellen Erfordernissen abgewichen werden.
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Tabelle 11: Empfohlene Personalausstattung Behandlungsform A

Personal VZÄ/Bett

ärztliches Personal 0,20

Pflege/Erziehung 1,20 

Psychologinnen und Psychologen/akademische Pädagoginnen und Pädagogen 0,20

therapeutisches Personal 0,20

Summe 1,80

Quellen: LKF–System; RH

(3) Die stationsbezogenen Anforderungen der Behandlungsform E (Eltern/Kind) sa-
hen u.a. ein multiprofessionelles Team von mindestens 1,7 VZÄ pro tatsächlichem 
Bett vor, jene der Behandlungsform I (Intensiv) ein multiprofessionelles Team von 
mindestens 1,9 VZÄ pro tatsächlichem Bett.

Kinder– und Jugendpsychiatrie in Kärnten und Tirol

27.1 (1) Für das Klinikum Klagenfurt, Abteilung für Kinder– und Jugendpsychiatrie, be-
willigte der Kärntner Gesundheitsfonds gemäß dem LKF–Modell 2013 die Einstu-
fung von 34 systemisierten Betten in Behandlungsform A, vier systemisierten Bet-
ten in Behandlungsform E und vier systemisierten Betten in Behandlungsform I. In 
den Jahren 2015 bzw. 2016 standen auf mehrere Stationen verteilt tatsächlich (un-
ter Berücksichtigung der Sperrtage) 22 (2016: 23) Betten der Behandlungsform A, 
drei Betten der Behandlungsform E und vier Betten der Behandlungsform I (Misch-
belegung) zur Verfügung.83  

Aus Sicht der KABEG (der Kärntner Gesundheitsfonds konnte dem RH diesbezüglich 
keine Daten vorlegen) erfüllte die Personalausstattung der Abteilung für Kinder– 
und Jugendpsychiatrie im Klinikum Klagenfurt 2015 und 2016 die verbindlichen 
Vorgaben des LKF–Systems gesamthaft.84

Allerdings waren die bei der KABEG beschäftigten, als Erzieherinnen und Erzieher 
eingestuften Bediensteten nur teilweise Sozialpädagoginnen bzw. 
Sozialpädagogen,85 weil die KABEG die Vorgaben des LKF–Modells dahingehend in-

83 ohne Berücksichtigung der Tagesklinik

84 Im Jahr 2016 wurde laut KABEG bei der Behandlungsform E durch die rechnerische Zuteilung die Anforde-
rung von mindestens vier Berufsgruppen nicht erfüllt. Laut KABEG sei für den Fall, dass auf einzelnen Kos-
tenstellen/Bereichen die Strukturqualitätskriterien nicht gesamthaft erreicht würden, die Erfüllung jedoch 
durch die interdisziplinäre Belegung auf den einzelnen physischen Stationen gesamthaft gewährleistet.

Die Personalzuordnungen wurden interdisziplinär im Gesamthaus ohne spezielle Stationszuordnung des 
therapeutischen Dienstes geführt.

85 So wurden etwa auch Bedienstete mit kindergartenpädagogischer, behindertenpädagogischer oder musik-
therapeutischer Ausbildung als Erzieherin bzw. Erzieher bezeichnet.
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terpretierte, dass die Erzieherinnen und Erzieher (mit unterschiedlichen Ausbildun-
gen) zwar zum multiprofessionellen Team zu zählen seien, aber nicht zwingend 
eine sozial– bzw. rehabilitationspädagogische Ausbildung haben müssten.

(2) Im LKH Innsbruck, Universitätsklinik für Kinder– und Jugendpsychiatrie, waren 
im Zeitraum 2013 bis 2016 insgesamt 22 Betten auf zwei Stationen tatsächlich auf-
gestellt. Die Gesundheitsplattform genehmigte im Jahr 2012 die Einstufung dieser 
Betten in die Behandlungsform A.

 – Gemäß den vom Tiroler Gesundheitsfonds übermittelten Daten umfasste das 
multiprofessionelle Team im Jahr 2015 insgesamt 31,58 VZÄ, woraus sich 
1,44 VZÄ pro Bett ergaben; es unterschritt daher die laut LKF–System verbindli-
che Vorgabe von 1,60 VZÄ pro Bett (also 35,20 VZÄ für 22 Betten). Die Personal-
ausstattung lag in allen Bereichen unter der Empfehlung für die Behandlungs-
form A.86

Zusätzlich bezog der Tiroler Gesundheitsfonds – anders als die KABEG – auch die 
Pflegehilfe (ein VZÄ) in seine Berechnung mit ein; dies mit der Begründung, dass 
der Begriff „Pflege“ im Sinne der Tabelle 11 weiter zu verstehen sei als der in 
den Voraussetzungen gewählte Begriff „diplomiertes Pflegepersonal“ (TZ 26). 
Ohne die Pflegehilfe würden sich nur 1,39 VZÄ pro Bett ergeben.

 – Nach Ansicht der Tirol Kliniken GmbH erfüllte die Personalausstattung der Uni-
versitätsklinik für Kinder– und Jugendpsychiatrie im LKH Innsbruck im Jahr 2016 
die verbindlichen Vorgaben des LKF–Systems.

Allerdings erreichte die Tirol Kliniken GmbH den Wert von 1,60 VZÄ je Bett nur 
dadurch, dass sie – anders als die KABEG – die nicht bei der Tirol Kliniken GmbH 
beschäftigten Lehrerinnen und Lehrer der Heilstättenschule (6,25 VZÄ) zum 
multiprofessionellen Team rechnete; dies mit dem Hinweis auf die Begriffe in 
der Tabelle 11 „Pflege/Erziehung“ und der Begründung, dass die Lehrerinnen 
und Lehrer direkt in den Stationen mit der Erziehung der Kinder und Jugendli-
chen betraut seien.

27.2 (1) Der RH hielt fest, dass die Formulierungen der verbindlichen Vorgaben des LKF–
Modells für die Personalausstattung der Kinder– und Jugendpsychiatrien teilweise 
zu unterschiedlichen Interpretationen hinsichtlich der erforderlichen Ausgestal-
tung des multiprofessionellen Teams (etwa bei der Erziehung und der Pflege) führ-
ten, wodurch die nach Ansicht des RH mit diesen Vorgaben u.a. intendierte Quali-

86 Pflege/Sozialpädagogik: 1,11 VZÄ/Bett (empfohlen 1,20 VZÄ/Bett), Psychologinnen und Psychologen: 
0,14 VZÄ/Bett (empfohlen: 0,20 VZÄ/Bett), therapeutisches Personal: 0,18 VZÄ/Bett (empfohlen: 0,20 VZÄ/
Bett), ärztliches Personal: 0,19 VZÄ/Bett (empfohlen: 0,20 VZÄ/Bett)
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tätssicherung in der Betreuung von psychisch kranken Kindern und Jugendlichen 
nicht ausreichend gewährleistet werden konnte.

Er empfahl daher dem Ministerium, auf eine Klarstellung dieser Vorgaben des LKF–
Modells hinzuwirken, um einheitliche (Qualitäts)Standards sicherzustellen.

(2) Der RH sah kritisch, dass der Kärntner Gesundheitsfonds keine Daten über die 
LKF–konforme Personalausstattung der Abteilung für Kinder– und Jugendpsychiat-
rie vorlegen konnte.

Der RH empfahl daher dem Kärntner Gesundheitsfonds, auch im Sinne der Quali-
tätssicherung die Einhaltung der Vorgaben87 und Empfehlungen des LKF–Systems 
durch die Abteilung für Kinder– und Jugendpsychiatrie regelmäßig nachweislich zu 
überprüfen.

(3) Der RH kritisierte, dass das LKH Innsbruck, Universitätsklinik für Kinder– und 
Jugendpsychiatrie, jedenfalls 2015 die verbindlichen Vorgaben des LKF–Systems 
unterschritt. Überdies unterschritt die Personalausstattung 2015 auch die Empfeh-
lungen des LKF–Systems für die Behandlungsform A in allen Teilbereichen.

Der RH empfahl der Tirol Kliniken GmbH und dem Tiroler Gesundheitsfonds, auch 
im Sinne der Qualitätssicherung die Einhaltung der Vorgaben88 und Empfehlungen 
des LKF–Systems für die Kinder– und Jugendpsychiatrie sicherzustellen und regel-
mäßig nachweislich zu überprüfen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass in der 
neuen Abteilung im LKH Hall mehr Betten als bisher vorgehalten werden (TZ 13).

27.3 (1) Das Ministerium sagte in seiner Stellungnahme zu, in den gemeinsamen für 
LKF–Fragen zuständigen Arbeitsgremien eine klare Interpretation für die Anwen-
dung der für das therapeutische Personal der nunmehrigen Abteilungsgruppe 01 
angeführten Kriterien festzulegen. Die Klarstellung der Interpretation werde auch 
die Berechnung des multiprofessionellen Teams in Kinder– und Jugendpsychiatrien 
umfassen.

(2) Laut Stellungnahme des Landes Tirol sei die Konzentration auf den Neubau und 
den Ausbau eines Teams für Hall erfolgt. Die Kinder– und Jugendpsychiatrie sei ein 
Mangelfach. Hier habe in den letzten Jahren außerdem eine große Fluktuation be-
standen. Unter Anrechnung des Lehrpersonals ergebe sich eine weitgehende Erfül-
lung der LKF–Kriterien bei der Tirol Kliniken GmbH. Ein neues Prüfkonzept liege vor.

87 Abgesehen von der vom RH überprüften Personalausstattung gehörten dazu u.a. die Erfüllung der Quali-
tätskriterien des ÖSG.

88 siehe Fußnote 87.
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(3) Laut Stellungnahme des Kärntner Gesundheitsfonds habe er bereits in dem in 
Rede stehenden Prüfungszeitraum die Einstufung der psychiatrischen Versorgung 
nach dem ÖSG und dem bundesweiten LKF–Modell durch einen Beschluss der Ge-
sundheitsplattform den Krankenanstalten verbindlich vorgegeben. Die betreffen-
den Krankenanstalten hätten hierbei die ordnungsgemäßen Einstufungen bestätigt.

Weiters sagte der Kärntner Gesundheitsfonds die Umsetzung der Empfehlungen 
des RH zu. Der Beschluss der Gesundheitsplattform (Juni 2017) über die Neueinstu-
fung und die damit zusammenhängende Mindestpersonalausstattung im psychiat-
rischen Bereich sei den betroffenen Krankenanstalten bereits zeitnah mitgeteilt 
worden.

Die Einhaltung der Vorgaben des ÖSG 2017 bzw. des LKF–Modells in den entspre-
chenden Abteilungen der Krankenanstalten werde 2018 durch den Kärntner Ge-
sundheitsfonds überprüft. Auch in Zukunft würden Einstufungskontrollen, im Rah-
men organisatorischer Möglichkeiten, in den psychiatrischen Abteilungen 
durchgeführt werden.

(4) Laut Stellungnahme der Tirol Kliniken GmbH würden mit der Inbetriebnahme 
der Abteilung für Kinder– und Jugendpsychiatrie am LKH Hall die Vorgaben des 
LKF–Systems jedenfalls erfüllt. Unter Einbeziehung der im Jahr 2015 an der Kinder– 
und Jugendpsychiatrie am LKH Innsbruck tätigen Sonderpädagoginnen und –päda-
gogen für die Heilstättenschule sei die geforderte Personalausstattung erreicht 
worden. Die Einhaltung der Vorgaben und Empfehlungen des LKF–Systems für die 
Kinder– und Jugendpsychiatrie werde laufend überprüft.

27.4 Der RH verwies gegenüber dem Land Tirol und der Tirol Kliniken GmbH erneut auf 
die Definition des multiprofessionellen Teams für die Kinder– und Jugendpsychiat-
rie im LKF–Modell. Dieses hatte u.a. aus zumindest vier Qualifikationen der Grup-
pen Klinische Psychologie, Sozial– bzw. Rehabilitationspädagogik, Ergotherapie, 
Logopädie, Physiotherapie und Psychotherapie sowie Sozialarbeit zu bestehen 
(TZ 26). Lehrerinnen und Lehrer der Heilstättenschule waren in dieser Aufzählung 
nicht erwähnt.

Weiters wies der RH das Land Tirol, den Kärntner Gesundheitsfonds und die Tirol 
Kliniken GmbH auf die Zusage des Ministeriums hin, in den gemeinsamen für LKF–
Fragen zuständigen Arbeitsgremien u.a. die Interpretation der Berechnung des 
multiprofessionellen Teams in Kinder– und Jugendpsychiatrien klarzustellen.
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Unterbringungen nach dem Unterbringungsgesetz

Allgemeines

28.1 (1) Die Unterbringung von Personen in Krankenanstalten und Abteilungen für Psy-
chiatrie erfolgte gemäß dem Unterbringungsgesetz89. Unterbringung bedeutet, 
dass Personen unter bestimmten, gesetzlich festgelegten Voraussetzungen90 in ei-
nem geschlossenen Bereich angehalten oder sonst Beschränkungen ihrer Bewe-
gungsfreiheit unterworfen werden (z.B. indem sie mittels Gurt an das Bett fixiert 
werden). Die in der Praxis häufigste Form der Unterbringung war die Unterbrin-
gung ohne Verlangen, die gegen den Willen der betroffenen Person erfolgte.

(2) Untergebrachte Personen wurden von Patientenanwältinnen und –anwälten91 
vertreten und unterstützt, die Unterbringung unterlag einer (laufenden) gerichtli-
chen Kontrolle92. Auch die Volksanwaltschaft führte Kontrollen durch.93

(3) Die Krankenanstalten bzw. psychiatrischen Abteilungen in Österreich erfassten 
Daten zur Vollziehung des Unterbringungsgesetzes mit unterschiedlichen Syste-
men94 und übermittelten diese jährlich anhand eines vorgegebenen Formulars an 
die Gesundheit Österreich GmbH/Geschäftsbereich ÖBIG.95 Weiters sammelte das 
Bundesrechenzentrum die ihm von den Bezirksgerichten übermittelten Daten u.a. 
über die Anzahl der gemeldeten Unterbringungen.96 Die Patientenvertretungen 

89 Bundesgesetz vom 1. März 1990 über die Unterbringung psychisch Kranker in Krankenanstalten (Unterbrin-
gungsgesetz – UbG), BGBl. Nr. 155/1990 i.d.g.F.

90 Voraussetzung für eine Unterbringung war, dass eine psychische Erkrankung in Zusammenhang mit einer 
Eigen– oder Fremdgefährdung vorlag und es keine Behandlungsalternative gab (siehe § 3 Unterbringungs-
gesetz).

91 Die psychiatrischen Abteilungen in Kärnten und Tirol wurden von der Patientenanwaltschaft des Vereins 
Vertretungs–Netz betreut.

92 Die Erstanhörung durch das zuständige Bezirksgericht hatte innerhalb von vier Tagen ab Kenntnisnahme der 
Unterbringung in der Anstalt zu erfolgen. In knapp der Hälfte aller Unterbringungsfälle wurde die Unterbrin-
gung noch vor der Erstanhörung durch das ärztliche Personal aufgehoben.

93 Die Volksanwaltschaft, die seit 1. Juli 2012 für den Schutz und die Förderung der Menschenrechte in Öster-
reich zuständig war, besuchte mit sechs regionalen Kommissionen Einrichtungen, in denen es zum Entzug 
oder zur Einschränkung der persönlichen Freiheit kommen konnte. Ihre Prüfergebnisse, die auch Feststel-
lungen über psychiatrische Abteilungen beinhalteten, wurden dem Nationalrat oder den Landtagen vorge-
legt.

94 z.B. mit handschriftlichen Aufzeichnungen, Excel–Tabellen oder unterschiedlichen Datenbanken

95 Die Ergebnisse zu jeweils zwei Jahren wurden in einem Bericht publiziert, der letzte zur Zeit der Gebarungs-
überprüfung vorliegende Bericht war jener zu den Berichtsjahren 2012/2013, erschienen im Jänner 2015: 
Analyse der Unterbringungen nach UbG in Österreich. Wissenschaftlicher Ergebnisbericht; im August 2017 
zu den Berichtsjahren 2014/2015 erschienen: Analyse der Unterbringungen nach UbG in Österreich. Wis-
senschaftlicher Ergebnisbericht.

96 und über die Anzahl der gerichtlichen Anhörungen und mündlichen Verhandlungen, bei denen über die 
Zulässigkeit der Unterbringung entschieden wurde
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verfügten über umfangreiche Dokumentationen, auch was die weitergehenden Be-
schränkungen der Bewegungsfreiheit betraf. Viele Daten97 waren aber – weil auf 
unterschiedliche Art und Weise erfasst – österreichweit nur schwer vergleichbar.

Die Volksanwaltschaft und die Patientenvertretungen forderten seit Längerem eine 
einheitliche Dokumentation sowohl der Unterbringungen als auch der weiterge-
henden Beschränkungen, um ein „Benchmarking für Zwangsmaßnahmen“ einfüh-
ren und damit die Transparenz in diesem Bereich erhöhen zu können.98

28.2 Der RH anerkannte, dass zur Unterbringungssituation umfangreiche Dokumentati-
onen erfolgten; er hielt es aber für nachteilig, dass die erhobenen Daten aufgrund 
der unterschiedlichen Erfassungssysteme und –methoden teilweise nicht vergleich-
bar waren.

Der RH empfahl dem Ministerium daher zu prüfen, ob – unter strikter Gewährleis-
tung des Datenschutzes und möglichst unter Nutzung der bereits bestehenden Er-
fassungssysteme – österreichweit eine einheitliche Dokumentation sowohl der Un-
terbringungen als auch der weitergehenden Beschränkungen sichergestellt werden 
kann, um die Transparenz in diesem sensiblen Bereich erhöhen und Freiheitsbe-
schränkungen bzw. Zwangsmaßnahmen österreichweit vergleichen und analysie-
ren zu können.

28.3 Laut Stellungnahme des Ministeriums teile es die Ansicht des RH, wonach eine 
derartige einheitliche Dokumentation sowohl der Unterbringungen als auch der 
weitergehenden Beschränkungen nicht nur die Transparenz in diesem sensiblen 
Bereich erhöhen, sondern auch eine bessere Vergleichbarkeit der diesbezüglichen 
Daten sicherstellen würde.

Diese Dokumentation sollte aus Sicht des Ressorts standortbezogen erfolgen, kei-
nesfalls sei an ein österreichweites Register gedacht. Die Möglichkeit einer gesetz-
lichen Verpflichtung psychiatrischer Krankenanstalten und Abteilungen für Psychi-
atrie zur Führung einer derartigen elektronischen Dokumentation werde daher 
gegenwärtig einer genauen Prüfung – einschließlich Verhandlungen mit den 
Spitals trägern – unterzogen.

97 z.B. Daten über Art und Dauer der freiheitsbeschränkenden Maßnahmen

98 Bericht der Volksanwaltschaft an den Nationalrat und an den Bundesrat. Präventive Menschenrechtskontrolle, 
2016, S. 51, veröffentlicht unter: http://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/elqga/PB40pr%C3%A4ventiv.pdf
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Unterbringung in den überprüften Krankenanstalten

29 Alle überprüften Krankenanstalten führten Unterbringungen nach dem Unterbrin-
gungsgesetz durch; die Art der Unterbringung war teilweise unterschiedlich ausge-
staltet. So gab es einerseits eigene geschlossene Bereiche; andererseits bestand 
zum Teil auch die Möglichkeit zur Unterbringung in offen geführten Stationen, wo-
bei derart untergebrachte Personen ein elektronisches Armband trugen, das bei 
Annäherung an die Stationstür deren Verschluss auslöste.

Wie die nachfolgende Analyse des RH zeigte, bestand hinsichtlich der Unterbrin-
gung sowohl in Kärnten als auch in Tirol Handlungsbedarf.

30.1 (1) Alle überprüften Krankenanstalten waren im Bereich der Unterbringung jeweils 
für eine bestimmte Versorgungsregion ihres Bundeslandes zuständig. Während das 
Klinikum Klagenfurt, das LKH Innsbruck und das LKH Hall ihrem Versorgungsauftrag 
im Bereich der Erwachsenenpsychiatrie vollständig nachkamen, erfüllte das für die 
Versorgungsregion Kärnten West zuständige LKH Villach seinen Versorgungsauftrag 
seit Jahren nur zum Teil.

(2) Konkret stellte sich die Unterbringung im LKH Villach an der Abteilung für Psy-
chiatrie zur Zeit der Gebarungsüberprüfung wie folgt dar:

Aufgrund der unzureichenden räumlichen und personellen Kapazitäten konnten 
am LKH Villach im Jahr 2016 nur 80 von insgesamt 307 Personen vor Ort betreut 
werden. Dabei handelte es sich vor allem um bettlägerige und multimorbide99 Pa-
tientinnen und Patienten, die in einem Dreibettzimmer untergebracht und auf-
grund ihrer gesundheitlichen Situation in ihrer Bewegungsfreiheit auf diesen Raum 
beschränkt wurden.

Personen, für die eine Beschränkung auf einen Raum nicht das gelindeste Mittel im 
Sinne des Unterbringungsgesetzes darstellte, mussten im aufrechten Unterbrin-
gungsstatus an die Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie im Klinikum Kla-
genfurt transferiert werden. Im Jahr 2016 waren 141 Patientinnen und Patienten 
davon betroffen.

Diese Personen, die sich in einem prekären psychischen und teilweise auch körper-
lichen Zustand befanden und eine Gefahr für sich selbst und/oder andere Personen 
darstellten, mussten im LKH Villach an der Abteilung für Psychiatrie in sehr beeng-
ten räumlichen Verhältnissen, mitunter am Gang, betreut und teilweise auch fixiert 
werden.

99 Multimorbide Personen leiden gleichzeitig an mehreren Erkrankungen.
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Nach erfolgter fachärztlicher Begutachtung und nach Verhängung der Unterbrin-
gung wurden sie im Zustand akuter Behandlungsbedürftigkeit mittels Rettungs-
transports, teils in Begleitung der Exekutive und in Einzelfällen in Handschellen, in 
das Klinikum Klagenfurt transferiert. Überstellungstransporte erfolgten häufig ohne 
Begleitung durch ärztliches oder psychiatrisch geschultes pflegerisches Personal. 
Das LKH Villach war bemüht, zumindest einen Teil der Überstellungen dadurch zu 
verhindern, dass es die Exekutive vorab über die fehlende Aufnahmekapazität der 
Abteilung informierte. Dann fuhr die Exekutive – obwohl das LKH Villach zuständig 
gewesen wäre – mit unterzubringenden Personen sofort das Klinikum Klagenfurt 
an.

Einige Personen wurden direkt (unter Umgehung der eigentlich für sie zuständigen 
Abteilung für Psychiatrie im LKH Villach) an der Abteilung für Psychiatrie und Psy-
chotherapie im Klinikum Klagenfurt untergebracht. Im Jahr 2016 waren dies 86 Per-
sonen. Somit konnte das LKH Villach im Jahr 2016 seinen Versorgungsauftrag für 
die Region Kärnten West im Bereich Unterbringung nur zu 26 % erfüllen.

Sowohl Volksanwaltschaft100 als auch Patientenvertretung/Vertretungsnetz kriti-
sierten wiederholt die inadäquaten Rahmenbedingungen an der Abteilung für Psy-
chiatrie im LKH Villach sowie die sich daraus ergebenden Belastungen für die unter-
gebrachten Personen. Die Volksanwaltschaft verwies zudem darauf, dass die 
Überstellungstransporte auch im Klinikum Klagenfurt zu erheblichen Problemen 
führten.101

Ein Neubau der Abteilung für Psychiatrie im LKH Villach war seit Jahren geplant; die 
Fertigstellung war 2020, die Inbetriebnahme durch die Abteilung für Psychiatrie 
2021 vorgesehen. Planungen für ein Provisorium in Form von zusätzlichen Räum-
lichkeiten für den Unterbringungsbereich realisierte die KABEG nicht. Dies u.a. we-
gen der in Relation zur Nutzungsdauer als zu hoch beurteilten Kosten und im Hin-
blick darauf, dass die provisorische Unterbringungsstation die während des 
Bauvorhabens verfügbaren Ersatzflächen im Altbestand reduziert hätte (TZ 37).

30.2 Der RH kritisierte im Bereich der Erwachsenenpsychiatrie, dass die Abteilung für 
Psychiatrie im LKH Villach – im Unterschied zu den anderen überprüften Kranken-
anstalten – ihren Versorgungsauftrag für die Versorgungsregion Kärnten West im 
Bereich der Unterbringung gemäß Unterbringungsgesetz aufgrund mangelnder 

100 Bericht der Volksanwaltschaft an den Nationalrat und an den Bundesrat. Präventive Menschenrechtskontrolle, 
2015, S.  62 ff., veröffentlicht unter http://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/k2ma/PB39präventiv.pdf sowie 
Bericht der Volksanwaltschaft an den Nationalrat und an den Bundesrat. Präventive Menschenrechtskontrolle, 
2016, S.  62 ff., veröffentlicht unter: http://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/elqga/PB40pr%C3%A4ventiv.
pdf

101 durch Verschärfung der ohnehin schon angespannten Personalsituation und des schon bestehenden Platz-
mangels
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personeller und räumlicher Kapazitäten seit Jahren nur unzureichend, etwa im 
Jahr 2016 zu lediglich 26 %, erfüllte. Dies führte einerseits zu Belastungen für die 
deshalb in das Klinikum Klagenfurt zu überstellenden Personen; andererseits verur-
sachten die Überstellungstransporte auch im Klinikum Klagenfurt Probleme.

Der RH anerkannte zwar das Bemühen im LKH Villach um Entschärfung der Situa-
tion102, hielt aber kritisch fest, dass die KABEG seit Jahren keine Lösung für den 
sensiblen Bereich der Unterbringung fand, etwa durch die Errichtung eines Provi-
soriums oder einen rechtzeitigen Neubau; er wies weiters kritisch darauf hin, dass 
die Beendigung dieser unzufriedenstellenden Unterbringungssituation im LKH Vil-
lach erst frühestens im Jahr 2021 (geplante Inbetriebnahme des Neubaus) zu er-
warten war.

31.1 (1) Die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen erfolgte in Kärnten im Klini-
kum Klagenfurt an der Abteilung für Kinder– und Jugendpsychiatrie. Im Jahr 2016 
waren 81 Kinder und Jugendliche in 99 Unterbringungsfällen von dieser Maßnahme 
betroffen, die Zahl der Unterbringungsfälle hatte sich im Überprüfungszeitraum 
von 43 im Jahr 2013 auf 99 im Jahr 2016 mehr als verdoppelt (mit einem Höchst-
wert von 135 im Jahr 2015).

(2) Demgegenüber verfügte die in Tirol für die Versorgung von psychiatrisch er-
krankten Kindern und Jugendlichen am LKH Innsbruck eingerichtete Universitätskli-
nik für Kinder– und Jugendpsychiatrie zur Zeit der Gebarungsüberprüfung über 
keinen eigenen Bereich für die Unterbringung. Betroffene Kinder und Jugendliche 
mussten im geschlossenen Bereich der für Erwachsene zuständigen Universitätskli-
nik für Psychiatrie I am LKH Innsbruck untergebracht werden.

Im Jahr 2016 waren 91 Kinder und Jugendliche in 150 Unterbringungsfällen103 von 
dieser Maßnahme betroffen, das jüngste Kind davon war zehn Jahre alt. Die Zahl 
der Unterbringungsfälle von Kindern und Jugendlichen stieg von 82 im Jahr 2013, 
mit einem Rückgang im Jahr 2014, auf 86 im Jahr 2015 und auf 150 im Jahr 2016. 
Die Betreuung der Betroffenen erfolgte in erster Linie durch das Personal der Uni-
versitätsklinik für Psychiatrie I, eine Betreuung und Behandlung durch fachärztli-
ches Personal für Kinder– und Jugendpsychiatrie war überwiegend nicht möglich.

(3) Sowohl Volksanwaltschaft als auch Patientenvertretung kritisierten seit Länge-
rem die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Erwachsenenpsychiatrien 
und forderten eine altersadäquate Betreuung in Einheiten der Kinder– und Jugend-
psychiatrie.

102 etwa durch vorherige Information an die Exekutive, dass sie mit einer unterzubringenden Person sofort 
Klagenfurt anfahren sollte

103 Manche Kinder und Jugendliche mussten mehrmals untergebracht werden.
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Die Volksanwaltschaft104 stellte fest, dass die Konfrontation mit psychisch erkrank-
ten Erwachsenen für Minderjährige massiv belastend sei, das Trennungsgebot für 
Kinder und Jugendliche auch durch die Rechtsprechung untermauert werde und 
sich die zwingende Betreuung auf einer Spezialstation aus der Kinderrechtskonven-
tion der Vereinten Nationen105, dem Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von 
Kindern106 sowie aus der Patientencharta107 ableiten lasse.

Der ÖSG 2017 legte in seinen Qualitätskriterien für die kinder– und jugendpsychia-
trische Versorgung fest, dass Maßnahmen nach dem Unterbringungsgesetz bei Kin-
dern und Jugendlichen bis zum 19. Lebensjahr ausschließlich an kinder– und ju-
gendpsychiatrischen Organisationseinheiten zu setzen seien.

(4) Für die Universitätsklinik für Kinder– und Jugendpsychiatrie am LKH Innsbruck 
wurde zur Zeit der Gebarungsüberprüfung auf dem Areal des LKH Hall ein Neubau 
errichtet (TZ 38), die Inbetriebnahme war für Ende 2017 vorgesehen. In diesem 
Neubau waren auch die altersadäquate Unterbringung von Kindern und Jugendli-
chen sowie die Erweiterung der Bettenkapazität von derzeit 22 auf 43 (inklusive 
Tagesklinik und Psychosomatik für Kinder und Jugendliche) geplant.

31.2 Der RH kritisierte, dass – im Unterschied zum Klinikum Klagenfurt – aufgrund der 
fehlenden Kapazitäten an der Universitätsklinik für Kinder– und Jugendpsychiatrie 
des LKH Innsbruck Kinder und Jugendliche jahrelang auf der Erwachsenenpsychia-
trie an der Universitätsklinik für Psychiatrie I untergebracht werden mussten, ob-
wohl dort keine altersadäquate Betreuung gegeben war. Er verkannte aber nicht, 
dass durch den Neubau auf dem Areal des LKH Hall eine Erweiterung der Bettenka-
pazität im Bereich der Kinder– und Jugendpsychiatrie sowie eine entsprechende 
Unterbringungsmöglichkeit absehbar waren.

Weiters wies der RH auf die stark gestiegene Zahl an Unterbringungsfällen bei Kin-
dern und Jugendlichen im Klinikum Klagenfurt und LKH Innsbruck im Zeitraum von 
2013 bis 2016 hin.

104 Bericht der Volksanwaltschaft an den Nationalrat und an den Bundesrat. Präventive Menschenrechtskontrolle, 
2016, S. 57f., veröffentlicht unter http://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/elqga/PB40pr%C3%A4ventiv.pdf

105 Übereinkommen über die Rechte des Kindes 1989 (UN–Kinderrechtskonvention)

106 Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern, BGBl. I Nr. 4/2011 i.d.g.F.

107 z.B. Vereinbarung gemäß Art. 15a B–VG zwischen Bund und Land Tirol: Vereinbarung zur Sicherstellung der 
Patientenrechte (Patientencharta), BGBl. I Nr. 88/2003
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Der RH empfahl den Ländern Kärnten und Tirol, gemeinsam mit der KABEG bzw. 
der Tirol Kliniken GmbH die Ursachen für diese Entwicklung zu ermitteln; dies, um 
gegebenenfalls konkrete psychiatrische bzw. psychosoziale Versorgungsdefizite au-
ßerhalb der Krankenanstalten identifizieren zu können, deren Behebung Unterbrin-
gungen von Kindern und Jugendlichen bereits im Vorfeld verhindern bzw. reduzie-
ren könnte. Darüber hinaus waren solche Informationen auch für die Planung der 
Unterbringungskapazitäten wesentlich.

31.3 (1) Das Land Kärnten teilte in seiner Stellungnahme mit, dass es die Empfehlungen 
des RH berücksichtigen werde. Insbesondere solle auch die Schnittstellenarbeit 
zwischen Kinder– und Jugendpsychiatrie, Kinder– und Jugendgesundheit und Kin-
der– und Jugendhilfe ausgebaut werden.

Für die Wahl der geeigneten Erziehungshilfe bzw. das Einsetzen von Förder– und 
Therapieangeboten sei eine vorangehende Diagnostik in vielen Fällen unerlässlich.

Das Ziel der Kinder– und Jugendhilfe müsse sein, jeweils das gelindeste zum Ziel 
führende Mittel zu ergreifen. Dazu sollten auch Möglichkeiten einer Neustrukturie-
rung der Abläufe, insbesondere einer verstärkten Steuerung durch das Land in 
Form eines Case– Managements genützt werden.

Um Fremdunterbringungen (stationäre Unterbringungen) nach Möglichkeit zu mi-
nimieren, solle weiters auch eine intensive Auseinandersetzung mit den Leitlinien 
„Alternative Formen der Betreuung von Kindern“ (Handbuch Moving forward) über 
den Fachbereich der Kinder– und Jugendhilfe des Landes unter Einbindung der Be-
zirksverwaltungsbehörden erfolgen.

(2) Das Land Tirol hielt in seiner Stellungnahme fest, dass die Ursachen für den 
starken Anstieg an Unterbringungsfällen bei Kindern und Jugendlichen auch im 
Rahmen des RSG–Prozesses analysiert und berücksichtigt würden. Es sei in diesem 
Zusammenhang eine enge Abstimmung mit den in Betracht kommenden Kranken-
anstalten vorgesehen. Weiters habe sich die neue Leiterin der Abteilung für Kin-
der– und Jugendpsychiatrie mit der Zunahme der Aufnahmen nach dem Unterbrin-
gungsgesetz auseinandergesetzt. Mittlerweile sei die neue Abteilung Kinder– und 
Jugendpsychiatrie am LKH Hall in Betrieb genommen worden.

(3) Laut Stellungnahme der KABEG lasse sich die Verdoppelung der Unterbrin-
gungsfälle im Wesentlichen durch zwei Ursachen erklären: Die Einschätzung der 
Richterschaft und der Patientenanwaltschaft habe sich in den letzten Jahren mehr 
in Richtung Kinder– und Jugendpsychiatrie spezifiziert, bei einem ursprünglich sehr 
auf die Erwachsenenpsychiatrie bezogenen Gesetz. Die Beurteilung nach dem Un-
terbringungsgesetz werde verstärkt spezifisch und damit nach strengeren Kriterien 
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für Kinder und Jugendliche angewendet. Bei unter 14–Jährigen bestehe aufgrund 
der gegebenen Aufsichtspflicht grundsätzlich eine Begrenzungsmöglichkeit. Auf-
grund dessen seien die unter 14–Jährigen in der Vergangenheit teilweise nicht dem 
Unterbringungsprozess unterzogen worden. Um nun jedoch die statistischen Daten 
richtig auszuweisen, sei diese Vorgangsweise geändert worden. Nunmehr würden 
Patientinnen und Patienten auch unter 14 bei Bedarf im Sinne des Unterbringungs-
gesetzes untergebracht.

Weiters habe sich die Zahl der versorgungsrelevanten Kinder– und Jugendpsychia-
terinnen und –psychiater durch Abwanderung und Pensionierung dramatisch redu-
ziert. Daher sei die frühzeitige extramurale Versorgung deutlich eingeschränkt.

Maßnahmen zur Verringerung der Unterbringungszahlen könnten u.a. eine verbes-
serte ärztlich–psychiatrische Versorgung im extramuralen Bereich und die Einfüh-
rung von nachgehenden, gut evaluierten (ambulanten) Betreuungsangeboten sein. 
Der Beseitigung der Defizite im extramuralen Bereich sollte durch die geplante Er-
richtung zweier kinder– und jugendpsychiatrischer Ambulatorien an den Standor-
ten Klagenfurt und Villach (jeweils außerhalb der Krankenanstalten) Rechnung ge-
tragen werden.

(4) Laut Stellungnahme der Tirol Kliniken GmbH stehe seit Jänner 2018 ein eigener 
Bereich für die Unterbringung von psychiatrisch erkrankten Kindern und Jugendli-
chen in der Abteilung für Kinder– und Jugendpsychiatrie des LKH Hall zur Verfü-
gung.

Weiter sagte die Tirol Kliniken GmbH die Umsetzung der Empfehlung des RH betref-
fend die stark gestiegene Zahl an Unterbringungsfällen bei Kindern und Jugendli-
chen zu; sie werde gemeinsam mit den Expertinnen und Experten der Abteilung für 
Kinder– und Jugendpsychiatrie sowie des Landes Tirol die Ursachen dieser Entwick-
lung eruieren und gegebenenfalls Maßnahmen setzen.

Entlassung aus der Krankenanstalt

Allgemeines

32 Im Bereich der Psychiatrie kam dem Entlassungsmanagement besondere Bedeu-
tung zu, weil die Patientinnen und Patienten vielfach nach ihrem stationären Auf-
enthalt eine weitere medizinische bzw. therapeutische Betreuung benötigten. We-
sentlich dabei war auch die in Psychiatrien vorgesehene multiprofessionelle 
Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppen (u.a. psychiatrische Fachärztinnen 
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und –ärzte, diplomierte (psychiatrische) Pflege, klinische Psychologie, Psycho–, 
Ergo– und Physiotherapie sowie Sozialarbeit).108

Für die Organisation der Nachbetreuung waren – je nach Krankenanstalt bzw. maß-
geblicher Bedürfnislage der Patientinnen und Patienten – ärztliches oder therapeu-
tisches Personal, Pflege und/oder Sozialarbeit zuständig. Für das Entlassungsma-
nagement im psychiatrischen Bereich gab es keine speziellen bundesweiten 
Vorgaben bzw. Empfehlungen.109

Organisation der Entlassung aus den überprüften Psychiatrien

33.1 (1) In den überprüften Krankenanstalten war die Entlassung aus den psychiatri-
schen Abteilungen bzw. Universitätskliniken wie folgt organisiert:

Tabelle 12: Organisation des Entlassungsmanagements in den überprüften Psychiatrien

Entlassungsmanagement Klinikum Klagenfurt LKH Villach LKH Innsbruck LKH Hall

direkt oder indirekt1 direkt beides direkt

Beginn Aufnahme

Zuständigkeit (Erwachsene)
multiprofessionelles Team, je nach maßgeblicher Bedürfnislage der 

Patientinnen und Patienten, ärztliches Personal, Pflege und/oder 
Sozialarbeit

multiprofessionelles 
Team, v.a. Sozial-

arbeit und Psycho-
therapie

Zuständigkeit (Kinder und 
Jugendliche)

fallführendes ärztli-
ches und psychologi-

sches Personal
–

multiprofessionelles 
Team, v.a. Sozial-

arbeit
–

Zuordnung der Sozialarbeit 
(psychiatrische Abteilung 
oder eigene Organisations-
einheit)

eigene Organisationseinheit („Pool“)
in die beiden Abtei-

lungen integriert

Aufgaben der Sozialarbeit
u.a. Erhebung der sozialen Lebenslage der Patientinnen und Patienten, Existenzsicherung, 

Sicherstellung der häuslichen Versorgung, institutionelle Unterbringung, Abwicklung 
 diverser notwendiger Ämter– und Behördenkontakte

spezielle schriftliche 
 Vorgaben für die Psychiatrie

ja nein nein –2

1 Direktes Entlassungsmanagement erfolgte im Rahmen des Routinebetriebs der Station. Beim indirekten Entlassungsmanagement wur-
den Patientinnen und Patienten mit komplexem poststationären Betreuungsbedarf multiprofessionell von einer eigens dafür eingerich-
teten Organisationseinheit beraten und betreut.

2 durch einen Sozialarbeiter ausgearbeitete Checkliste für Erstgespräche und Standard für den Betreuungsprozess

Quellen: überprüfte Krankenanstalten; RH

108 Siehe dazu auch den ÖSG 2017 (TZ 6), der u.a. das Entlassungsmanagement und die multiprofessionelle 
Zusammenarbeit als (spezifische) Qualitätskriterien festlegt.

109 Allgemeine Vorgaben/Empfehlungen gab es im ÖSG und in der Bundesqualitätsleitlinie zum Aufnahme– 
und Entlassungsmanagement in Österreich (BQLL AUFEM).
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(2) In den überprüften Krankenanstalten begann das Entlassungsmanagement be-
reits im Zuge des Aufnahmeprozesses. So wurden neben den medizinischen Daten 
bspw. auch Patienten– und Zuweiserinformationen bzw. Adressaten eines etwai-
gen Befundberichts, das soziale Umfeld, die Arbeitssituation oder die finanziellen 
Rahmenbedingungen erhoben.

(3) Die poststationäre Nachbetreuung der Patientinnen und Patienten wurde je nach 
Krankenanstalt bzw. Organisationseinheit von unterschiedlichen Gesundheitsberufen 
organisiert. Dabei lag der Schwerpunkt in der Abteilung für Kinder– und Jugendpsy-
chiatrie im Klinikum Klagenfurt bei der Ärzteschaft – in Zusammenarbeit mit den 
Psychologinnen und Psychologen; an der Universitätsklinik für Kinder– und Jugend-
psychiatrie des LKH Innsbruck war dafür vor allem die Sozialarbeit zuständig.

Im Bereich der Erwachsenenpsychiatrie war im LKH Hall für die Organisation des 
Entlassungsmanagements überwiegend die Sozialarbeit zusammen mit den Psy-
chotherapeutinnen und Psychotherapeuten zuständig. In den anderen überprüften 
Krankenanstalten war das Entlassungsmanagement – je nach Notwendigkeit und 
Bedürfnislage der Patientinnen und Patienten – zwischen ärztlichem Personal, 
Pflege und Sozialarbeit aufgeteilt.

(4) Im Klinikum Klagenfurt, im LKH Villach und im LKH Innsbruck waren die Sozial-
arbeiterinnen und Sozialarbeiter zwar meist110 einzelnen Stationen fix zugeordnet, 
aber in eigenen Organisationseinheiten zentral organisiert (Pool). Demgegenüber 
waren diese im LKH Hall Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der beiden Abteilungen 
für Psychiatrie und der Psychotherapie und in das interdisziplinär arbeitende mul-
tiprofessionelle Team der jeweiligen Stationen integriert. Das bedeutete, dass sie 
von Beginn an in den Behandlungsprozess einbezogen waren und an allen Teambe-
sprechungen teilnahmen.

(5) Zu den krankenhausinternen Vorgaben für das Entlassungsmanagement stellte 
der RH Folgendes fest:

 – Für das Klinikum Klagenfurt gab es zur Zeit der Gebarungsüberprüfung allge-
meine Vorgaben bzw. Prozesse für die Entlassung. Zusätzlich bestanden solche 
speziell für die beiden psychiatrischen Abteilungen. Darüber hinaus hatte im 
Klinikum Klagenfurt die Sozialarbeit selbst für ihren Bereich Prozesse und Richt-
linien erstellt.

110 nicht im LKH Villach
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 – Im LKH Villach bestanden für alle Abteilungen zentrale Vorgaben der Kranken-
hausleitung für die in den Entlassungsprozess involvierten Personen (Pflege und 
Sozialarbeit). Für die Abteilung für Psychiatrie gab es keine eigenen schriftlichen 
Festlegungen.

 – Im LKH Innsbruck wurde auf Krankenhaus–Ebene das von der Tirol Kliniken 
GmbH flächendeckend vorgesehene Entlassungsmanagement Pflege Ende 2016 
eingerichtet, das allerdings ebenfalls keine speziellen Abläufe für die Psychiatrie 
vorsah. Es enthielt allgemeine Zuweisungskriterien und setzte die Stationslei-
tungen als Koordinatorinnen bzw. Koordinatoren des Entlassungsmanagements 
ein. Auf Ebene der einzelnen Universitätskliniken bestanden keine speziellen 
Vorgaben für das psychiatrische Entlassungsmanagement.

 – Im LKH Hall war das von der Tirol Kliniken GmbH flächendeckend vorgesehene 
Entlassungsmanagement Pflege noch nicht implementiert. Für eine psychiatri-
sche Station hatte ein Sozialarbeiter den Entlassungsprozess schriftlich darge-
stellt. Grundsätzlich wurde im LKH Hall die Meinung vertreten, dass – im Unter-
schied zum Entlassungsmanagement im somatischen Bereich – sowohl für den 
psychiatrischen Fachbereich insgesamt als auch für jeden Teilbereich (z.B. Akut-
psychiatrie, Gerontopsychiatrie, Suchtmedizin) spezielle Vorgaben bzw. Pro-
zesse und eine entsprechende Dokumentation notwendig wären.

33.2 Der RH hielt fest, dass das Entlassungsmanagement für den psychiatrischen Bereich 
in den überprüften Krankenanstalten grundsätzlich ähnlich organisiert war. In Be-
zug auf Vorgaben bzw. schriftlich abgebildete Prozesse zeigten sich jedoch deutli-
che Unterschiede. So gab es nur im Klinikum Klagenfurt spezielle Vorgaben für das 
Entlassungsmanagement im Bereich der Psychiatrie; im LKH Hall gab es dafür ledig-
lich selbstverfasste Dokumente eines Sozialarbeiters. Im LKH Villach und im 
LKH Innsbruck war der Entlassungsprozess allgemein geregelt.

Vor dem Hintergrund, dass in den psychiatrischen Abteilungen/Universitätskliniken 
ein multiprofessionelles Team zum Einsatz kam, und im Hinblick auf die besonde-
ren Herausforderungen des psychiatrischen Entlassungsmanagements (z.B. Bera-
tung, institutionelle Unterbringung/Vermittlung betreuter Wohnformen, Pflege-
geldabklärung, Sachwalterschaftsanregung) hielt der RH spezielle, auf die 
Anforderungen der Psychiatrien abgestimmte Vorgaben und Prozessdarstellungen 
für zweckmäßig.

Der RH empfahl daher den überprüften Krankenanstaltenträgern bzw. den    LKH Vil   lach, 
Innsbruck und Hall solche Vorgaben und Prozessdarstellungen zu entwickeln, allen 
involvierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen sowie deren 
Einhaltung regelmäßig zu evaluieren.
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33.3 (1) Laut Stellungnahme der KABEG würden die Prozesse im Klinikum Klagenfurt im 
„QM–Tool“ abgebildet. Bei beiden Abteilungen sei der Entlassungs–Prozess mit Be-
schreibung hinterlegt. Diese Prozesse würden regelmäßig von den Abteilungen 
evaluiert und bei Bedarf angepasst. Eine regelmäßige Überprüfung der Prozesse 
finde im Rahmen der Audits statt. Im LKH Villach werde ein entsprechender Prozess 
für die Organisation von Nachbetreuungsplätzen sowie, falls erforderlich, die Orga-
nisation von Vor–Ort–Besichtigungen durch das neu implementierte Entlassungs-
management etabliert.

(2) Laut Stellungnahme der Tirol Kliniken GmbH unterscheide sich der psychiatri-
sche Tätigkeitsbereich der Pflege nicht vom somatischen Tätigkeitsbereich der 
Pflege. Handlungsweisen seien ident und wichen auch in den Verfahrensanweisun-
gen durch psychiatrische Diagnosen nicht ab. An allen Kliniken werde ein einheitli-
ches Entlassungsmanagement gemäß Tirol Kliniken–Prozess umgesetzt (fachüber-
greifender und multiprofessioneller Tirol Kliniken–Prozess). Pflegerelevante 
Themenstellungen zum Entlassungsmanagement Pflege seien mittels Verfahrens-
anweisungen am LKH Innsbruck geregelt. Informationen zu extramuralen Anbieter-
listen seien über das Intranet abrufbar. Der Tirol Kliniken–weit implementierte in-
terdisziplinäre Entlassungsmanagementprozess beinhalte eine Vorgabe zur 
Dokumentation im KIS–Powerchart (Entlassungsmonitor), zutreffend auch für den 
Bereich Psychiatrie.

Die Ausführungen zum LKH Innsbruck würden im Wesentlichen auch für das 
LKH Hall zutreffen. Die unterschiedlichen Vorgehensweisen und Kontakte in Abhän-
gigkeit des psychiatrischen Fachbereichs würden in der Prozessumsetzung von den 
beteiligten Berufsgruppen berücksichtigt. Die Sozialarbeit sei je nach psychiatri-
schem Fachbereich gut informiert und kompetent im Nahtstellenmanagement zur 
Weitervermittlung in die entsprechenden extramuralen Strukturen. Der Tirol Klini-
ken–Prozess sei bereits verschriftlicht; die Prozessumsetzung am LKH Hall durch 
Verfahrensanweisungen sei nur teilweise verschriftlicht; das werde nachgeholt 
werden. Insgesamt liege im Hinblick auf das Entlassungsmanagement bereits sehr 
viel vor; mögliche Verbesserungen würden laufend überprüft.

Weiters führte die Tirol Kliniken GmbH aus, dass die Prozesse, Zuständigkeiten und 
Abläufe zum Entlassungsmanagement für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über 
das Intranet abrufbar seien. Zudem finde im Bereich Pflege seit 2016 jährlich eine 
Schwerpunktfortbildung zum Thema Entlassungsmanagement Pflege statt. An allen 
regionalisierten und spezialisierten Stationen des LKH Hall seien Sozialarbeiterin-
nen und Sozialarbeiter tätig, die durch stetige Kommunikation einen vollen Über-
blick über die mögliche außerstationäre Betreuung hätten.

III-14 der Beilagen XXVII. GP - Bericht - Hauptdokument 91 von 120

www.parlament.gv.at (Neuverteilung von III-209 der Beilagen XXVI.GP gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



Bericht des Rechnungshofes

 90

Psychiatrische Versorgung in Krankenanstalten in Kärnten und Tirol 

33.4 Der RH hielt gegenüber der Tirol Kliniken GmbH fest, dass er auf die Einrichtung des 
flächendeckend vorgesehenen Entlassungsmanagements Pflege im LKH Innsbruck 
auf Krankenhaus–Ebene Ende 2016 hingewiesen hatte. Seine Feststellungen und 
Empfehlungen waren jedoch auf spezielle Vorgaben und Festlegungen für das psy-
chiatrische Entlassungsmanagement gerichtet. Dies vor dem Hintergrund, dass in 
den psychiatrischen Abteilungen/Universitätskliniken ein multiprofessionelles 
Team zum Einsatz kam, und im Hinblick auf die besonderen Herausforderungen des 
psychiatrischen Entlassungsmanagements. Auch im LKH Hall wurde die Meinung 
vertreten, dass – im Unterschied zum Entlassungsmanagement im somatischen Be-
reich – sowohl für den psychiatrischen Fachbereich insgesamt als auch für jeden 
Teilbereich (z.B. Akutpsychiatrie, Gerontopsychiatrie, Suchtmedizin) u.a. spezielle 
Vorgaben bzw. Prozesse notwendig seien.

Zusammenarbeit mit anderen Versorgungsbereichen für psychisch Kranke

34.1 (1) Eine wesentliche Aufgabe des psychiatrischen Entlassungsmanagements war, 
geeignete Nachbetreuungsmöglichkeiten (z.B. betreutes Wohnen, Rehabilitations-
einrichtung, gerontopsychiatrisches Pflegeheim etc.) für die Patientinnen und Pati-
enten zu finden. Diese Aufgabe kam u.a. der Sozialarbeit111 als Teil des multiprofes-
sionellen Teams zu, die vom ärztlichen bzw. pflegerischen Personal oder von den 
Patientinnen und Patienten bzw. deren Angehörigen dazu beauftragt wurde.112

Ziel war es, durch Patientengespräche und Umfeldrecherchen sowie laufende Ab-
stimmungsgespräche im multiprofessionellen Team eine dem Krankheitsbild ent-
sprechende, optimale Nachbetreuung sicherzustellen.

(2) Alle überprüften psychiatrischen Abteilungen/Universitätskliniken standen in Aus-
tausch mit den Einrichtungen außerhalb der Krankenanstalten. So gab es in der Er-
wachsenenpsychiatrie im Klinikum Klagenfurt wöchentlich, im LKH Villach monatlich 
und in der Universitätsklinik für Psychiatrie II des LKH Innsbruck dreimonatlich insti-
tutionalisierte Vernetzungstreffen; auch in der Kinder– und Jugendpsychiatrie fanden 
sowohl in Kärnten als auch in Tirol institutionalisierte Vernetzungsgespräche statt. 
Ziel war, eine durchgängige Versorgungskette für die Patientinnen und Patienten so-
wie einen allgemeinen Informationsaustausch sicherzustellen.

111 im Klinikum Klagenfurt in der Abteilung für Kinder– und Jugendpsychiatrie waren die Ärztinnen bzw. Ärzte 
und Psychologinnen bzw. Psychologen dafür zuständig

112 Siehe dazu auch den ÖSG 2017 (TZ 6), der u.a. die interdisziplinäre Zusammenarbeit als spezifisches Quali-
tätskriterium festlegt.
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An der Universitätsklinik für Psychiatrie I des LKH Innsbruck und den beiden psych-
iatrischen Abteilungen des LKH Hall fanden keine institutionalisierten Vernetzungs-
treffen mit den Einrichtungen außerhalb der Krankenanstalten statt; das LKH Hall 
verwies diesbezüglich auf Fortbildungen und Kongresse.

Nach Angaben der überprüften Krankenanstalten fanden grundsätzlich auch Be-
sichtigungen von Nachbetreuungseinrichtungen statt. Im LKH Villach waren diese 
aufgrund mangelnder personeller Ressourcen im Bereich der Sozialarbeit jedoch 
nicht möglich; im Vergleich zu den anderen überprüften Krankenanstalten verfügte 
das LKH Villach mit 0,7 VZÄ für 1.870 stationäre Fälle über eine relativ geringe sozi-
alarbeiterische Personalausstattung.

34.2 Der RH erachtete gerade in der psychiatrischen Versorgung und zur Sicherstellung 
einer integrierten Versorgungskette einen regelmäßigen, institutionalisierten Infor-
mationsaustausch zwischen den verschiedenen Versorgungsbereichen innerhalb 
und außerhalb der Krankenanstalten für wesentlich.

Er empfahl daher dem LKH Innsbruck und dem LKH Hall, einen regelmäßigen Infor-
mationsaustausch mit anderen Versorgungsbereichen für psychisch Kranke zu ins-
titutionalisieren. Dem LKH Villach empfahl der RH, durch Vorortbesichtigungen 
eine umfassende sowie aktuelle Beratung der psychiatrischen Patientinnen und 
Patienten sicherzustellen.

34.3 (1) Laut Stellungnahme der KABEG stünden im LKH Villach für Vorortbesichtigun-
gen nur eingeschränkt Ressourcen zur Verfügung. Nach Möglichkeit werde den 
Empfehlungen entsprochen werden.

(2) Laut Stellungnahme der Tirol Kliniken GmbH fänden am LKH Innsbruck zum Ent-
lassungsmanagement Pflege seit vier Jahren allgemeine Vernetzungstreffen mit ext-
ramuralen Anbietern statt (kein ausschließlicher Fokus auf die Psychiatrie). Basierend 
u.a. auf dieser Vernetzung hätten im Jahr 2017 Pflegepersonen der Psychiatrie am 
LKH Innsbruck relevante extramurale Einrichtungen besucht. Eine Intensivierung bzw. 
Institutionalisierung des Informationsaustauschs mit Versorgungsbereichen für psy-
chisch Kranke werde für das direkte und indirekte Entlassungsmanagement Pflege 
jedoch weiter forciert. Das LKH Hall werde an einer praktikablen Struktur zum regel-
mäßigen Austausch von Informationen im Sinne der Versorgung psychiatrisch kran-
ker Patientinnen und Patienten weiterarbeiten.
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35.1 (1) Die Organisation der psychiatrischen Nachbetreuung durch die überprüften 
Krankenanstalten stellte sich im Einzelfall konkret wie folgt dar:

 – Die individuellen Nachbetreuungsmöglichkeiten wurden in den ein– bis mehr-
mals wöchentlich stattfindenden Stations– bzw. Teambesprechungen des multi-
professionellen Teams erörtert; danach erfolgte eine Abstimmung mit den Pati-
entinnen und Patienten und/oder deren Angehörigen. Darüber hinaus gab es in 
manchen Bereichen, wie etwa in der Kinder– und Jugendpsychiatrie, soge-
nannte Helferkonferenzen, an denen neben dem multiprofessionellen Team ins-
besondere auch die Patientin bzw. der Patient und deren Obsorgeberechtigten 
sowie bspw. Vertreterinnen und Vertreter der Schule teilnahmen.

 – Der RH ließ sich zu von ihm beispielhaft ausgewählten Patientenfällen jene Un-
terlagen vorlegen, die das Entlassungsmanagement dokumentieren. Daraus war 
die Entscheidungsfindung bzw. der Entscheidungsprozess im multiprofessionel-
len Team hinsichtlich der schließlich gewählten Nachbetreuung nur teilweise 
nachvollziehbar.

 – Für die Organisation der konkreten Nachbetreuung war die Vorgangsweise nicht 
(schriftlich) geregelt. Weiters bestanden nur teilweise umfassende – bspw. in 
einer Datenbank abrufbare – Informationen über das konkrete Versorgungsan-
gebot außerhalb der Krankenanstalt; eine (automationsunterstützte) Übersicht 
über freie Plätze im außerstationären Bereich gab es in den überprüften Kran-
kenanstalten nicht. Auf die teilweise in den Sozialabteilungen der Länder ver-
fügbaren automationsunterstützten Daten konnten die Krankenanstalten nicht 
zugreifen.113 Daher war für jeden Fall eine (telefonische) Recherche notwendig.

(2) Zwischen den überprüften Krankenanstalten und den außerstationären Versor-
gungsbereichen bestanden teilweise personelle Verflechtungen. So waren sowohl 
in Kärnten als auch in Tirol bspw. Ärztinnen und Ärzte der überprüften Abteilungen 
(auch) in leitenden Funktionen von psychosozialen Einrichtungen tätig. Sofern Ne-
benbeschäftigungen aus allgemein zugänglichen Quellen ersichtlich waren, stellte 
der RH fest, dass teilweise die sowohl gesetzlich als auch durch unternehmensin-
terne Weisung gebotenen Nebenbeschäftigungsmeldungen114 fehlten bzw. unvoll-
ständig oder nicht aktuell waren, wodurch der Dienstgeber die Zulässigkeit der Ne-
benbeschäftigungen nicht überprüfen und gegebenenfalls auch nicht untersagen 
oder mit Auflagen genehmigen konnte.

113 In Kärnten gab es teilweise Daten zum stationären extramuralen Bereich, Tirol verfügte über eine automa-
tionsunterstützte Dokumentation für den stationären extramuralen Bereich (z.B. betreutes Wohnen). Für 
den ambulanten extramuralen Bereich war eine solche angedacht. Eine Vernetzung mit den Krankenanstal-
ten bestand nicht; diesbezüglich wurden datenschutzrechtliche Gründe angeführt.

114 Dies betraf nicht nur Tätigkeiten in psychosozialen Einrichtungen, sondern auch das Betreiben von Ordina-
tionen.
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(3) Das Land Kärnten plante im Rahmen der Neuorganisation des außerstationären 
Bereichs für psychisch kranke Menschen die Etablierung eines Case–Managements 
in den zu errichtenden Ambulatorien, das u.a. gemeinsam mit dem Entlassungsma-
nagement der Krankenanstalt für psychiatrische Patientinnen und Patienten deren 
poststationäre Betreuung individuell planen und diese begleiten sollte. Das Land 
Tirol sah ein Case–Management im Zusammenhang mit der geplanten Übergangs-
station für schwer psychisch kranke Menschen vor, das mit einer unabhängigen 
Leitung anhand klar definierter Kriterien eine integrierte Versorgungskette (Psych-
iatrie – Übergangsstation – Langzeitbetreuung) sicherstellen sollte.

35.2 Der RH wies kritisch darauf hin, dass in den überprüften Abteilungen bzw. Univer-
sitätskliniken für die Organisation der psychiatrischen Nachbetreuung keine Vorga-
ben bestanden und konkret nachvollziehbare Informationen über die Betreuungs-
plätze nur teilweise vorhanden waren. Weiters hielt er fest, dass in den überprüften 
Krankenanstalten keine (automationsunterstützte) transparente Dokumentation 
über freie Plätze in den Versorgungsbereichen außerhalb der Krankenanstalten be-
stand. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Nachbetreuung u.a. durch eine 
Vielzahl privater Anbieter geleistet wurde und die Finanzierung oft von der Zahl der 
betreuten Personen abhing.

Der RH verkannte nicht die Zweckmäßigkeit einer guten Vernetzung zwischen den 
Versorgungsbereichen zur Schaffung einer integrierten Versorgungskette für psy-
chisch kranke Menschen. Im Hinblick auf potenzielle Interessenkonflikte hielt er 
aber fest, dass in den überprüften Krankenanstalten teilweise personelle Verflech-
tungen mit anderen Versorgungsbereichen bestanden, wobei zum Teil eine Mel-
dung und die Genehmigung der diesbezüglichen Nebenbeschäftigungen durch den 
Dienstgeber fehlten.

Der RH empfahl den überprüften Krankenanstalten bzw. deren Trägern,

 – klare Vorgaben bzw. Prozesse für die Organisation von Nachbetreuungsplätzen 
zu entwickeln, um eine integrierte Versorgungskette für die Patientinnen und 
Patienten zu gewährleisten,

 – gemeinsam mit den Ländern Möglichkeiten für einen vollständigen transpa-
renten (automationsunterstützten) Überblick über das psychiatrische bzw. 
psychosoziale Angebot bzw. freie Plätze außerhalb der Krankenanstalt zu prü-
fen und

 – auf eine vollständige Meldung der Nebenbeschäftigungen der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter hinzuwirken, um Unvereinbarkeiten zu vermeiden und 
die Zulässigkeit der Nebenbeschäftigungen sicherzustellen.
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35.3 (1) Laut Stellungnahme der KABEG werde allen Hinweisen auf nicht, unvollständig 
oder unzutreffend gemeldete Nebenbeschäftigungen nachgegangen, um Maßnah-
men zur Verbesserung der Vollständigkeit und Aktualität der Meldung von Neben-
beschäftigungen zu setzen.

Bei der Erwachsenenpsychiatrie und bei der Kinder– und Jugendpsychiatrie wür-
den im Klinikum Klagenfurt bereits Vernetzungs– und Schnittstellengespräche auch 
zur Organisation von Nachbetreuungsplätzen und zur Sicherstellung der Integration 
der Versorgungskette – angepasst an die jeweilige Bedürfnislage der Patientinnen 
und Patienten – durchgeführt. Im LKH Villach werde ein entsprechender Prozess 
etabliert. Ein digitalisiertes Netzwerk, das sämtliche Versorgungsplätze intramural 
und extramural beinhaltet, wäre wünschenswert, jedoch sei es keinesfalls Aufgabe 
der Landeskrankenanstalten, ein derartiges System zu erstellen bzw. zu betreiben.

(2) Laut Stellungnahme der Tirol Kliniken GmbH seien an allen regionalisierten und 
spezialisierten Stationen des LKH Hall Sozialarbeiterinnen tätig, die durch stetige 
Kommunikation einen vollen Überblick über die mögliche außerstationäre Betreu-
ung hätten.

Weiters wies die Tirol Kliniken GmbH darauf hin, dass sich viele der angesproche-
nen extramuralen Strukturen aus Bedarfsgründen aus den stationären Strukturen 
entwickelt hätten. Die Meldung von Nebenbeschäftigungen werde regelmäßig ak-
tualisiert. So sei bspw. am LKH Hall im August 2017 das Personal aufgefordert wor-
den, eventuelle Nebenbeschäftigungen zu melden. Grundsätzlich seien diese Tätig-
keiten Teil des wichtigen Nahtstellenmanagements.

35.4 (1) Der RH nahm die von der KABEG erläuterten Maßnahmen betreffend Nebenbe-
schäftigungen positiv zur Kenntnis. Er stellte weiters klar, dass seine Empfehlungen 
auch auf die Entwicklung von schriftlichen Vorgaben bzw. Prozessen für die Organi-
sation von Nachbetreuungsplätzen gerichtet waren, um für alle Beteiligten eine 
einheitliche Vorgangsweise zu gewährleisten und eine Evaluierung der Einhaltung 
der schriftlichen Vorgaben bzw. der Zweckmäßigkeit zu erleichtern.

(2) Gegenüber der Tirol Kliniken GmbH hielt der RH betreffend das LKH Hall fest, 
dass schriftliche Informationen über mögliche außerstationäre Betreuungsplätze 
zweckmäßig waren, um eine einheitliche Vorgangsweise und einen umfassenden 
Informationsstand – unabhängig vom jeweiligen Einzelwissen – zu gewährleisten. 
Die von der Tirol Kliniken GmbH erläuterten Maßnahmen betreffend Nebenbe-
schäftigungen nahm der RH positiv zur Kenntnis. Er hielt fest, dass er auf die Zweck-
mäßigkeit einer guten Vernetzung zwischen den Versorgungsbereichen zur Schaf-
fung einer integrierten Versorgungkette für psychisch kranke Menschen 
hingewiesen hatte.
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Bauliche und personelle Rahmenbedingungen – Einzelfeststellungen

Bauliche Situation der Psychiatrie im Klinikum Klagenfurt

36.1 (1) Die Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie im Klinikum Klagenfurt um-
fasste im überprüften Zeitraum neun bettenführende Stationen, teilstationäre Be-
reiche (Tagesklinik, Nachtklinik), Ambulanzbereiche und mehrere den Stationen 
nicht gesondert zugeordnete Behandlungsräume. Die Räumlichkeiten waren auf 
drei Gebäude verteilt, und zwar auf das Hauptgebäude des Zentrums für Seelische 
Gesundheit/Gebäude 211 (Hauptgebäude), das Gebäude 213 und das Ge-
bäude 331.

(2) Im um das Jahr 1900 errichteten und zuletzt in den 1970er–Jahren generalsa-
nierten Hauptgebäude befand sich u.a. die Aufnahmestation–Krisenintervention.

Von der Aufnahmestation im Hauptgebäude zur Akutstation Männer im Ge-
bäude 213 war ein Fußweg von rd. 90 Metern im Freien zurückzulegen, der Fuß-
weg (im Freien) zur Akutstation Frauen betrug rd. 190 Meter. Diese Wegstrecken 
mussten im überprüften Zeitraum auch mit (gemäß dem Unterbringungsgesetz) 
zwangsweise untergebrachten Patientinnen und Patienten zurückgelegt werden.

Das Gebäude 331 war rd. 490 Meter (Fußweg) von der Aufnahmestation im Haupt-
gebäude entfernt. Darin befanden sich u.a. die Tagesklinik und die aus zwei Zim-
mern mit je zwei Betten bestehende Therapiewohnung.

Die räumliche Trennung der einzelnen Objekte machte gesonderte ärztliche und 
pflegerische Dienste erforderlich bzw. waren ärztliche Nachtdienste nicht durchge-
hend gewährleistet (in Gebäude 331115). Die Berufsgruppen mit unmittelbarem Pa-
tientenbezug hatten die dargestellten Wegstrecken zurückzulegen, um an Abtei-
lungsbesprechungen teilzunehmen. Überdies war die Zusammenziehung des 
verfügbaren Personals in Krisensituationen nur mit zeitlicher Verzögerung möglich.

(3) Auf Basis einer 2015 fertiggestellten Variantenstudie (Neubau der Abteilung für 
Psychiatrie und Psychotherapie oder Sanierung mit Zubau) entschied sich die 
 KABEG für die Errichtung eines Neubaus, dem der Aufsichtsrat der KABEG im 
Mai 2016 zustimmte.116 Dieses Projekt „Neubau APP“ sah eine Zusammenfassung 
sämtlicher vorgesehener Stationen in dem neu zu errichtenden Gebäude und eine 

115 Ein diensthabender Assistenzarzt suchte am Abend die Patientinnen und Patienten in der Therapiewohnung 
auf. Die organisatorische Betreuung der Therapiewohnung übernahm eine Diplom–Gesundheits– und Kran-
kenschwester.

116 Investitionsvorhaben „Neubau APP“ im Klinikum Klagenfurt mit Gesamtausgaben in Höhe von 
rd. 34 Mio. EUR
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Reduktion der Bettenanzahl von derzeit 186 auf 148 Betten und Behandlungsplätze 
vor.

Die Projektunterlagen begründeten die Reduktion der Bettenanzahl damit, dass 
das LKH Villach gemäß dem RSG Kärnten 2020 – nach Fertigstellung des dort ge-
planten Neubaus mit zusätzlichen Betten (TZ 37) – die Vollversorgung der Region 
Kärnten West übernehmen sollte. Die Fertigstellung der Abteilung für Psychiatrie 
und Psychotherapie neu und die Besiedlung der neuen Räumlichkeiten war nach 
dem Planungsstand zur Zeit der Gebarungsüberprüfung für das Jahr 2021 vorgese-
hen.

36.2 Der RH erachtete die räumliche Aufteilung der Abteilung für Psychiatrie und Psy-
chotherapie im Klinikum Klagenfurt auf mehrere räumlich getrennte Objekte als 
unzweckmäßig. Er anerkannte daher die im Projekt „Neubau APP“ vorgesehene 
Zusammenlegung in einem Gebäude, weil diese Synergien hinsichtlich des Perso-
naleinsatzes ermöglichen, die Überstellung von Patientinnen und Patienten (insbe-
sondere von zwangsweise untergebrachten Personen gemäß dem Unterbringungs-
gesetz) zwischen den Gebäuden entbehrlich machen und die Zusammenziehung 
des verfügbaren Personals in Krisensituationen erleichtern würde.

Die im Projekt „Neubau APP“ vorgesehene Bettenreduktion von 186 auf 148 Bet-
ten bzw. Behandlungsplätze setzte jedoch voraus, dass das LKH Villach die im 
RSG Kärnten 2020 vorgesehene psychiatrische Vollversorgung der Versorgungsre-
gion Kärnten West gewährleisten konnte; der RH verwies auf seine diesbezügliche 
Empfehlung in TZ 37.

Bauliche Situation der Psychiatrie am LKH Villach

37.1 (1) Die KABEG erhielt im Jänner 2010 die sanitätsbehördliche Bewilligung der Kärnt-
ner Landesregierung zur Errichtung einer Abteilung für Psychiatrie mit 49 Betten im 
bestehenden, sanitätsbehördlich bewilligten Gebäude 11 des LKH Villach. Die Be-
willigung wurde u.a. mit der Auflage erteilt, binnen vier Jahren (bis Dezember 2013) 
eine räumliche Adaptierung der Station D auf den heute gültigen Krankenhausstan-
dard durchzuführen oder bis zu diesem Zeitpunkt ein neues Gebäude zu errichten. 
Mit Bescheid vom Jänner 2015 hob die Kärntner Landesregierung die Auflage unter 
der Bedingung auf, dass bis Jänner 2020 ein Neubau oder eine alternative Lösung 
für die Psychiatrie am LKH Villach erfolgt.

Die im März 2010 neu gegründete Abteilung für Psychiatrie im LKH Villach bestand 
aus zwei in unterschiedlichen Stockwerken eines Gebäudes untergebrachten Stati-
onen (Station D mit Drei– und Fünfbettzimmern ohne eigene Sanitärbereiche, Sta-
tion E mit Zwei– und Vierbettzimmern) und einem mit der Abteilung für Neurologie 
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gemeinsam genutzten Ambulanzbereich, der nicht direkt an die stationären Berei-
che angrenzte. Im Ambulanzbereich verfügte die psychiatrische Ambulanz nur über 
zwei Räume zur ausschließlichen Nutzung.

Die Abteilung bot – wie bereits ausgeführt – keine ausreichende Möglichkeit zur 
zwangsweisen Unterbringung von Personen gemäß dem Unterbringungsgesetz. 
Weiters sah der RSG Kärnten 2020 bzw. der Kärntner Landes–Krankenanstaltenplan 
für die Abteilung für Psychiatrie 96 Betten117 (davon zwölf Betten teilstationär) vor, 
während 2016 tatsächlich 53 Betten (einschließlich Psychosomatikbetten) aufge-
stellt waren (TZ 11).

(2) Seit 2005 plante die KABEG die Errichtung eines Neubaus auf dem Gelände des 
LKH Villach, der u.a. wesentliche Teile der zu erweiternden Abteilung für Psychiat-
rie umfassen sollte. Dadurch sollte das LKH Villach die psychiatrische Vollversor-
gung der Region Kärnten West sicherstellen können.

Das Projekt „Neubau West“ (Projektstart 2005), das u.a. die Errichtung von 56 psy-
chiatrischen Betten in einem Neubau vorsah (weitere 24 Betten sollten im Altbe-
stand verbleiben), wurde im Juni 2009 abgebrochen.

Das Projekt „Neustrukturierung Baustufe I“ im LKH Villach (Projektstart März 2010) 
führte das abgebrochene Projekt „Neubau West“ mit dem ebenfalls abgebroche-
nen Projekt „Generalsanierung Baustufe I“ zusammen. Es sah u.a. vor, wesentliche 
Teile der zu erweiternden Abteilung für Psychiatrie neu zu errichten. Nach Umpla-
nungen und einer Großvorhabensprüfung durch den Kärntner Landesrechnungshof 
genehmigten der Vorstand und der Aufsichtsrat der KABEG die Realisierung dieses 
Projekts im März 2014.118

Der im Juni 2015 beschlossene RSG Kärnten 2020 erforderte neuerliche Umplanun-
gen im Projekt „Neustrukturierung Baustufe I“. Unter anderem war eine Erhöhung 
der Bettenanzahl in der Psychiatrie um 16 Betten erforderlich. Gemäß dem zur Zeit 
der Gebarungsüberprüfung gültigen Zeitplan sollte die Inbetriebnahme der neu zu 
errichtenden Räumlichkeiten für die Abteilung für Psychiatrie 2021 erfolgen.

Mit der Inbetriebnahme des Neubaus soll die Abteilung für Psychiatrie insgesamt 
96 Betten (Neubau inklusive Bestand) umfassen (davon zwölf Betten teilstationär). 
Davon sollen sich nach dem Planungsstand zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 

117 einschließlich zwölf Betten Psychosomatik–Erwachsene

118 Der Aufsichtsrat stimmte der Realisierung des Investitionsvorhabens „Neustrukturierung Baustufe 1 – 
LKH Villach“ mit Investitionsausgaben in Höhe von rd. 55 Mio. EUR exklusive Valorisierung mit Preisbasis 
Dezember 2012 (+/-10 % Kostengenauigkeit) im März 2014 zu.
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70 Betten im Neubau befinden und 26 Betten räumlich getrennt im Altbestand ver-
bleiben.

(3) Die KABEG prüfte zwar im Zeitraum 2015/2016 drei Varianten für die Einrich-
tung einer provisorischen geschlossenen Station (für Unterbringungen gemäß dem 
Unterbringungsgesetz), die bis zur Inbetriebnahme des Neubaus genutzt werden 
sollte, entschied jedoch, kein Provisorium zu errichten; u.a. wegen der in Relation 
zur Nutzungsdauer als zu hoch beurteilten Kosten und im Hinblick darauf, dass die 
provisorische Unterbringungsstation die während des Bauvorhabens „Neustruktu-
rierung Baustufe I“ verfügbaren Ersatzflächen im Altbestand reduziert hätte.

37.2 Der RH beurteilte kritisch, dass die Abteilung für Psychiatrie seit Jahren die im 
RSG Kärnten vorgesehene Vollversorgung der Versorgungsregion Kärnten West 
nicht gewährleisten konnte, weil keine ausreichende Möglichkeit für Unterbringun-
gen gemäß dem Unterbringungsgesetz bestand und die Anzahl der verfügbaren 
Betten zu gering war. Der RH verwies in diesem Zusammenhang auch kritisch dar-
auf, dass

 – im Bereich der Station D der gültige Krankenhausstandard, wie aus der sanitäts-
behördlichen Bewilligung ersichtlich, nicht gewährleistet war,

 – die Aufteilung der Stationen und des Ambulanzbereichs auf unterschiedliche 
Stockwerke unzweckmäßig war,

 – der Abteilung für Psychiatrie kein eigener, von der Abteilung für Neurologie ge-
trennter, ausreichend großer Ambulanzbereich zur Verfügung stand und

 – die Patientinnen und Patienten teilweise in Fünfbettzimmern ohne eigenen Sa-
nitärbereich betreut werden mussten.

Der RH kritisierte, dass die KABEG bisher keine entsprechenden baulichen Maßnah-
men setzte, obwohl sie bereits seit 2005 Projekte für einen Neubau entwickelte, 
der u.a. wesentliche Teile der zu erweiternden Abteilung für Psychiatrie umfassen 
und die psychiatrische Vollversorgung für die Region Kärnten West sicherstellen 
sollte.

Der RH erachtete es für unzweckmäßig, dass gemäß den zur Zeit der Gebarungs-
überprüfung gültigen Planungen nach Fertigstellung des Neubaus eine Station der 
Abteilung für Psychiatrie des LKH Villach mit 26 Betten von den übrigen Stationen 
räumlich getrennt im Altbau verbleiben sollte.
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Der RH empfahl der KABEG, durch geeignete und zeitnahe Maßnahmen sicherzu-
stellen, dass das LKH Villach die im RSG Kärnten 2020 vorgesehene psychiatrische 
Vollversorgung der Versorgungsregion Kärnten West und eine hohe Behandlungs-
qualität gewährleisten kann. Dabei wäre nach Möglichkeit die Abteilung für Psych-
iatrie des LKH Villach in einem Gebäude räumlich zusammenzuführen, um bspw. 
Ineffizienzen (etwa beim Personaleinsatz) zu vermeiden.

37.3 Laut Stellungnahme der KABEG habe die Planung einer Erweiterung und eines Neu-
baus der Psychiatrischen Abteilung von Beginn an das Konzept einer räumlich klar 
getrennten Stationseinheit mit psychosomatischem und psychotherapeutischem 
Schwerpunkt umfasst. Diese Station solle zukünftig zwar nicht innerhalb des Neu-
baus, jedoch in dessen räumlicher Nachbarschaft angesiedelt werden.

37.4 Der RH hielt gegenüber der KABEG fest, dass aus ihren Ausführungen die konkreten 
Gründe für die räumliche Trennung innerhalb der neu zu errichtenden Abteilung 
für Psychiatrie am LKH Villach für den RH nicht nachvollziehbar waren. Der RH ver-
blieb daher bei seiner Empfehlung, nach Möglichkeit die Abteilung für Psychiatrie 
des LKH Villach in einem Gebäude räumlich zusammenzuführen.

Ärztinnen und Ärzte für die Kinder– und Jugendpsychiatrie im LKH Hall

38.1 (1) Die Universitätsklinik für Kinder– und Jugendpsychiatrie im LKH Innsbruck war 
zur Zeit der Gebarungsüberprüfung mit 22 Betten und einer Ambulanz am Areal 
des LKH Innsbruck untergebracht. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse an die-
sem Standort war dort eine Erweiterung der Klinik samt der im Tiroler Krankenan-
staltenplan vorgesehenen Bettenaufstockung nicht möglich.

(2) Daher entschied die Tirol Kliniken GmbH – in Abstimmung mit der Medizini-
schen Universität Innsbruck – im Jahr 2010, die Abteilung für Kinder– und Jugend-
psychiatrie in Hall neu zu bauen. Nach jahrelangen Verhandlungen beschloss das 
Land Tirol im November 2014 – abgestimmt mit der Medizinischen Universität 
Innsbruck –, auf dem Areal des LKH Hall einen aus Landesmitteln finanzierten Neu-
bau zu errichten, der Ende 2017 in Betrieb gehen sollte.

Darin waren eine Abteilung für Kinder– und Jugendpsychiatrie mit 31 Betten sowie 
zwölf Betten im Rahmen eines Departments für den Bereich der Psychosomatik für 
Kinder und Jugendliche vorgesehen. Nach vollständiger Inbetriebnahme der neuen 
Abteilung (= Landesprimariat) am LKH Hall sollten im LKH Innsbruck eine dislozierte 
Tagesklinik für Kinder– und Jugendpsychiatrie mit fünf Behandlungsplätzen sowie 
ein Liaison– und Konsiliardienst eingerichtet werden; der dortige stationäre Be-
reich sollte zur Gänze entfallen.
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(3) Obwohl der Neubau im LKH Hall unmittelbare Auswirkungen auf den Fortbe-
stand der Universitätsklinik für Kinder– und Jugendpsychiatrie am LKH Innsbruck 
im derzeitigen Umfang bzw. auf das dort beschäftigte fachärztliche Personal der 
Medizinischen Universität Innsbruck (in dienstrechtlicher und ausbildungstechni-
scher Sicht) hatte, fehlten diesbezügliche nachvollziehbare Festlegungen.

Zwar überlegten die Tirol Kliniken GmbH und die Medizinische Universität Innsbruck 
2016, einen Kooperationsvertrag betreffend die Zusammenarbeit der beiden Einrich-
tungen (Universitätsklinik für Kinder– und Jugendpsychiatrie und Abteilung für Kin-
der– und Jugendpsychiatrie, –psychotherapie und –psychosomatik) abzuschließen, 
um einen flexiblen Personaleinsatz zu ermöglichen und weiterhin Lehre und For-
schung betreiben zu können. Dieser Kooperationsvertrag, mit dem der klinische Be-
reich der Medizinischen Universität Innsbruck auf das Landesprimariat im LKH Hall 
ausgeweitet werden sollte, konnte aber aufgrund krankenanstalten–, universitäts– 
und dienstrechtlicher Bedenken bis August 2017 nicht umgesetzt werden.

(4) Um das für den Betrieb im LKH Hall notwendige Personal119 der Medizinischen 
Universität Innsbruck im neuen Landesprimariat im LKH Hall einsetzen und damit 
auch die weitere Ausbildung sicherstellen zu können, einigten sich schließlich die 
Tirol Kliniken GmbH und die Medizinische Universität Innsbruck im Sommer 2017 
darauf, diesem Personal120 die Übernahme in das Landesdienstverhältnis anzubie-
ten.

Es war geplant, dem übernommenen Personal dienstvertraglich die Möglichkeit 
einzuräumen, 30 % seiner Arbeitszeit für Forschung und Lehre zu verwenden, zu-
sätzlich sollte – um keine ad personam–Lösungen zu schaffen – durch eine Koope-
rationsvereinbarung abgesichert werden, dass jedenfalls eine bestimmte Anzahl 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an der Abteilung einen Teil ihrer Arbeitszeit 
der wissenschaftlichen Arbeit widmen kann.

Diese Vereinbarung, die auf dem Universitätsgesetz 2002121 basieren und den ur-
sprünglichen Kooperationsvertrag aus dem Jahr 2016 ersetzen sollte, befand sich 
Mitte August 2017 erst im Entwurfsstadium. Auch war – rund drei Monate vor der 

119 insgesamt 3,5 VZÄ ärztliches Personal (Fachärztinnen und –ärzte, Turnusärztinnen und –ärzte in Facharzt-
ausbildung) sowie drei VZÄ Psychologinnen und Psychologen

120 Die Leiterin der Abteilung war davon nicht betroffen. Sie sollte einerseits als Universitätsprofessorin an der 
Medizinischen Universität Innsbruck (teil)beschäftigt sein, andererseits als Primaria ein (Teilzeit)Landes-
dienstverhältnis innehaben.

121 § 29 Abs. 9 Universitätsgesetz 2002; diese Bestimmung sah u.a. vor, dass sich die Medizinische Universität 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben auch der Bediensteten des Rechtsträgers der Krankenanstalt bedienen konnte. 
Diesbezüglich war nach Zustimmung der Bundesministerin oder des Bundesministers durch die Medizini-
sche Universität, unter Bedachtnahme auf die Leistungsvereinbarungen gemäß § 13 mit dem Rechtsträger 
der Krankenanstalt eine Vereinbarung mit bestimmten Inhalten (z.B. Ausmaß von Forschung und Lehre, 
Kostenersatz, Weisungsrecht der Rektorin bzw. des Rektors) zu treffen.
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geplanten Eröffnung der neuen Abteilung im LKH Hall – noch nicht klar, ob das be-
troffene Personal der Medizinischen Universität Innsbruck der Übernahme in den 
Landesdienst zustimmen würde bzw. welche Konsequenzen eine Nicht–Zustim-
mung hätte (z.B. Rekrutierung von ärztlichem Personal, um alle Betten zeitgerecht 
in Betrieb nehmen zu können; Einsetzbarkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
an der um den stationären Bereich reduzierten Universitätsklinik für Kinder– und 
Jugendpsychiatrie im LKH Innsbruck).

38.2 Der RH hielt kritisch fest, dass trotz jahrelanger Verhandlungen über den Neubau 
der Kinder– und Jugendpsychiatrie im LKH Hall nicht zeitgerecht verbindliche Fest-
legungen über den Fortbestand der universitären Struktur in vollem Umfang und 
über die Art der Kooperation zwischen der Tirol Kliniken GmbH und der Medizini-
schen Universität Innsbruck getroffen wurden und schließlich eine Kompromisslö-
sung notwendig erschien.

Bis August 2017 blieb damit insbesondere die Frage des unbedingt erforderlichen 
flexiblen Einsatzes des Personals der beiden Einrichtungen an den Standorten 
LKH Innsbruck und LKH Hall ungeklärt. Dies, obwohl geplant war, die neue Kinder– 
und Jugendpsychiatrie im LKH Hall bereits Ende 2017 in Betrieb zu nehmen, und 
die Lösung dieser Fragen sowohl für die Patientenversorgung als auch für die uni-
versitäre Forschung und Lehre und die Ausbildung der Turnusärztinnen und –ärzte 
von großer Bedeutung war.

Der RH wies kritisch auf das Risiko hin, dass – sollte das Personal der Medizinischen 
Universität Innsbruck die Übernahme in den Landesdienst ablehnen – nicht alle 
Betten der neuen Abteilung zum geplanten Zeitpunkt in Betrieb genommen wer-
den können, weil erst neues Personal rekrutiert werden müsste. In diesem Fall 
bliebe auch offen, wie – angesichts der Tatsache, dass der stationäre Bereich im 
LKH Innsbruck zur Gänze entfällt – das Personal der Medizinischen Universität am 
Standort Innsbruck eingesetzt werden soll.

38.3 Laut Stellungnahme der Tirol Kliniken GmbH sei die Kinder– und Jugendpsychiatrie 
im LKH Hall wie geplant Ende November 2017 in Betrieb genommen worden. Wei-
ters wies die Tirol Kliniken GmbH darauf hin, dass auch die Personalfragen, die im 
August 2017 im Hinblick auf die Inbetriebnahme der Kinder– und Jugendpsychiat-
rie noch nicht geregelt waren, rechtzeitig vor Aufnahme des Betriebs einer Lösung 
zugeführt hätten werden können. Der Kooperationsvertrag mit der Medizinischen 
Universität Innsbruck sei zwischenzeitlich abgeschlossen worden. An der Abteilung 
für Kinder– und Jugendpsychiatrie seien alle geplanten Betten und damit sämtliche 
Spezialbereiche in Betrieb genommen worden.
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Facharztausbildung

39.1 (1) Die Ausbildung zur Fachärztin bzw. zum Facharzt für Psychiatrie und Psychothe-
rapeutische Medizin sowie zur Fachärztin bzw. zum Facharzt für Kinder– und Ju-
gendpsychiatrie und Psychotherapeutische Medizin war im Ärztegesetz 1998122 und 
in der Ärztinnen–/Ärzte–Ausbildungsordnung 2015123 geregelt.

(2) Die ärztliche psychiatrische Ausbildung war in den letzten Jahrzehnten umfang-
reichen Änderungen unterworfen, was sich auch in der Fachbezeichnung wider-
spiegelte124; mit der Ärztinnen–/Ärzte–Ausbildungsordnung 2006125 wurde die 
Fachbezeichnung „Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin“ etabliert und 
ein eigenes Sonderfach Kinder– und Jugendpsychiatrie geschaffen126, das 2015 um 
die Psychotherapeutische Medizin erweitert wurde.

(3) Sowohl für die Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin als auch für die 
Kinder– und Jugendpsychiatrie und Psychotherapeutische Medizin galten erleich-
ternde Bestimmungen127 betreffend die an einer Abteilung mögliche Zahl an fach-
ärztlichen Ausbildungsstellen, um den schon länger bestehenden Mangel an fach-
ärztlichem Personal in beiden Fächern beheben zu können (sogenannte 
Mangelfachregelung)128. Diese Erleichterung betraf die Anzahl der für Aufsicht so-
wie Anleitung der Turnusärztinnen und –ärzte erforderlichen Fachärztinnen und 
– ärzte.

(4) Die Dichte an fachärztlichem Personal im Bereich der Psychiatrie war in Öster-
reich deutlich niedriger als etwa in Deutschland, in der Schweiz oder im Norden 
Europas und lag unter dem OECD–Schnitt.

122 BGBl. I Nr. 169/1998 i.d.g.F

123 BGBl. II Nr. 147/2015

124 Die Psychiatrie war über viele Jahre eng mit der Neurologie verknüpft, die Ausbildung erfolgte im Sonder-
fach Neurologie und Psychiatrie bzw. Psychiatrie und Neurologie. 1994 erfolgte die Trennung in Neurologie 
einerseits und Psychiatrie andererseits.

125 BGBl. II Nr. 286/2006, in Kraft getreten im Februar 2007

126 Vorher war die Kinder– und Jugendpsychiatrie ein Additivfach zur Psychiatrie, Neurologie oder Pädiatrie.

127 Für die Bewilligung der ersten vier Ausbildungsstellen an einer Ausbildungsstätte wurde die Anleitung und 
Aufsicht der Turnusärztinnen und –ärzte durch zwei Fachärztinnen bzw. –ärzte als ausreichend angesehen. 
Für jede weitere Ausbildungsstelle war eine weitere Fachärztin bzw. ein weiterer Facharzt in Vollzeitbe-
schäftigung (oder auch mehrere teilzeitbeschäftigte Fachärztinnen und –ärzte im Ausmaß einer Vollzeitbe-
schäftigung) zu beschäftigen.

128 § 10 Abs. 5 Ärztegesetz 1998 i.V.m. § 37 Abs. 1 Ärztinnen–/Ärzte–Ausbildungsordnung 2015
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Abbildung 2: Anzahl an Psychiaterinnen und Psychiatern pro 100.000 Einwohnerinnen und Ein
wohnern in OECD–Ländern – 2016 (bzw. letztverfügbares Jahr)

Auch das Ministerium thematisierte eine Ausbildungsoffensive zur Erhöhung der 
Anzahl an (auch kinder– und jugend)psychiatrischen Fachärztinnen und –ärzten im 
stationären sowie ambulanten Bereich.129 Der Zielsteuerungsvertrag des Bundes 
2017 – 2021 hatte u.a. die Erhöhung des ambulanten kinder– und jugendpsychiat-
rischen Angebots zum Ziel.

(5) Alle überprüften Krankenanstalten bildeten – in unterschiedlichem Ausmaß – 
fachärztliches Personal für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin aus, das 
Klinikum Klagenfurt und das LKH Innsbruck auch fachärztliches Personal für Kin-
der– und Jugendpsychiatrie und Psychotherapeutische Medizin.

In Kärnten beschloss die Gesundheitsplattform130 im Dezember 2016 die Finanzie-
rung von jeweils zwei zusätzlichen Ausbildungsstellen in der Erwachsenen– und in 
der Kinder– und Jugendpsychiatrie, um verstärkt fachärztlichen Nachwuchs – auch 
im Hinblick auf den geplanten Ausbau von Ambulatorien für psychisch kranke Men-
schen – ausbilden zu können.

In Tirol waren sowohl im Bereich der Erwachsenenpsychiatrie als auch in der Kin-
der– und Jugendpsychiatrie Facharzt–Kassenstellen unbesetzt. Der Neubau der 
Kinder– und Jugendpsychiatrie im LKH Hall und die damit verbundene Erhöhung 
der Bettenkapazitäten erforderten zusätzliches fachärztliches Personal.

129 Zum künftigen Bedarf an Psychiaterinnen und Psychiatern in Österreich siehe auch die Studie des Instituts 
für Höhere Studien „Abschätzung des zukünftigen Bedarfs an Psychiatern in Österreich“, November 2011.

130 ein Organ des Kärntner Gesundheitsfonds 
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Die Besetzung insbesondere von kinder– und jugendpsychiatrischen Ausbildungs-
stellen mit Turnusärztinnen und –ärzten gestaltete sich nach Angaben der über-
prüften Krankenanstaltenträger bzw. Krankenanstalten mangels ausreichender 
Nachfrage schwierig.

39.2 Der RH wies darauf hin, dass die Zahl der Psychiaterinnen und Psychiater in Öster-
reich unter dem OECD–Schnitt lag; sie war etwa deutlich geringer als in Deutsch-
land, in der Schweiz oder im Norden Europas.

Hinzu kam, dass durch psychische Erkrankungen bedingte Krankenstände stark an-
stiegen, bereits jetzt Kassenstellen nicht besetzt werden konnten und für die nächs-
ten Jahre u.a. ein Ausbau der ambulanten psychiatrischen bzw. psychosozialen Ver-
sorgung geplant war. Darüber hinaus war es gerade im Bereich der Kinder– und 
Jugendpsychiatrie schwierig, die fachärztlichen Ausbildungsstellen zu besetzen.

Vor diesem Hintergrund empfahl der RH dem Ministerium, den künftigen Bedarf an 
(auch kinder– und jugend)psychiatrischen Fachärztinnen und –ärzten zu ermitteln. 
Weiters empfahl er dem Ministerium sowie den Ländern Kärnten und Tirol, ge-
meinsam mit den Krankenanstaltenträgern dementsprechende (Ausbildungs)Maß-
nahmen zu setzen bzw. auf solche hinzuwirken, um den fachärztlichen Nachwuchs 
im Bereich der Psychiatrie für Kinder und Jugendliche sowie für Erwachsene zu 
fördern und langfristig eine qualitätsvolle sowie bedarfsgerechte Versorgung psy-
chisch kranker Menschen sicherzustellen.

39.3 (1) Betreffend den künftigen Bedarf teilte das Ministerium in seiner Stellungnahme 
mit, dass die Partner der Zielsteuerung–Gesundheit im Zielsteuerungsver-
trag 2017 – 2021 mit dem operativen Ziel 2 vereinbart hätten, „Verfügbarkeit und 
Einsatz des für die qualitätsvolle Versorgung erforderlichen Gesundheitspersonals 
(Skill–Mix, Nachwuchssicherung, demographische Entwicklung) sicherzustellen“. 
Als eine Maßnahme dazu auf Bundesebene sei der „Aufbau eines zeitnahen, trans-
parenten und gut definierten Analysewesens (IT–Tool) als gemeinsame Grundlage 
für die Planung der Personalressourcen im jeweiligen Zuständigkeitsbereich mit 
dem Ziel der Bedarfsdeckung mit adäquat ausgebildetem Gesundheitspersonal“ 
vereinbart. Die Entwicklung dieses IT–Tools sei derzeit in Arbeit bzw. werde am 
Beispiel des Bedarfs im Bereich Allgemeinmedizin getestet und solle in weiterer 
Folge auf alle Fachrichtungen (u.a. auch Kinder– und Jugendpsychiatrie) erweitert 
werden.

Laut Ministerium habe sich die Anzahl an Fachärztinnen und –ärzten für Kinder– 
und Jugendpsychiatrie seit der Schaffung des Sonderfachs im Jahr 2007 von damals 
38 auf mittlerweile rd. 200 erhöht. Die Ausbildungskapazitäten hätten durch die 
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„Mangelfach–Verordnung“ das höchstmögliche Ausmaß erreicht. Allerdings müss-
ten bislang nicht besetzte Ausbildungsplätze noch besetzt werden.

Unter dem Gesichtspunkt, dass die Kernkompetenz der Kinder– und Jugendpsych-
iatrie die Versorgung von psychischen und Verhaltensstörungen sei, könne – zumin-
dest die stationäre Versorgung betreffend – kein steigender Bedarf festgestellt wer-
den. Da Patientinnen und Patienten mit anderen psychischen und psychosozialen 
Erkrankungen auch im Bereich von anderen Fachrichtungen behandelt werden 
sollten und könnten, sei etwa eine vertiefte Ausbildung für Psychosomatik imple-
mentiert worden.

Weiters verwies das Ministerium auf das im ÖSG 2017 definierte modulare Versor-
gungsmodell (vorrangig multiprofessionelle niederschwellige Versorgungsange-
bote im ambulanten Bereich, Umsetzung der Angebote im komplementären Be-
reich (Sozialbereich) u.a. in Abhängigkeit von den regionalen Rahmenbedingungen, 
Bilden von regionalen sozialpsychiatrischen Netzwerken bzw. kinder– und jugend-
psychiatrischen Netzwerken unter Einbeziehung aller Anbieterstrukturen etc.).

(2) Das Land Kärnten verwies in seiner Stellungnahme auf die Konstituierung des 
Psychiatriebeirats Ende Juni 2018. Tagesordnungspunkt werde u.a. der fachärztli-
che Nachwuchs mit dementsprechenden Initiativen sein. Um den fachärztlichen 
Nachwuchs zu fördern, finanziere der Kärntner Gesundheitsfonds zusätzliche Aus-
bildungsstellen im Bereich der Psychiatrie. Das Land Kärnten habe grundsätzlich 
wenige Möglichkeiten, auf den Fachärztemangel direkt einzuwirken. Hier seien ins-
besondere die KABEG bzw. die Ärztekammer gefordert.

(3) Das Land Tirol sagte die Umsetzung der Empfehlung des RH zu. Es stehe in en-
gem Kontakt mit den in Betracht kommenden Trägern der öffentlichen Krankenan-
stalten, damit diese auf Basis der Vorgaben der neuen Ärzteausbildungsordnung 
die notwendigen Maßnahmen setzen. Die Sicherung des bedarfsgerechten Nach-
wuchses an erforderlichen Fachärztinnen und –ärzten sei von sehr großer Bedeu-
tung.

39.4 Der RH nahm die vom Ministerium dargestellten geplanten Maßnahmen betref-
fend die Ermittlung des Bedarfs an Ärztinnen und Ärzten positiv zur Kenntnis. Er 
stellte ausdrücklich klar, dass sich seine Empfehlungen nicht nur auf den Bereich 
Kinder– und Jugendpsychiatrie, sondern auch auf die Erwachsenenpsychiatrie be-
zogen.

Hinsichtlich des ärztlichen Bedarfs im stationären kinder– und jugendpsychiatri-
schen Bereich wies der RH darauf hin, dass die im ÖSG 2017 definierte Bettenmess-
ziffer mit einer Bandbreite von 0,08 bis 0,13 bundesweit deutlich unterschritten 
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wurde (Bundesdurchschnitt 2015: 0,05, TZ 13) und das LKF–System eine bestimmte 
ärztliche Versorgung bezogen auf die Anzahl der kinder– und jugendpsychiatri-
schen Betten definierte (TZ 26). Aus einer allfälligen Erhöhung der Bettenzahl in 
diesem Bereich könnte daher ein entsprechend höherer Bedarf an ärztlichem Per-
sonal resultieren. Weiters wies der RH darauf hin, dass durch psychische Erkran-
kungen bedingte Krankenstände stark anstiegen, bereits jetzt Kassenstellen nicht 
besetzt werden konnten und für die nächsten Jahre u.a. ein Ausbau der ambulan-
ten psychiatrischen bzw. psychosozialen Versorgung geplant war.

Aus den genannten Gründen hielt der RH eine fundierte und zeitnahe Ermittlung 
des künftigen fachärztlichen Bedarfs im Bereich der Erwachsenenpsychiatrie und 
der Kinder– und Jugendpsychiatrie für wesentlich, um eine diesbezügliche quali-
tätsvolle Versorgung sicherstellen zu können. Darüber hinaus bedurfte es nach An-
sicht des RH auch der Entwicklung von Maßnahmen, um einen ausreichenden ärzt-
lichen Nachwuchs im Bereich der Psychiatrie zu gewährleisten.
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Schlussempfehlungen

40 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor:

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz;  
Land Kärnten; Land Tirol

(1) Die Eignung der im Rahmen der Studie zur psychischen Gesundheit in Ös-
terreich erhobenen Daten für die weiteren Planungen und Maßnahmen im 
Bereich der Versorgung psychisch kranker Menschen wäre zu prüfen und, 
falls erforderlich, wären ergänzende Untersuchungen durchführen zu lassen, 
um eine bedarfsgerechte Versorgung in diesem Bereich sicherstellen zu kön-
nen. (TZ 3)

(2) Auf Basis der Ergebnisse der Ermittlung des künftigen Bedarfs an (auch kin-
der– und jugend)psychiatrischen Fachärztinnen und –ärzten wären gemein-
sam mit den Krankenanstaltenträgern dementsprechende (Ausbildungs)
Maßnahmen zu setzen bzw. auf solche hinzuwirken, um den fachärztlichen 
Nachwuchs im Bereich der Psychiatrie für Kinder und Jugendliche sowie für 
Erwachsene zu fördern und langfristig eine qualitätsvolle sowie bedarfsge-
rechte Versorgung psychisch kranker Menschen sicherzustellen. (TZ 39)

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz

(3) Vor dem Hintergrund, dass die Anzahl der Psychiatriebetten in Österreich im 
OECD–Vergleich bzw. im Vergleich zu Deutschland und der Schweiz geringer 
war, wäre die Thematik Psychiatriebetten in Österreich einer grundsätzli-
chen gesamthaften Evaluierung zu unterziehen. (TZ 10)

(4) Eine Klarstellung des Begriffs systemisiertes Bett gegenüber den Ländern 
wäre vorzunehmen; so wäre etwa zu erläutern, ob die bescheidmäßige Ge-
nehmigung eines Organisationsplans oder einer Anstaltsordnung als Syste-
misierung von Betten gewertet werden kann. Dies, um etwa für bundeswei-
te Planungen bzw. Planungsvorgaben oder Vergleiche über valide Daten zu 
verfügen. (TZ 12)

(5) Es wäre auf eine Klarstellung hinzuwirken, in welcher Weise die im Modell 
der Leistungsorientierten Krankenanstaltenfinanzierung beim therapeuti-
schen Personal der nunmehrigen Abteilungsgruppe 01 angeführten Berufs-
gruppen (alle oder abhängig vom Leistungsangebot und vom Patientenbe-
darf) zur Verfügung zu stellen waren. (TZ 24)
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(6) Im Hinblick auf die offensichtlichen Interpretationsunterschiede bei der Be-
rechnung des multiprofessionellen Teams in Kinder– und Jugendpsychiatrien 
nach dem Modell der Leistungsorientierten Krankenanstaltenfinanzierung 
wäre auf eine Klarstellung dieser verbindlichen Vorgaben des Modells hinzu-
wirken, um einheitliche (Qualitäts)Standards sicherzustellen. (TZ 27)

(7) Es wäre zu prüfen, ob – unter strikter Gewährleistung des Datenschutzes 
und möglichst unter Nutzung der bereits bestehenden Erfassungssysteme – 
 österreichweit eine einheitliche Dokumentation sowohl der Unterbringun-
gen als auch der weitergehenden Beschränkungen sichergestellt werden 
kann, um die Transparenz in diesem sensiblen Bereich erhöhen und Frei-
heitsbeschränkungen bzw. Zwangsmaßnahmen österreichweit vergleichen 
und analysieren zu können. (TZ 28)

(8) Der künftige Bedarf an (auch kinder– und jugend)psychiatrischen Fachärztin-
nen und –ärzten wäre zu ermitteln. (TZ 39)

Land Kärnten; Land Tirol

(9) Die Ergebnisse der Krankenanstalten hinsichtlich der Ursachen für die über– 
bzw. unterdurchschnittlichen Verweildauern wären gemeinsam mit dem 
Zielsteuerungspartner auch in Zusammenhang mit der Planung des psychi-
atrischen und psychosozialen Versorgungsangebots außerhalb der Kranken-
anstalten zu berücksichtigen, um eine Versorgung am Best Point of Service 
sicherzustellen und nicht erforderliche, vergleichsweise teurere Kranken-
hausaufenthalte zu vermeiden. (TZ 20)

(10) Es wären gemeinsam mit der Landeskrankenanstalten–Betriebsgesellschaft 
–  KABEG bzw. der Tirol Kliniken GmbH die Ursachen für den starken Anstieg 
an Unterbringungsfällen bei Kindern und Jugendlichen zu ermitteln; dies, um 
gegebenenfalls konkrete psychiatrische bzw. psychosoziale Versorgungsde-
fizite außerhalb der Krankenanstalten identifizieren zu können, deren Be-
hebung Unterbringungen von Kindern und Jugendlichen bereits im Vorfeld 
verhindern bzw. reduzieren könnte. Darüber hinaus waren solche Informa-
tionen auch für die Planung der Unterbringungskapazitäten wesentlich. 
(TZ 31)
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Land Kärnten

(11) Es wäre auf die Definition von Zielen und bedarfsgerechten Maßnahmen 
samt entsprechenden Indikatoren für die gesamthafte Verbesserung der 
Versorgung psychisch kranker Menschen im neuen Landes–Zielsteuerungs-
übereinkommen hinzuwirken; dies auch in Umsetzung der Festlegungen des 
neuen Zielsteuerungsvertrags des Bundes. (TZ 8)

(12) Im Zuge der geplanten Einrichtung der Psychiatriekoordination wäre auch 
auf eine klare Definition der Aufgaben und Zuständigkeiten hinzuwirken. 
(TZ 8)

(13) Auf die Überarbeitung des Regionalen Strukturplans Gesundheit Kärn-
ten 2020 in Abstimmung mit dem neuen Österreichischen Strukturplan Ge-
sundheit 2017 wäre hinzuwirken und auf Basis der in der Folge verbindlich 
gemachten Krankenanstaltenplanung wäre eine Systemisierung der Betten 
(und Zuordnung der Betten zu den Bereichen Psychiatrie und Psychosoma-
tik) vorzunehmen. (TZ 11)

Land Tirol

(14) (a) Die bereits im Landes–Zielsteuerungsvertrag 2013 – 2016 geplanten Kon-
zepte wären gemeinsam mit dem Zielsteuerungspartner zu erstellen und 
entsprechende Maßnahmen im neuen Landes–Zielsteuerungsübereinkom-
men wieder vorzusehen bzw. zu spezifizieren.

(b) Die Konzepte sollten in Abstimmung mit dem Österreichischen Struktur-
plan Gesundheit  2017 konkrete Maßnahmen definieren sowie einen realis-
tischen Zeitplan und ein aussagekräftiges Finanzierungskonzept enthalten.

(c) Außerdem wären regelmäßige gesamthafte Evaluierungen der Umset-
zung und der Zweckmäßigkeit der getroffenen Maßnahmen insbesondere 
im Hinblick auf den bestehenden Bedarf durchzuführen, um gegebenenfalls 
notwendige Adaptierungen vornehmen zu können.

(d) Der neue Zielsteuerungsvertrag des Bundes wäre zu berücksichtigen. 
(TZ 8, TZ 13, TZ 18)

(15) Auf eine Aktualisierung und Konkretisierung der Definition der Aufgaben 
und Zuständigkeiten der nunmehrigen Psychiatrie– und Suchtkoordination 
wäre hinzuwirken. (TZ 8)
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(16) Es wäre ehestens auf die Erstellung eines neuen Regionalen Strukturplans 
Gesundheit für den stationären Bereich in Abstimmung mit dem Österrei-
chischen Strukturplan Gesundheit  2017 hinzuwirken. Auf Basis der in der 
Folge verbindlich gemachten Krankenanstaltenplanung wäre eine der ver-
bindlichen Planung entsprechende Systemisierung der Betten bzw. eine Zu-
ordnung der Betten zu den Bereichen Psychiatrie und Psychosomatik vorzu-
nehmen. (TZ 9, TZ 12)

(17) Die für die Kinder– und Jugendpsychiatrie geplante Bettenzahl wäre zu 
evaluieren und dies nach Inbetriebnahme der neuen Abteilung im Landes-
krankenhaus Hall regelmäßig zu wiederholen; dies in Abstimmung mit dem 
neuen Österreichischen Strukturplan Gesundheit  2017 und dem geplanten 
Ausbau bzw. der Verbesserung des Angebots außerhalb der Krankenanstal-
ten, um eine adäquate Versorgung von psychisch kranken Kindern und Ju-
gendlichen sicherzustellen. (TZ 13)

Land Tirol; Tirol Kliniken GmbH

(18) Im Hinblick auf die Auslastung der Forensik im Landeskrankenhaus Hall von 
zuletzt 111,5 % wären unter Berücksichtigung des Patientenwohls Lösungen 
zur Senkung der Auslastung bzw. zur Entlastung des Personals zu suchen, um 
eine hohe Behandlungsqualität gewährleisten zu können. (TZ 18)

Kärntner Gesundheitsfonds

(19) (a) Eine Zuordnung der psychiatrischen Stationen bzw. Abteilungen zur nun-
mehrigen Abteilungsgruppe 01 wäre dergestalt vorzunehmen, dass sie nicht 
individuell auf die Schwere der Erkrankung der Patientin bzw. des Patienten, 
sondern auf die (Mindest–)Personalausstattung der Station abstellt, auf der 
sich diese bzw. dieser überwiegend aufhält.

(b) Weiters wäre auf die Einhaltung der im Modell der Leistungsorientierten 
Krankenanstaltenfinanzierung verbindlich vorgesehenen Voraussetzungen 
für die Einstufung in die nunmehrige Abteilungsgruppe 01 zu achten und 
diese in regelmäßigen Zeitabständen nachweislich zu überprüfen; dies ins-
besondere auch vor dem Hintergrund der Neueinstufung aufgrund des Mo-
dells der Leistungsorientierten Krankenanstaltenfinanzierung 2017. (TZ 24)

(20) Auch im Sinne der Qualitätssicherung wäre die Einhaltung der Vorgaben und 
Empfehlungen des Systems der Leistungsorientierten Krankenanstaltenfi-
nanzierung durch die Abteilung für Kinder– und Jugendpsychiatrie regelmä-
ßig nachweislich zu überprüfen. (TZ 27)
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Tiroler Gesundheitsfonds

(21) (a) Mit dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsu-
mentenschutz wäre zu klären, ob bzw. unter welchen Voraussetzungen die 
Anerkennung von ärztlichen Leistungen als Leistungen des therapeutischen 
Personals im Sinne der Kriterien der Leistungsorientierten Krankenanstalten-
finanzierung und die Anerkennung von personellen Unterstützungsleistun-
gen durch andere Stationen bzw. eine gesamthafte Berechnung dem Modell 
der Leistungsorientierten Krankenanstaltenfinanzierung entsprachen.

(b) Für den Fall, dass ärztliche Leistungen als Leistungen von Therapeutinnen 
und Therapeuten im Sinne der Kriterien der Leistungsorientierten Kranken-
anstaltenfinanzierung anerkannt werden können, wären Nachweise zu for-
dern, mit welcher Qualifikation und in welchem Umfang die Ärztinnen und 
Ärzte tatsächlich psychotherapeutisch tätig waren.

(c) Auf die Einhaltung der im Modell der Leistungsorientierten Krankenan-
staltenfinanzierung verbindlich vorgesehenen Voraussetzungen für die Ein-
stufung in die nunmehrige Abteilungsgruppe 01 wäre zu achten und diese in 
regelmäßigen Zeitabständen nachweislich zu überprüfen; dies insbesonde-
re auch vor dem Hintergrund der Neueinstufung aufgrund des Modells der 
Leistungsorientierten Krankenanstaltenfinanzierung 2017. (TZ 25)

Tiroler Gesundheitsfonds; Tirol Kliniken GmbH

(22) Auch im Sinne der Qualitätssicherung wäre die Einhaltung der Vorgaben 
und Empfehlungen des Systems der Leistungsorientierten Krankenanstalten-
finanzierung für die Kinder– und Jugendpsychiatrie sicherzustellen und re-
gelmäßig nachweislich zu überprüfen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass 
in der neuen Abteilung im Landeskrankenhaus Hall mehr Betten als bisher 
vorgehalten werden. (TZ 27)

Landeskrankenanstalten–Betriebsgesellschaft – KABEG; Tirol Kliniken GmbH

(23) Im Hinblick auf die Vorgaben des Österreichischen Strukturplans Gesund-
heit wären in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Konsumentenschutz Konsiliar– und Liaisondienste für psy-
chisch kranke Menschen auf– bzw. auszubauen. (TZ 15)
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Landeskrankenanstalten–Betriebsgesellschaft – KABEG

(24) Es wäre durch geeignete und zeitnahe Maßnahmen sicherzustellen, dass das 
Landeskrankenhaus Villach die im Regionalen Strukturplan Gesundheit Kärn-
ten 2020 vorgesehene psychiatrische Vollversorgung der Versorgungsregion 
Kärnten West und eine hohe Behandlungsqualität gewährleisten kann. Da-
bei wäre nach Möglichkeit die Abteilung für Psychiatrie des Landeskranken-
hauses Villach in einem Gebäude räumlich zusammenzuführen, um bspw. 
Ineffizienzen (etwa beim Personaleinsatz) zu vermeiden. (TZ 18, TZ 37)

Tirol Kliniken GmbH

(25) (a) Gemeinsam mit der Medizinischen Universität Innsbruck wäre zu prüfen, 
ob nicht eine weniger kleinteilige Organisation des Departments für Psych-
iatrie, Psychotherapie und Psychosomatik im Landeskrankenhaus Innsbruck 
eine bessere Kooperation bzw. einen zweckmäßigeren Ressourceneinsatz 
ermöglichen würde.

(b) Jedenfalls wären aber geeignete Maßnahmen zu treffen, um die beste-
henden Abgrenzungsprobleme bzw. Kompetenzüberschneidungen zu ver-
meiden sowie die bestehende Wartezeitenproblematik zu lösen. (TZ 16, 
TZ 18)

(26) Es wären – vor dem Hintergrund der vergleichsweise hohen Kosten des 
Therapie– und Gesundheitszentrums Mutters – rasch (organisatorische) 
Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen, um eine qualitätsvolle Versor-
gung, aber gleichzeitig auch einen wirtschaftlicheren Betrieb sicherzustellen. 
(TZ 18)

Landeskrankenanstalten–Betriebsgesellschaft – KABEG; Tirol Kliniken GmbH;  
Landeskrankenhäuser Villach, Innsbruck, Hall

(27) Es wären spezielle, auf die Anforderungen der Psychiatrien abgestimmte 
Vorgaben und Prozessdarstellungen für das Entlassungsmanagement zu ent-
wickeln, allen involvierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung 
zu stellen sowie deren Einhaltung regelmäßig zu evaluieren. (TZ 33)
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Landeskrankenanstalten–Betriebsgesellschaft – KABEG; Tirol Kliniken GmbH;  
Klinikum Klagenfurt; Landeskrankenhäuser Villach, Innsbruck, Hall

(28) (a) Klare Vorgaben bzw. Prozesse für die Organisation von Nachbetreuungs-
plätzen wären zu entwickeln, um eine integrierte Versorgungskette für die 
Patientinnen und Patienten zu gewährleisten.

(b) Gemeinsam mit den Ländern wären Möglichkeiten für einen vollständi-
gen transparenten (automationsunterstützten) Überblick über das psychiat-
rische bzw. psychosoziale Angebot bzw. freie Plätze außerhalb der Kranken-
anstalt zu prüfen.

(c) Auf eine vollständige Meldung der Nebenbeschäftigungen der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter wäre hinzuwirken, um Unvereinbarkeiten zu 
vermeiden und die Zulässigkeit der Nebenbeschäftigungen sicherzustellen. 
(TZ 35)

Klinikum Klagenfurt und Landeskrankenhaus Villach (Landeskrankenanstalten–
Betriebsgesellschaft – KABEG); Landeskrankenhäuser Innsbruck, Hall  
(Tirol Kliniken GmbH)

(29) Angesichts der Änderungen im Österreichischen Strukturplan Gesund-
heit 2017 wären die Rahmenbedingungen der psychiatrischen Organisati-
onseinheiten in Hinblick auf die Vorgaben des Österreichischen Struktur-
plans Gesundheit  2017 zu evaluieren und erforderlichenfalls entsprechend 
anzupassen. (TZ 6)

(30) Die Ursachen für die über– bzw. unterdurchschnittlichen Verweildauern wä-
ren zu ermitteln und auf Basis der Ergebnisse entsprechende Maßnahmen 
zu setzen. (TZ 20)

Landeskrankenhäuser Innsbruck, Hall (Tirol Kliniken GmbH)

(31) Es wäre ein regelmäßiger Informationsaustausch mit anderen Versorgungs-
bereichen für psychisch Kranke zu institutionalisieren. (TZ 34)
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Landeskrankenhaus Villach (Landeskrankenanstalten–Betriebsgesellschaft – KABEG)

(32) Durch Vorortbesichtigungen von Nachbetreuungseinrichtungen wäre eine 
umfassende sowie aktuelle Beratung der psychiatrischen Patientinnen und 
Patienten sicherzustellen. (TZ 34)
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Anhang: Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger

Anmerkung: Im Amt befindliche Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträ-
ger in Fettdruck

Tirol Kliniken GmbH

Aufsichtsrat

Vorsitz
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